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Vorwort

Seit der Erstellung der "Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW 19993" haben sich durch die Weiterentwicklung
der Landtechnik und die damit einhergehende Vergrößerang der Bewirtschaftungsflächen die Rahmenbedmgungen für
das ländliche Wegenetz erheblich verändert:

. Die landwirtschaftlichen Fahrzeuge und Maschinen mit allgemeiner Zulassung zum öffentlichen Straßenverkehr sind
zwischenzeitlich wesentlich breiter. Dabei gehört die Ausnutzung der straßenvericehrsrechdich zulässigen Breiten
immer mehr zum allgemeinen Standard. Daher genügen die bisherigen Wegebreiten teUweise nicht mehr.

. Die Bewirtschaftungsemheiten haben sich weiter vergrößert. Entsprechend reicht eine weitmaschigere Erschiießung
durch gut ausgebaute Wege aus.

DieVerkehrsbeanspruchung der Ländlichen Wege hat zumindest saisonal zugenommen

Die im Vorwort zur Ausgabe 1999 genannten Grundsätze für die RLW gelten unverändert weiter:

. Ländliche Wege müssen so bemessen und bauteclmisch ausgebildet werden, dass sie langfristig den erforderlichen
Verkehrsbelastungen und denjahreszeitlich notwendigen Zugang zu den zu bewirtschaftenden Flächen ermöglichen.

. Ländliche Wege sind gliedernde und gestaltende Bestandteile der Kulturlandschaft und müssen üi das Landsdiaftsbild
eingebunden werden. Dabei müssen die frfordernisse des Naturschutzes, der Landschaftspflege sowie des Boden- und
Gewässerschutzes beachtet werden.

. Durch angepasste und kostengünstige Bauweisen sind Wegebau und Wegeerhaltung möglichst wirtschaftlich zu ge-
stalten.

Wie in den vorausgegangenen Ausgaben der RLW werden die Auswirkungen der gestiegenen Verkehrsbeanspruchung
auf die Diraensionierung der Ländlichen Wege in einem Forschungsaufirag wissenschaftlich untemiauert. Die Ergebnisse
und die Folgerungen daraus für die Standardbauweisen sind zeitlich noch nicht absehbar.

Da die Praxis aber dringend eine zeitnahe Anpassung der Richtlinien für angepasste Wegebreiten fordert, haben sich die
DWA und der Fachausschuss J^ndliche Wege" entschlossen, die bereits erarbeiteten PJanungsaspekte und Enrwurfs-
grundsätze für die Anlage Ländlicher Wege in einer Vorwegausgabe, aber als Gesamtwerk, neu herauszugeben. Die Folge
ist eine straffere Gliederuag und die Beibehaltung großer Textteile aus den KLW 1999 mit der Inkaufnahme von einigen
wenigen Textwiederholungen.

Wesentliche Neuerung ist die Wiedereinfiihrung der Wegekaiegorie "Hauptwirtschaftsweg" mit der Funktion der weit-
maschigen Eischließung der Feldflur und entsprechenden Entwurfaparametem. Auch " Kreuzungsbauwerke erhalten
jieue praxisorienderte Bemessungsgrundlagen.

Die Neubearbeituag erfolgte bis einschließKch Abschnitt 2.3.2.3 Uiiterfiihrungen.

Die Abschnitte 2.3.2.4 DurcMässe bis 3.6.4 Verkehrssicherung sind inhaltlich unverändert aus den RLW 1999
übernommen und grau unterlegt. Die Leser werden gebeten, von Stellungnahmea zu diesem inhaltlich unveränderten
Text in der vorliegenden Überarbeitung des Arbeitsblattes abzusehen. Erst bei der inhaltlichen Überarbeitung dieser
Abschnitte werden hierzu Anmerkungen erbeten. Dies wird in einem eigenen Einspruchsverfahren zu emem späteren
Zeitpunkt zur Diskussion gestellt.

Ziel bleibt eine zeimahe neue Gssanitausgabe der Richtlinien.

Wegeu der fachlichen Verzahnung mit den von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV)
herausgegebenen Regelwerken für den Bau Ländlicher Wege "Technische Ueferbedingungen für Böden, Gesteinskörnun-
gen, Baustoffe und Baustoffgemische für den Bau Ländlicher Wege (TL LW)" und "Zusätzliche Technische Venragsbe-
dingungen und Richtlinien für den Bau Ländlicher Wege (ZTV LW)" erhalten die RLW nunmehr die inhaltlich treffendere
Bezeichnung "Richtlinien für die Anlage und Dünensionierung Ländlicher Wege [RLW}"

Stuttgart, März 2014 Hans-Dieter Meißner

Frist zur ätellungnahme: 15. August 2014 hAai2(m
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Benutzerhinweis

Dieses Arbeitsblatt ist das Ergebnis ehrenamtlicher, t'eehnisch-wisseiischafdichef/wirßchatäicher Gememscliaftsarbeit,
das nach den hierfiir geltenden Grundsätzen (Satzung, Geschaftsordnung der DWA und dem Arbeitsblatt DWA-A 400)
zustande gekommen ist. Füi dieses besteht nach der Rechtsprechung eine tatsächliche Vermutung, dass es inhaltlich
und fachlich richtig sowie allgemein anerkannt ist.

Jedermann steht die Anwendung des Arbeitsblattes frei Eine Pflicht zur Anwendung kann sich aber aus .Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften. Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben.

Dieses Arbeitsblatt ist elfte wichdge, jedoch nicht die einzige Erkfinntmsqudle für fachgerechte Losungen. Durch seme
Anwendung entzieht sich niemand der Veranrwommg für eigenes Handeln oder für die richtige Anwendung un kon-
kreten Pali; dies gilt insbesondere für den sachgeiechten Umgang mit den im Arbeitsblatt aufgezeigten Spieü-aumen.

l Geltungsbereich und
LeitUnien

1.1 Geltungsbereich

Diese Richtlinien gelten für die Landüchea Wege: sie
gliedern sich wie folgt:

. Verbmduagswege,

. Feldwege (Hauptwütschaftswege, Wutschaftswege
und Grünwege),

. Waldwege und

. soRStige Ländliche Wege

1.2,2 Feldwege
Feldwege dienen der Erschließung der Peldflur und
werden je nach Verkehrsbeanspructiung, Funktion im
Wegenetz und Erschließungsleistung als Hauptwin-
schaftswege, Wirtschaftswege oder Grünwege angelegt-,

1.2 Be^riffsbestimmungen

1.2. 1 Verbindungswege

Verbinduagswege verbinden eüizebie land- und forst-
wirtschaftliche Betriebsstätten, Gehöfte und Weiler
untereinander sowie mit benachbarten Orten oder

schließen diese an das gemelndliche und überortliche
Verkehrsnetz an. Sie verbinden örtliche Wegesysteme
und ermöglichen einen übergemeindiichen Verkehr. Sie
nehmen sowohl allgemeinen ländlichen Verkehr als
auch land- und forstwirtschafflichen Verkehr auf. Ver-

bindungswege sind ganzjährig auch mit hohen Achslaii-
ten befallrbar.

Bild 1. 1: Ländliche Wege verbinden Siedlungen und
erschließen die Fddflur
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1.2.2.1 Hauptwirtschaftswege

Hauptwütschaftswege dienen der weitroaschigen Er-
schließung der Feldflur. Sie sind entsprechend ihrer
Verkehrsbeanspruchung auszubauen und schaffen die
Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Einsatz der
Landtechnik. Sie erfüllen häufig auch die Anforderungen
an eine multffunktionale Nutzung.

1.2. 2.2 Wjrtschaftswege

Wirtschafiswege dienen der engmaschigen Erschließuflg
der Feldflur. Sie sind entsprechend ihrer Verkehrsbean-
spruchung auszubauen.

1.2.2.3 Grünwege

Grünwege dienen der Erschließung und der Bewirtschaf-
tung der Grundstücke. Sie süld unbefestigte Feldwege,
die mit Traktoren und anderen landwirtschaftlichen

Geräten und Maschinen bei geeigneter Witterung be-
fahrbar sind.

1,2.3 Waldwege

Waldwege dienen der Walderschließung< Sie ermögli-
chen bzw. erleichtern unter anderem

. den Transport von Holz und sonstigen Porstproduk-
ten, von Personen und Betriebsmitteln,

. die Erholung der Bevölkerung und Lenkung des Er-
holungsverkehrs.

Waldwege werden in Holzabfuhrwege (Fahrwege) und
Betriebswege (Maschinenwege) unterteilt.

führwegen entwickelt werden, wenn die forstwirtschaft-
lichen Verhältnisse der angrenzenden Waldflächen dies
erfordern.

1.2. 4 Sonstige Ländliche Weg®

Die Feld- und Waldwege stehen in der Regel auch den
Fußgängern und Radfahrern, beschränkt auch den Rei-
tem zur Verfügung.

1.3 Bedeutung Ländlicher Wege
und Wegenetze

Die ländlichen Rauine haben eine zentrale Rolle für eine

nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftsstandorts
Deutschland, denn über 40 % der deutschen Bevölke-

rung lebt oder arbeitet in ländlichen Räumen. Sie prä-
gen zudem auf rund 80 % der Gesamtfläche das Bild
unserer Kulturlandschaften. Die Land-, Forst- und Fi-
schereiwütschaft sowie die nachgeordnete Ernährungs-
Wirtschaft sind wesentliche Komponenten der wirtschaft-
lichen Entwicklung und der Be5chäfdgmig in den
ländlichen Räumen; sie bilden die Gmndlagen zur Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Rohstoffen, Nahrungsmit-
teln und Energie.

Zur Sicherung und Stärkung der wirtschafüichen Basis
sowie zum Erhalt gleichwertiger Lebensverhälüüsse in
den ländlichen .Regionen ist eine gut entwickelte techni-
sehe Infrastruktur von entscheidender Bedeutung. Ne
ben den Straßen-, Ver- und Emsorgungsnetzen sind in
Zukunft auch schnelle intemetverbindungen und ein gut
ausgebautes ländliches Wegenetz von besonderer Be-
deutung.

1.2.3.1 Holzabfuhrwege

Holzabfuhrwege sind überwiegend ganzjähng befahrbar
und werden mit Lkw, Pkw und Arbeitsmaschinen befah-
ren. Sie dienen im Seitenraum der Holzlagerung, haben
hervorgehobene Erschließungswirkung und binden
Waldgebiete an die öffendichen Straßen an.

1.2.3.2 Betriebswege

Betriebswege werden ausschließlich von Pkw und Ar-
beitsmaschinea benutzt. Sie dienen der weiteren Er-
schließung der Fläche und können bei Bedarf zu Holzab-

Bild 1.2: An Landschaft und Topographie angepasste
ErschUeßung

Ländliche Wege verbinden Gemeinden und Geroeinde-
teile und ermöglichen der ländlichen Bevölkerung eine
gute Erreichbarkeit der Wohn- und Arbeitsorte sowie der
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Versorgungs-, Bildungs- und Kulturetnrichtungen, Sie
tragen somit zu angeroessencn tebensverhäitntssen und
Verdienstmöglichkeiten auf dem Lande bei.

Ländliche Wege haben am gesamter Straßen- und We-
genetz m Deutschland einen Anteil von rund 45 %. Das
ländliche Wegenetz stellt somit einen erheblichen Ver-
mögenswert dar., der zu seinem Erhalt sowie zur Anpas-
sung an veränderte Ansprüche laufend Investitionen
benotigt-

Ländliche Wege prägen durch ihre Linienfüht-ung und
Ausgestaltung das Landsdiaftsbild wesentüch imt. Ihre
behutsame Weitereimvicklung trägt daher maßgebend
zum Erhalt der EigeadFt von Laiidschaftea und zum
Heiinatempßnden da ansässigen Bevölkeruag bei. Sie
stellen zugleich ein großes Potenzial für Naherho-
luog und den ländlichen Tourismus dar.

1.3.1 Ländliche Wege zur nachhaltigen
Gemeindeentwicklung

Ursprunghcfa wurde das ländliche Wegenetz so geplant
und ausgebaut, dass es die Bewirtschaftbarlceit der land-
und fcustwütschaftlichen Grundstücke sicherstellte und
sinnvoll an das überördiche Verkelirsnetz angebunden
war. Prozesse wie

. der fortlaufende Strukturwandel ia der landwirt-
schaft.

die notwendigen Aafordenmgen
Kün'iaschutZGS,

Umwelt und

die steigenden geseßschaftlichen Brwartungen an die
Produktion von nachwachsenden Rohstoffen utid er-

neuerbarer Energien und

die stärkere Nutzung fw verschiedenste Freizeitakti-

werden die Verkehrserfordemisse Jedoch zunehmend
weiter verändern.

Bild 1.3: Preizeiäiutzung eines Ländlichen Weges

Daraus lassen sich neue Ansätze und Ziele für genieind-
liche und ubergemeindliche Wegeiietzkonzepte ableiten
Wie beispielsweise

. Strategien für kooperadve Planungen und ümset-
zungen,

. Schaffung mterkoimnynaler Wegenetee zur efflzien-
ten Nutzung der ländlichen Infrastruktur,

. Reduzierung der FIächeiunanspraehnahffle durch
OpümieruDg dei Wegenetzstruktui,

. Gestaltung im Hinblick auf den Erhalt des Natur-
haushalts und die Weiteremwicldung der KTllturland-
schaft,

. Abstimmung verschiedener Nutzerbedürfnlsse sowie
Sicherung von könfliktfreieb Nutzyngen,

. Verringerung des finanziellen Aufwands für
WegeuHterhalt.

Die Einbmdung der ländlichen WegeCTschiießtmg in eme
flächendeckende Gesaintplanung und ihre Umsetzung,
z B im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung
OLE), bietet die beste Möglichkeit, den ökononuschen,
ökologischen und geseHschaftlich-kulturelten Anforderun-
gen gerecht zu werden und eine ganzheitliche und nach-
haltige Gemeindeentwieklung zu unterstützen,

1,3.2 Förderung einer ökonomisch
zukunftsfähigen Landbewirtschaf-
tung

Eins funktionsfäluge ländliche Wegeinfrastruktur bildet
die Basis für eine ökonomisch. zukunftsfähige Landbewüt-
schaftung. Die Land- und Forsfwirtschaft und ihre An-
Sprüche an die WegemiTastTuktur verändern sich jedoch
ständig. Mit dem Strukturwandel steigen die Betriebsgro-
ßep, die Rationalisienmg führt zur weiteren Spezialisie-
rung; neue Erweibszweige wie der Aßbau, die Weiterrer-
arbeltung und die Nutzung von nachwadisenden
Rohstoffen oder die Energieerzeugung kommen hinzu. In
Verbmdung mit den weiter steigenden Transportentfer-
nungen werden zunehmend Lkw ab dem Feldrand einge-
setzt. Mit dieser Entwicklung erhöhen sich auch die An-
Sprache an die Belastbarkeit der Ländlichen Wege.
insbesondere auch im HinbÜck auf eine erfolgreiche über-
betriebliche Zusataimenarbeit oder eine Vergabe von
Aufgaben an Dritte (Lohnuntemehmen).

Notwendig ist hierzu em dynamisches Wegenetz, das an
veränderte Anforderungen angepasst werden kann. Ein
großmaschiges, multifunktionales und gememdeüber-
greifendes Wegenetz bildet hierfür die Grundlage Die
Anlage oder das Auflassen von Zwischenwegen (soge-
nannten "Projektwegen") ermöglicht die Anpassung an
betriebsstrukturelle Entwicklungen.
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Insbesondere die landschaftsökologische Bedeutung des
Wegenetzes hinsichtlich Wasserabfluss und Stofftrans-
port ist groß. In vielen Landschaftsräumen stellt das
Netz der Wegeseitengräben ein zweites Abflusssystem
dar, das fern verästelt die Landschaft durchzieht und

wesentlich das Abflussverhalten m einem Einzugsgebiet
verändern kann. Aber nicht nur Menge und Geschwfa-
digkeit des Wasserabflusses werden durch das Netz der
Wegeseitengräben beemflusst. Ein beschleunigtes Ab-
ßussregime führt zu hohen Stoffverlusten und mindert
das Selbstregulationsvennögen einer Landschaft. Sicht-
und messbar wird dies an den Sediment- und Nährstoff-

gehalten in den Fließgewässem

BÜd 1.4: Ein dynaausches Wegenetz passt
den Veränderungen in der Landbewirtschaftung

an

Bei der Unterhaltung und dem Aus- und Neubau der
Ländlichen Wege haben die Verknüpfung örtlicher Weg-
esysteme über Gemeindegrenzen hinweg sowie der
Anschluss der Weiler und Höfe an das übergeordnete
Straßemietz Vorrang. Die Ländlichen Wege sollen zu-
sammen mit den Gemeindestraßen ein systematisch
aufgebautes, geschlossenes Verkehrsnet? bilden; dabei
sollen sie verkehrssicher, bedarfs- und umweltgerecht
sowie wirtschaftlich sein,

Die Ansprüche der Land- und Forstwirtschaft sind jedoch
auch zu sonstigen Nutzungsansprüchen in Beziehung zu
setzen (multifunktionale Nutzang von Ländlichen We-
gen). Das Zusammenwirken verschiedener Partner bei
der Planung und dem Ausbau des ländlichen Wegenet-
zes gewährleistet dabei umweltschonende und wirt-
schafüiche Lösungen.

Eine strategische Wegenetzplanung sollte daher, msbe-
sondere unter dem Aspekt der multifunkäonalen Nut-
zung, die erwartete landwirtschaftliche Entwicklung
(Betriebsstrukturen, Parzellengrößen, Gewannebewirt-
schaftung, überbetriebliche Wirtschafts- und Mechani-
sierungskonzepte usw. ) sowie die weitere gememdliche
Entwicklung aufeinander abstimmen

1.3.3 Entwicklung ökologisch differen-
zierter Landnutzungen

Die Kulturiandschaften sind wertvolle Ressourcen der
ländlichen Räume. Ihre Nutzung und auch ihre Gestalt
unterliegen einem stetigen Wandel. Seit Jeher sind unsere
Kulturlandschaften Produktionsräume für Nahrungsinit-
tel. Rohstoffe und Energie sowie Lebensraum für Mensch,
Flora und Fauna. Ein entsprechend geplantes ländliches
Wegenetz kann die nachhaltige Weiterentwicklung der
Kulturlandschaften sinnvoll unterstützen.

Büd 1.5; Wegeseitengräbcn steuern den Wasser- und
Stoffhaushalt der Landschaft entscheidend mit

Durch eine aküve Steuerung der Wasser-, Boden- und
Nährstofftransporte über die Wegeentwasserung kann
der Stoff- und Wasserhaushalt einer Landschaft positiv
gestaltet werden. Wegenetzplanung ist somit letztlich
Teü einer funktionalen, an Prozessen ausgerichteten
Lands chaftsplanung.

Über den abiotischen Bereich hinaus können Ländliche

Wege in Verbindung mit wegbegleitenden Rainen und
Gräben, Säumen, Solitärgehölzen, Hecken und Obstzei-
len auch einen wesentlichen Beitrag zur Biotopvernet-
zung in intensiv genuüten Agrarlaadschaften leisten.
Aufgrund ihrer Netzstruktur können die Ländlichen
Wege, und hier insbesondere die Verbindungs- und
Hauprwirtschaftswege, ideale lineare Bausteine im Bio-
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topverbundsystem bilden, sofern wegbegleitend ausisi-
chend breite Säume erhalten oder entwickelt werden.

Entlang von Waldwegen büden sich Waidmnenrander,
die häufig ökologisch vielfältige Lebensräume und ^uf-
lockerungen durch geänderte kleinklimatische Bedin"
gungen darsteUen

Mit Hilfe einer strategischen W.egeplanung können die
Grundlagen für die Umsetzung einei nadihaltigen und
standortangepasstea Landnutzung geschaffen werden,
Eine Wegeführung entlang von Nützuagsgrenzen. sichert
am besten die emzelnen ökologisch unterscluedlich
empfindlichen und damit unterschiedlich intensiv nutz-
baren Bereiche, z. B durch

. Trennung von Acker- und Grünlandnutzung bzw zur
leichteren Beibehaltung von Grünlandnutzung,

. Abgrenzung von Flachen mit unterschiedltcti guten
landwirtschaftUchimErzeugungsbedingcngen,

. Abgrenzung von übersctawemmungs- bzw hochwas-
sergefährdeten Gebieten, Veftürzung von
wirksamen Hanglängen,

Auch mit emer notwendigen Weiterentwicklung und
Veränderung des Wegenetzes können wesenüiche histo-
nsche Bestandteile in eüiem Wegenetzkonzept berück-
siehtigt und mit den heutigen Etforderiüssen abgegli-
chen werden. Entscheideno hierfür ist, dass man sich
der kuteurhistorischen Bedeutung des ländlichen Wege-
netzes rechtzeitig bewusst wird und in die Gesamtpla-
nung einbringt. Welche Forin der Erhaltung letztlich
einem historischen Weg gerecht wird, kann nur im EIB-
zelfali von den Planungsträgern und mit der Bevolke-
nmg vor Ort entschieden werden. Ausschlaggebend tilr
den Erhalt ist die regelmäßige Nutzung.

Ein historisch gewachsenes, ia die Kulturlandscliaft
eingebundenes Wegenetz har in vielen Regionen eine
große Bedeutung fiii Naherholung und Tourismus, Es
erlaubt Freizeitbeschäftigungen unabiiangig von mehi
oder weniger dicht befahrenen Straßen. Diese über die
Land- und Forstwirtschaft hinausgehenden Nützuii.gs-
formen stellen hinsicbthcfa der Wegeführung und techni-
sehen Ausftthrung sowi? der Anbüidung an das überge-
ordneteStraßeimetz zusätzlicbe Aiiforderungen.

1.3.4 ErfBUunggesellschaftUch-
kultureller Ansprüche

Wege sind das Rückgrat eivei Landschaft und Bestand-
teü der historisch gewachsenen KiilttBrlandschafren.
Vergleichbar den Gewässerläufen zeicluiet sich das his-
torisch gewachsene Wegenetz üi der Landschaft ab und
bildet ebenfalls ein dynamisches Element.

Das historisch gewachsene Wegeaetz ist i& seiner Ausge-
staltung sehr vielfältig Es Ist mit vielen Ausstattungs-
merkmalen der Kutturlandsctoaft wie faistonschen Flur-

fenaen, Natur- und Kleindenknlalen, wegbeglelteaden
Hecken, Lesesteinwällen üad mageren Rainen eng ver-
banden.

BÜd 1.6: Neubau eines Wütschaftsweges Erhalt
eines kulturhistorisch bedeutsamen Linienveriaufe

(mittelalterlicher Femhandelsweg)

1.4 Grundsätzliche Planungsaspekte

l .4.1 - Verkehrstechnische Aspekte
Die ländlichen Wege büden zu&anunen mit Straßen ein
abgestimmtes Neiz, das in Bau und Unterhaltung wirt-
schaftlich sein soll.

Um den dichten uod schnellen Verkehr auf übergeordne-
ten Straßen so wenig wie möglich zu belimdem bzw. zu
gefährden, smd

. Ländliche Wegenetze als selbstständige Verkehrsnet-
ze zu planen und in übergeordnete Wegeführüngen
zweckmäßig eiazubinden, fan Sinne der Planung vom
Großen ins Kleine,

. Eüunundungen von Ländlichen Wegen in Straßen
mit Schnellverkehr nicht zulässig,

. Zufahrten von Feld- und Waldwegen auf übergeord-
nete Straßen auf wenige zu beschTänkeü,

. Grünwege so anzulegen, dass sie inögllchst nur m
Wirtschafts-, Hauptwirtsdiafts- oder Verbindungswe-
ge einmünden,

. Grundstücke nach Möglichkeit nicht unmittelbar,
sondern über Feld- und Waldwege an verkehrsreiche
Straßen anzuschließen,

. Knoienpunkte mit Ländlichen Wegen nach Bünde-
lung hohengleich oder, soweit es der Verkehr erfor-
dort und dies wirtschaftlich vertretbar ist, kreuzungs-
frei als Brücken odei Unterführungen zu planen.
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Die Anlage von parallel zu übergeordneten Straßen
verlaufenden Feldwegen im Abstand einer Blocktiefe hat
sich im Hinblick auf Wütschafüichkeit und Sicherheit
(BlendgefSahr) bewahrt. Dabei ist darauf zu achten, dass
das Wegenetz vom allgemeinen Verkehr nicht zur Ab-
kürzung (sogenannte "Schleichwege") angenommen
wird. Straßen mit schnellerem Und starkem Verkehr sind
so selten wie möglich höhengleich zu kreuzen.

1.4.2 Agrarstrukturelle Aspekte
Ländliche Wegenetze sollen möglichst weianaschig
geplaut und so dem Gelände angepasst werden, dass sie
sowohl für die augenblicklichen als auch dir die künfti-
gen Betriebsstrukturen und Bodennutzungen zweckmä-
ßig sind und dynamisch angepasst werden können

Der Arbeitszeitbedarf ist bei der Feldbewirtschafrong
von großer Bedeutung. Dieser wird außer von der Er-
reichbarkeit, Schlaggröße und Schlagfonn auch weseat-
lich bestimmt von der Schlaglänge und damit vom Ab-
stand der Wege, Der Grad der Erschließung lässt sich
durch die durchschnittlichen Abstände der Wege veran-
schaulichen. Arbeits- und betriebswinschaftlich günstig
sind möglichst lange und große Schläge. Die größten
Einsparungspotentiale werden bis zu Schlaglängen von
400 m und ScUaggrößen von 5 ha erreicht. Durch
Schläge über 600 m Länge und 20 ha Größe sind meist
nur geringe Einsparungen bei der Arbeitszeit und den
Arbeitserledigungskosten zu erwarten

Für Arbeiten mit großen Massenströmen köruien teropo-
rare Grünwege zur zeitweiseii Verkürzung der Schlag-
länge angelegt werden. Beim Frischgemüseanbau und
anderen Sonderkulturen können ebenfalls kürzere

Schlaglängen zweckmäßig sein.

Für Rübenabfuhr, Futteremte, Wütschaftsdüngeraus-
bnngung usw. kann die Anlage von "Rundverkehren"
sinnvoll sein.

Bild 1.7: Wegenetz

Zur Bewirtschaftung der landwirtschafdich genutzten
Grundstücke genügt in der Regel die ErschUeßung an
einer Breltseite. In Hanglagen, die ackerbaulich genutzt
werden, sollen zur Vemunderimg der Bodenerosion die
Wege eine höhenlinienparallele Bewirtschafhmg der
Grundstücke ermöglichen

BBd 1.8: Wegeführung in Hanglage zur Sicherung der hangparallelen Bewirtschaftung
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1.4.3 tandespflegerische Aspekte
Bei Aus- und Neubau von Wegen ist darauf zu achten,
dass sie natumah und umwcltschonend geplant und in
die Landschaft eingebunden werden.

Der Ausbau bereits vorhandener Wege hat grundsätzlich
Vorrang vor Neubauten. In besonderen Fällen kann es
sinnvoll sein, vorhandene Wege aus landscliafts- o4er
gewässerökologischen sowie aus betriebswinschaftlichen
Gründen zu verlegen. Insgesamt steht die Optimierung
des gesamten Wegenetzes im. Vordergrund.

Bei der Abwägung der umerschiedlidien JnteresseD sind
die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge besonders sorgfältig zu werten und alle Moghchkei-
ten zu nutzen, um negative Auswirkungen auf den Na-
turhaushalt und das Landschaftsbiid zu ininimieren, das
Wegenetz den gewachsenen Landschaftsstrukturen
anzupassen und @tißere Eingriffe zu vermeiden.

Dem Erfordernis landschaftsgestaltendcr und natumaher
Ländlicher Wegenetze rouss bereits in der Pbase der
Planung und Projektiening entsprachen werden. Üamit
wird den Belangen der laiidschaftsästhetik und des
Natwhaushalts frühzeitig Rechnung getragen Pla-
nungsmängel können im Nachliineln selbst durch eine
schonende Bauausführung und/oder gestalterische
Maßnahmen nur schwer korrigiert werden.

1.4.3.1 Boden- und Gewässerschutz

Grundsätzlich gilt, dass nur so viele Wegeseitengräben
wie unbedmgt nötig angelegt werden sollten. Sind sol-
ehe erforderlich, sollte bereits bei der Trassierung darauf
geaelitet werden, das& der Weg inöglichst mcht an der
tiefsten Stelle im Tal verläuft, da dann das Nieder-
schlagswasser in dei Flache und die mitgeführten Bo-
denteilchen und Nahrstoffe scliwer vor Ort zuiückgehal-
ten werden können Insbesondere bei Wegen, die in
Quellbache und Oberiäufe entwassem, ist auf eme aus-
reichende Abpufferung von Stoßbelastungeii und Bo-
deneiiisciiwemmungen zu achten So wird die Ge-
schwindigkeit des abfließenden Wassers gebremst und
die Sedünentation von abgeschwemmten Bodenteüchen
gefördert.

Entscheidend füt den Gesamtabfluss aus einem Gebiet

ist die Alt und Weise der Wasserführang über die Wege-
seitengräben. Je länger das Wasser in der Landschaft
verbleibt und je langsamer es abfließt, umso höher wer-
den Versickerung, Verdunstung und Stoffrücklialt sem
(Wasserrückhalt in der Fläche),

Bfld 1.9: Pufiiersystem entfang eines Veriundungsweges

Bei Wegefuhrungen in Feuchtgebleten ist zudem zu
beachten, dass durch die eintretende Dräawirkung nicht

angrenzenden Flächen entwässert werden.

1.4.3.2 Arten- und Biotopschutz

Schon bei der Festlegung der Wegefühnmg ist auf be-
sonders geschützte Tier- und Pflanzenarten, sibei auch
auf sonstige bedeutende Landschaftselemente wie Wa!d-
ränder, Baumgruppen, Einzelgehölze oder Feldhecken
zu achten und deren Beeimrachtigung möglichst zu
vermeiden

Wege können eine ökologisGh gewünschte Treßnfunitti-
OK zwischen intensiv und extensiv genutzten laodwirt-
schaftlichen Flächen übernehmen Dies ist bei der Neü-

anläge von Wegen, insbesondere an ausgewieseneii oder
potenziellen Schutzgebieten zu beachten. Dabei sollten
auch Mmdestabstände zu empfindlichen Bereichen nicht
unterschritten werden Zugleich wird ein Schutz gegen
Dünge- und Pflanzenschutzmitteleintrag erreicht.

Bfld 1. 10: Wirtschaflsweg mit Saumstrulttur

Bei dei ßrscWießung bisher kaum zugängliehei Land-
schafcsbereiche, insbesondere bei durchgängigen Wege-
Verbindungen sind die Ansprüche störungsempfindlicher
Arten in der Wegeplanung besonders zu berücksichtigen
Gegebenenfalls sind derartige Bereiche (z B. FPH-
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Gebiete) vor nicht landwirtschaftlichen Wegenutzungen
zu schützen.

In besonderen Einzelfällen kann es für den Erhalt nui-

zungsbedingter Biotope (z. B. zur Sicherstellung einer
erforderlichen Mahd) notwendig werden, Wege auch
neu anzulegen,

Waldsäume als artenreiche Rand- und Übergangszonen
sind ebenfalls besonders störanfällig und sollten unbe-
dingt erhalten bleiben. Wege sind von solchen Bereichen
ausreichend weit abzusetzen.

Grünwege erfüllen iiisbesondere in intensiv genutzten
Agrarlandschaften ökologisch ähnlich vorteilhafte Puakti-
onen wie z. B. Böschungen, Gräben oder Säume.

1.4.3.3 Erhaltung des
Landschaftscharakters

Das Wegenetz bestimmt wesentlich das äsrherische
Empfinden der Landschaft. Die Wege müssen sich daher
harmonisch in die Landschaft und ihre Topographie
einfügen und dabei die vorhandenen Landschaftsele-
mente und Nutzungsgrenzen beachten.

Büd 1. 11: Wlrtschaftsweg mit neu errichtetem
Flurdenkma]

Eine einfache Gestaltungsregel lässt sich in gewachsenen
Kulturlandschaften nicht ableiten. Jedoch können fol-
gende Ausführungshinweise weiterhelfen:

. Wegefuhrung zielbezogen planen, Umwege vermei-
den,

. Linienfiihnmg an das Relief und die Landschafts-
Struktur anpassen,

. landschaftliche Besonderheiten erlebbar machen,

. breite, abwechslungsreich gestaltete Wegeränder anle-
gen,

. Wege in unterschiedliche Gestaltungs- und Erlebnis-
abschnitte unterteilen,

. bei der Bepflanzung auf vielfältige Gestaltung und
Höhcnstaffelung achten,

. markanre Kleinstrukruren in die Unlenfiihrung ein-
beziehen und

. historische Wegefiihnmgen in der Planung berücksich-
tigen.

1.5 Besonderheiten bei der

Wegeplanung

1.5.1 WalderschUeßung

Beim Waldwegenetz hat die aufschließende Wirkung
gegenüber dem Verkehrsfliiss und der Verkehrsge-
schwindigkeit Vorrang. Ziel ist unter andereffl ein hoher
Erschließungsgrad bei möglichst geringer Wegdänge. Je
höher der ErscMießuagsgrad bereits ist, desto weniger
effizient wirkt sich eine zusätzliche Netzverdichtung aus.
Ein neuer Weg sollte bereits erschlossene Waldteile
möglichst wenig berühren. Das kann z. B. bei einem
neuen Weg, der von einem Hangdiagonalweg abgeht,
erreicht werden, wenn seine Anbindung in gegenläufiger
Neigung erfolgt

Allgemein gültige Aussagen zu Abständen bei Holzabfuhr-
wegen können nicht gemacht werden. Im Zuge der Wege-
netzplanung sollte stets ein Variantenvergleich, der auch
eine Kostea-Nutzen-Analyse enthalten muss, durchgeführt
weiden. Wesentliche Beuneüungskriterien sind z. B. Topo-
graphie, Bodenart und Klima, ökologische und land-
schaftsbezogene Gesichtspunkte, mittelfristig (in 5 bis 10
Jahren) nutzbare Holzmassen, eventuell vorhandene Na-
turdenkmale, Betriebszide, Bewütschaftungsanen und
natürlich auch die relativ kurzlebigen Kriterien zur Arbeits-
tecfanik und zum Arbeitswrfahren.

Holzabfuhrwege sollten möglichst direkt Anschluss an
das öffentliche Straßennetz findeii. Bei der Wahl von

Zufahnen ist eine Beeinträchrigung des fließenden Ver-
kehrs weitgehend zu vermeiden Besonders berücksich-
tigt werden müssen auch Verkehrsbeschränkungen im
übergeordneten Straßennetz wie z, B. Lasibeschränkun-
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gen, Engpässe io Ortslagen und Brücken mit einge-
schrankter Tragfähigkert.

Holzabfuhrwege sollen möglichst beidseitig erschließen.
Im Bergland sollte das Wegmetz den. überwiegenden
Bergabtransport von Lasten gewährleisten,

Die Möglichkeit von Rundverkehren ist zu favorisieren
Das gilt insbesondere ßu katasuophengefälirdete Wald-
gebiete. Sind Rundmkehre niü iiber lange Wegestre-
cken zu erreichen, sollten zusätzlich Wendemoglichkei-
ten für Leerfahraeuge und Arbeitsmasdunen vorgesehen
werden

Unmittelbar neben Holzabfubfwegen BIUSS, durch JJnv-
Ladekran erreichbar, je nach Geländesituation bd<iseitig
oder auch nur einseitig Holz zur Weiterbearbeitung (Ent-
rinden, Einschneiden, Sortieren) tew. zum Abtransport
bereitgestellt werden können. Diese Forderung ist gege-
benenfalls bei der Unienführung eines Holzabfuhrweges
zu berücksichtigen, An Engpässen fehlender Holzlager-
räum muss an sicfa beidseitig anschJießeaden Wegestce-
cken ausgeglichen werden,

Büd 1.12: Holzabfuhrweg

G&sonderte tiolzlageiplätze sind unzweckmäßig und un-
wütschafdich. Sie müssen auf Ausnalimen beschränkt
bleiben,

Abseits der Holzabfuhrwege wird die Waldfläche durch
Beü-iebswege erschlossen. Sie ermöglichen des Betriebs-
verkehr mit konventionellen, zweiradgetriebenen PaTw-
zeugen und das Befahren mit Holzerntemaschinen

An Bftrieb&wegen findet grundsätzlich keine Holzlage-
rung statt. Die mechanische Belastung und der Aufwand
für die Erhaltung von Beü-iebswegen sind gegemibej.
Holzabfuhrwegen deutlich verringert Die Ausfonnungs-
Parameter entsprechen denen eitles Holzabführweges

1.5.2 Weinlagen

Die innere Ej-schließung in Weinlagen ist stark voa der
Topographie und den geologischen Gegebenheiten sowie
von Zeilenlängen, Flui-stticksgrößen und Bewiitschaf-
nuigsarten bzw. -richtungen abhängig. Ebenso spielen in
Weinanbaugebieten natun-äumliche Gegebenheiten imd
Anpassungen an das jeweilige Klemldüna eme wicliüge
Roüe. Als Kulturlandschaiten von besoiiderem Wert

stellen Weinlagen darüber hinaus wichtige Ziele fiir
Erholuiigssuchende dar.

1. 5.2. 1 Topographisch gering bewegtes
Gelände

Das Wegenetz wird in Abhängigkeit der Parzellengröße
bzw. des Länge der Rebzeilen, ansonsten hierarchisch
nach Funktion wie im landwirtsehafüiehen Bereich äb-
lich, angelegt

1.5.2.2 Topographisch stark bewegtes
Gelände

Die m^chanisierte Bewirtschaftung der Weinlageii in
steilem Gelände erfolgt auf Tercassen parallel oder im
Seilzug nahezu senkrecht zum Hang. Viele dieser Bereiche
sind nach wie vor lediglich in Handarbeit zu Isewirtsdiaf-
ten und oftmals nur zu Fuß über Ideine Pfade oder Wem-
bergtreppen bzw, -stafFeln zu en-eichen. Die Teraassen
komien in Abhängigkeit der Böschungsneigung mit ein-
zelnen oder mehreren Rebzeilea bestockt werden, Je nach

Beschaffenheit ctes Untergrunds und dessen Starte, der
Beschaffenheit der Auflsge und deren Staiidfesägkeit
sowie der prtsübliclien bzw. kunfügea BewirBchaftung ist
au entscheiden, ob das anstehende Gelailde durch Planie

(  der Regel durch Auf- uad Abtrag von Boden) für eine
Bewittschaftung im Direktzug mit geringerer Neigung
verbessert oder (ur eine Terrassenbewirtschaftung umge-
staltet werden kann und soU. Vor der Planung der Gelän-
demodellienmg sind geologische Schürfungen erforder-
lich- Bei der Planung der neuen Geländefonn ist auch die
mögliche Emrichmng von Monorackbahnen CEinschieaen-
Zalinradbahuen) zu berücksichtigen; ebenso ist auf das
Kfeinklima [z- B. den Kaltluftabfluss) besonders zu achten

Für die Anlage eines neuen Wegenetzes to Rebsteülagen
ist die zukünftige Bewütschaftyng mitentscheideüd, Oie
Zuwegung m das Gebiet hineia ist in der Regel iibei einen
Hauptwirtschattsweg anzulegen. Aufgrund der Örtlichen
Gegebenheiten kann es aber vorkommen, eine geringere
Fahrbahnbreite ids die üblichen Regelbreiten zu wählen,
beispielsweise um die Staiidfestigkeit der angrenzenden
Böschung nicht zu gefährden oder weil Gegenverkehr in
Hauptwirtschaftszeiten orgajiisatoriseh (z. B. Ringverkehr
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durch saisonbedingte Einbatuiregelungen) gelenkt wer-
den kann.

Um das örtliche Bodengefüge möglichst wenig zu beein-
trachdgen, ist das Gelände für eine Neumodellienmg
idealerweise mit dem anstehenden Mateäal ohne Zuftdir

von FremdmBterial durch Auf- und Abtrag zu bearbei-
ten. Während und nach der Bauzeit ist auf die Sicherung
von beispielsweise Bebauungen unterhalb des Planiege-
bieis zu achten.

Für eine ausreichende Siandsicherheit der Böschungen
ist zu sorgen; deren Unterhaltung und Pflege ist bereits
bei der Planung ausreichend abzusichern.

Auf eine geregelte Vorflut ist zu acliten. In der Bfigel
sollte die Entwässerung aus den mit Reben bestockten
Bereichen breitflächig erfolgen können. Um größeren
Schäden vorzubeugen sind nötigenfalls geeignete, auf
die jeweilige Situation angepasste Rückhaltemaßnah-
men vorzusehen.

Als SofortmaßnahmCT nach der Herstellung der Plante
hat sich zur Sicherung von z. B. LÖßböden die sofortige
Emsaat von schneilwachsendem, gebietstypischem Saat-
gut (beispielsweise Gras-Hafergemisch) bewährt- Bis
zum Anwachsen der Ansaai ist eine Strohauflage gegen
Abschwemmungeji bei Starkregen hilfreich.

l . 5.3 Richtlinien für Deichwege

Ländliche Wege werden auch zur Unterhaltung von
Deichen als sogenannte Deichverteidigungswege einge-

Für die Genehmigung von Wegen bzw. des Plans nach §
4l FIurbG können sich aus nationalen bzw. europäi-
sehen Rechtsvorschriften nachfolgende umweltrelevante
Pröfpflichten ergeben.

1.6.1 Umweltverträglichkeitsprüfung
Ihre Notwendigkeit ergibt sich aus der vorgeschalteren
»allgemeinen Vorprüfung des Einzel- falls" nach §3c
UVPG (UVP-Vorpriifung). Dabei ist überschlägig zu
prüfen, ob ein Vorhaben zu erheblichen nachteüigen
Umweltauswirkungen führen kann. Falls diese Möglich-
keit besteht, ist das Vorhaben im Rahmen des Aufstel-
lungs- und Zulassungsverfahrens einer Umweltverträg-
Uchkeitsprüfung [UVP) zu unterziehen, in der die
Umweltauswukungen auf die Schutzgüter Mensch,
PQanzen/Tiere und die biologische Vielfalt sowie Boden,
Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und Sacbgüter,
einschließlidi der jeweiligen Wechselwirkungen, ermit-
telt, beschrieben und bewertet werden.

1.6.2 Eingriffsregelung
Hier wird ermittelt, ob ein Vorhaben erhebliche Beem-

trächtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des
Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes hervorrufen

kann (§ 14 Abs. I BNatSchG). Der Begriff Naturhaushalt
umfasst dabei die Schurzgüter Pflanzen/Tiere, Boden,
Wasser, Luft und Klima sowie das Wirkungsgefüge zwi-
sehen üinen.

Weitere Ausführungen enthält das Merkblatt DWA-
M 507. 1.

1.6 Umweltrechtliche Vorgaben

Für den Neubau von Ländlichen Wegen sind Genehmi-
gungen nach Bau-, Naturschutz-, Boden- und Wasser-
recht bei der zuständigen Behörde einzuholen.

Wegebaumaßnahmen im Rahmen von Bodenordnungs-
verfahren gemäß Flurbereüugungsgesetz (FlurbG)
und/oder Landwirtschaftsanpassungsgesetz CLwAnpG)
sind nach Abstimmung mit den Trägem öffentlicher
Belange in den "Plan über die gemeinschaftlichen und
öffentlichen Anlagen" nach §41 TlurbG [Wege- und
Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan)
einzubeziehen und mit diesem festzustellen.

1.6. 3 Besonderer Artenschutz

Tm Hinblick auf den Besonderen Artenschuiz wird ge-
prüft, ob Verboütatbestände nach § 44 Abs. l BNarSchG
CTötungsverbot, Störungsverbot, Schädigungsverbot)
eintreten werden. Bei dieser Prüfung ist das zu untersu-
chcnde Artenspefctrum eingeschränkt auf die PHanzen-
und Tierarten des AnTiang IV FFH-RiditIüue, die europä-
ischen Vogelarten nach Art. l Vogelschutzriehüiiüe so-
wie die sogenannten "nationalen Verantwortungsarten"

1.6.4 FFH-Verträgtichkeitspriifung
Eine FFH-Verträgüchkeitspnifung (PFH-VP) ist nur dann
erforderlich, wenn em Natura 2000-Gebiet, also ein FPH-
Gebiet oder ein europäisches Vogelschutzgebiet (SPA-
Gebiet) betroffen ist. Zunächst wird in einer vorgeschalte-
ten sogenannten "FFH-Voqi rülimg" abgeschätzt, ob das

Vorhaben un konkreten Fall ein Natura 2000-Gebiet er-
heblich beeinträchtigen kann. Falls solche erheblichen
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Beemträchügungen nicht auszuschließen sind, ist eine
FPH-Veiträglichktiitspnifung durchzuführen. _.""»"
chungsgegenstaßd ist das betroffene Natura 2000-Gebiet
mit seinen Erhaltyngszielen, d. h Lebensraumtypen des
Anhang I FFH-Richduiie, Pflaaasen- und Tieraneü des
Anhang II PFH-RiGhtIinie und Vogelarten des Anhang I
oder Art. 4 C2) Vogelschutmchtlüue.

1.6.5 Besonderer Flächen- und
Objektschutz

in Hinblick auf den Besonderen Eäehen- und Objekt-
schütz ist zu prüfen, ob durch ein Vorhaben gesetzlicli
besonders geschützte Flächen und Objekte msbesondere
nach §§23 bis 30 BNatSchG zerstört bzw. erheblich
beeinträchtigt werden oder ob gegen die etwaigen
Schutzverordaungen verstoßen wü-d.

2.1.1.2 Landwirtschaftlich er Verkehr

Der landwirtschaftliche Verkehr findet meist mit Trakto-

ren (mit und ohne Anhänger), selbstfahrenden landwirt-
scha&lichen Arbeitsmaschinen und zum Teil mit Pkw

und Lkw (reit und ohne Anhänger), im Wesenüichen
nicht zu jeder Witterung und niclit ganzjährig statt Er
umfasst den Verkehr zwischen Hof u&d Feld, von Ffcld zu
Feld sowie zwischen Hof bzw, Feld und Kunden bzw.
Lieferanten

Der Verkehr zwischen Hof und Feld ist jahreszeitlich
stark unterschiedlich und abhängig von der Bodennut-
zmif, dei Betriebsstruktur u&d der Wittenmg. Die Venei-
lung der Transporte im Jahresverlaiif ist für Betriebe ohne
(siehe Büd 2. 1) und nut Tierhaltung (siehe Bild 2 2) darge-
stellt Besonders wahrend der Ernte wild auch m den
Abend- mui Naditstunden gearbeitet. Eine Verkehrszu-
nähme tritt auch bei dei Ernte von Sonderkulturen <z B

Spargel und FeingemüseJ em.

2 Planung und Entwurf

2.1 Allgemeines
Die Limenführung in Lage und Gradiente die
Quersclmittsgestaltung ländlicher Wege ricluen sich
nach den naturraumlichen Gegebenheiten sowie nach
der Art und dem Umfang des zu erwartenden Verkehrs.
Werden Waldwege an Verbindungswege oder Feldwege
angeschlossen, so müssen letztere den Anforderungen
des foistwütschafÜlchen Verkehrs hinsichtlich Unien-

ftLhrung, Querschmttsgestaltung und Befestigung genü-
gen Bei dei Anlage Ländlicher Wege sind die- rechdi-
chen Vorgaben de& Umwelt- und Natur-, üisbesondere
des Landschafts-, Wasser- und Bodenschutzesj sowie der

Landschaftspflege zu beachten. Bei Wegebaumaßnah-
fflen in FIurbereiiügüagsverfahren smd darüber hinaus
die §g 37 - 4l FlurbG anzuwenden.

2.1.1 Art und Umfang des Verkehrs

2. 1.1.1 Allgemeiner Verkehr
Der allgememe Verkehr im ländlichen Raum umfasst ins-
besondere den Verkehr mit Kraftfahrzeugen, den. Fahrrad-
lind Fußgängerverkehr und teilweise das Reiten sowie
regional das Treiben und Führen von Tieren. Vorherr-
sehend ist der Fahrverkehr. Er ist eüi geinischter Verkehr
mit schnell und langsam fahrendes Fahrzeugen. Der aü-
gemeine Verkehr findet zwischen den Ortschaften. Wei-
lern, Einzelhöfen und einzelnen Gewerbebetrieben statt. Er
läuft ohne jahreszeitliche Unterbrechung abj ist zügig und

nicht richtungsgebunden.
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Bild 2.1: Transporte für Betriebe ohne Tlerlialtung
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Bild 2.2: Transporte für Betriebe mit Tierhaltung

Der Verkehr zwischen Hof und Feld und von Feld zu

Feld ist im Allgemeinen ein Kurzstreckenverkehr. Er ist
geprägt durch viele Einzelfahrt&n mit Traktoren. Der
Anteil der schweren Traktoren und die Zahl der selbst-
fahrenden landwirtschaftlictien ArbeitsmaschiDen neh-
men weiter zu

Der Verkehr zwischen Hof bzw. Feld und Kunden bzw

Lieferanten führt m der Regel über Straßen, Verbin-
dungswege und Hauptwirtschaftswege. Er Wird immer
mehr mit Lkw ausgeführt. Hierbei muss auch mit Ver-
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kehrsspitzen gerechnet werden, 2. B. bei der Abfuhr von
Rüben zu festgesetzten Teiminen. '

2.1. 1.3 Forstwirtschaftlicher Verkehr

Der forstwütschaftliche Verkehr wird besrimmt durch

. Holztranspone und Transporte sonstiger Forstpro-
dutae mit Traktorea und Anhängern. Lkw-
Gliederzügen und Lkw-Sattelzügen,

. Transporte von Betriebsmitteln (z. B. Anbaugeräte,
Düngenuttel, Baustoffe für Wegebau) einschließlich
selbstfahrender Arbfiitsmaschinen fz. ß. Rücke-
iraktoren, Emtemaschinen),

Pkw-Fahrten für eme Vielzahl erwerbs- und bedaris-

wirtschaftücher Aufgaben,

. Holzrücken im Schleif- und Tragverfahren und ande-
re Holzemtevorgänge (z. B. maschinelle Entrindung,
Entastung, Einteilung und Sortierung),

Der Sehenraum der Holzabfahrwege (Fahrwege) sowie
sich anschließender Grundstücksstreifen dienen auch
der HaJzlagerung. Die Abläge des Holzes, z. B, durch
Kran oder Pottereinrichtung eines Seiltraktors, sowie der
Veriadevorgang auf Lkw durdi Kran erfolgen voni Holz-
abführweg aus.

Zur Ausführung von Teilarbeiten der Holzemte ist der
Holzabftihrweg auch Standplatz für Arbeitsroaschinen.

Holzabfuhrwege werden in der Regel ganzj'ährig be-
nutzt. Sie sollten allerdings bei aus Wittermigsgründen
nicht mehr ausreichender Tragfähigkeit Cz. B. Dauernäs-
se, Frost-/Tau-wechsel) für den Lastverkehr gesperrt
werden

Die Benutzerfrequenz kann auf Holzabfühiwegen über
längere Zeiträume sehr stark schwanken, bei aussetzen-
der Hoknutzung gegen Null zuriickgehfin bzw. nach
Katastrophen (z. B. Wmdbruch) extrem anwachsen.

2*1.2 Abmessungen, Achslasten, Gesamt-
gewicht und Geschwindigkeiten

Die Anforderungen an Fahrzeuge und Fahrzeugkombina-
üonen auf öffentlichen Straßen und Wegen sind in der
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) und in der
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) geregelt. Diese Vor-
scfariften enthalten für land- oder forstvnrtschafüiche

Fahrzeuge und Falirzeugkombmarionen einige Ausnah-
men und Einschränkungen. Die folgenden Angaben
enthalten die wesendicften Regelungen aus diesen Vor-
Schriften. Für Fahrzeuge und Fahrzeuglcombüiatioaen un
grenzüberschreitenden oder kombinierten Verkehr gei-
ten Sonderbestimmungen.

Für die Teünahme am öffentlichen Straßenverkehr mit

Fahrzeugen und Zügen, deren Abmessungen, Achslasten
oder Gesamtgewichte die gesetzlich allgemein zugelas-
senen Grenzen tatsächlich überschreiten (übeimäßige
Straßenbenutzung), sind Ausnahmegenehmigungen
jiach § 70 StVZO und § 29 StVO erfoiderlich.

Daneben gibt es in vielen Bundesländern vereinfachte
Verfahren zur Erlangung von Ausnahmegenehmigungen
ifür Fahrzeugbreiten, Achslasten, Einzelfahrzeuglängen
und Zuggesamdängen.

2. 1.2. 1 Zulässige Fahrzeug-und
Transportabmessungen

Breite

" Kraftfahrzeuge, Trahtoren CAckerschlep- 3,55 m
per) und Anhänger allgemein ein-
schließlich ausgeklappter Seitenteile

. Land- oder forstwirtschafüiche Arbeits- 3,00 m
gerate (selbstfahrend, angehängt oder
angebaut) einschließlich der Ladung

. Traktoren und Anhänger mit Boden 3.00 m
schonender Bereitung (35. Ausnahme-
Verordnung zur StV20)

. selbstfahrende Arbeitsmaschinen und 3 50 m
Traktoren mit Arbeitsgerä-
ten/Anhängern mit vereinfachter Aus-
nahmegenehmigung

Die Spurweiten heutiger Traktoren, Geräteträger, Anhä-
nger und angehängter Arbeitsgeräte liegen zwischen
1,35 m bis 2,25 m, die selbstfahrender Emtemaschinen
betragen bis 2,70m (bei sehr großen Maschinen und
Boden schonender Bereifung über 3,00m). Bei Wein-
bautraktoren sind die Spurweiten kleiner als 0,95 m -
die Pahrzeugaußenbreite beträgt oft nur 1,00m. Bei
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Plantagen-/ Obstbautraktoren liegt die Spurweite häufig
unter 1, 15 m und die Außenbreite bei ca. 1,40 m

Länge

Einzelfahrzeuge Cdies gilt aucli für Trakto- 12, 00
icn mit Anbaugerät)

selbstfahrende Arbeitsmaschüien und
Traktoieii mit Arbeitsgeräten mit verein-
fachtet Ausnahmegeneharigutig

Züge (Zugmaschinen mit Anhängein,
z. B, Traktor mit 2 laiidwirtschaftlichen

Anhängern)

Lkw mit Anliänger

Kraftfahrzeuge außer Zugmaschinen mit
Anhängern (z. B selbstfahrendeArbeits-
maschinen mit Anhänger)

13.20 m

18, 75 m

18,75 m

18,00 m

Die Ladung darf bis 3,00 ro nach hinten überstehen,
wenn die Länge von 20, 75m für Zug samt Ladung
dadurch nicht überschritten wird. Bei Fahrstrecken über

100 km darf die Ladung nur 1,50 m überstehen,

In der Forstvrinschaft kommen bei LangholztransporteB
Zuglangen bis 25,00 m vor, für die eine besondere Er-
laubnis erforderlich ist

Hohe

Fahrzeughöhe überaUes 4,00m

Fahrzeuge, die für land- oder forstwirtschaftlache Zwecke
eingesetzt werden, dürfen, wenn sie mit land- oder forst-
wirtschafiäidien Erzeugnissen beladen sind, samt Ladung
jedoch höher als 4,00 m sein, ausgenoinmen auf Auto-
baftoen und Kraflfahrsü-aßen

2.1.2.2 Zulässige Achslasten
Die Achslast ist die Gesamdast, die von den Rädern
einer Acbse oder einer Achsgruppe auf die Fahrbahn
übertragen wird

Die zulässigen Achslasten dürfen folgende Werte mcbt
übersteigen:

Tabelle 2.1: Zulässige Achslasten

Mse

Einzelachse

Einzelachse ange-
trieben

^chsabstand Ach^t ',

10, 001

11,50t

Waise

Antriebsachsen
von selbstfahren-
den Arbeitsma-
schulen mit ver-
einfachter
Ausnahme

geaehmigung

Doppelachse bei
Anhängern

Doppelachse bei
Kfz

Doppelachse

AcbsabstmHi

weniger als 1,0 m

weniger als 1,0 im

1,0 m bis weniger als
1,3m

Doppelachse

Doppelachse

Dreifachachse

Dreifachachse

Dreifachachse

1,3 m bis weniger als
1,8m

1,8 m oder mehr

nicht mehr als
1,3m

mehr als 1,3 in
und nicht melir -als
1,4m

1,8 m oder mehr

Achslast

12.65 t

Doppel-
achslast

11,001

11.50t

16.001

18,001

20,001

Dreifach-
achslast

21, 00t

24,00 t

30,001

Die zulässigen Achslasten und das zulässige Gesamtge-
wicht dürfen in keinem Ausrüstungszustand (z. B. Gerä-
teanbau an Traktoren, Lkw mit Starrdeichselanhänger)
überschritten werden.

Bei größeren landwirtschaftlichen Fahrzeugen, z. B. Mäh-
drescher, Kartoffelvollemter, Kopfrodebunker, Traktor
und Anhänger, werden die in der Tabelle 2 l genannten
Hochstwerte ausgenutzt.

2.1.2.3 Zulässiges Gesamtgewicht

. Einachsanhänger

(10,00 t Achslast plus2,00 t Stützlast) ^ QQ ^

. Fahrzeugfe mit 2 Achsen

(Kraftfahrzeuge und Anhänger Jeweils) lg,00 t
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Fahrzeuge mit 3 Achsen

a) Kraftfahrzeuge

b) Kraftfahrzeuge mit Doppelachse

c) Anhänger

. Kraftfahrzeuge mit 4 Achsen

. Fahizeugkombination mit mehr als
4 Achsen

. Fahrzeugkombination mit mehr als
4 Achsen im kombinierten Verkehr
(mit ISO-Container)

25, 001

26,001

24.001

32,001

40,00t

44, 00t

Die Bunker von sdbstfahrenden landwinschaftlidien Ar-
beitsmaschinen CZ. B. Rüben- und Kartoffelroder, Mäh-
drescher) und Rungenkörbe selbstfahrender forsdicher
Emtemaschinen müssen bei Fahrten auf öffentlichen
Straßen leer sein.

Aufgrund der in den Ländlichen Wegen häufig vorkom-
menden historischen Bauwerke mit unbekannter Statik
Cz. B. Brücken und Stützmauem) ist die Befahrbarkeit
von Wegen mit dem maximal zulässigen Gesamtgewicht
gegebenenfalls nur eingeschränkt möglich.

2.1.2.4 Fahrgeschwindigkeiten
Die Fahrgeschwindigkeiten auf Ländlichen Wegen wer-
den wesentlich von der Art der Fahrzeuge (Betriebser-
laubms hmsichdidi Höchstgeschwindigkeit) sowie von
der Linienführung, der Ausbauart und dem Zustand der
Wege bestimmt.

Für Traktoren gilt in der Regel eine bauartbedingte
Höchstgeschwindigkeit bis zu 40 km/h, Teilweise sind
Traktoren für eine Höchstgeschwindiglceit von mehr als
40 km/h, in Einzeliällen von mehr als 60 km/h zugelas-
sea, wofür allerdings die Ländlichen Wege nicht bemes-
sen sind.

Mit zulassungsfreien iand- oder foistwlrtschaftlichen
Anhängern darf eine Betriebsgeschwindigkeit von
25 km/h nicht überschritten werden. Heute werden aber

häufig Anhänger mit einer zulässigen Betriebsgeschwin-
digteit von 40 km/h - in Einzelfällen auch darüber -
eingesetzt

Selbstfabrende land- oder forstwirtschaftliche Arbeits-
maschinen werden häufig überbetrieblich eingesetzt und
die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit liegt daher
oft bei 40 km/h

2. 1.3 Querschnittsgestaltung

2.1.3. 1 Querschnittselemente
Ländlicher Wege

Die Querschnittselemente Ländlicher Wege werden wie
folgt definiert und sind in Bild 2.3 dargestellt:

Wegebreite

Seilsnraum | Wegekrone

Fahrbahn

fghiitrtfsn | Fahratraifen

Seifnraum

Fahrspwen

Zwischanslreifen

oberw Slctisrheitsraum

Grund-
Nu 0.5-
nrew

WegBkrone

Bild 2.3: Querschnittselemente Ländlicher Wege

. Fahrbahn:

Befestigter Teil des Weges, der dem fließenden "
kehr dient Er urafasst in der Regel eüien, aus-
nahmswdse zwei Fahrstreifen.

. Fahistreifen'

Teil des Wegequerschnittes, der sich aus der Breite
des Bemessuagsfahrzeuges (Regelbreite), dem seitli-
chen Bewegungsspiehaum und gegebenenfaUs einem
Gegenverkehrszuschlag zusainmensetzt.

. Fahrspuren'
Bei Spurwegen gebunden befestigte Fahrbahnteile,
deren Breite und Abstand auf die Rad-/Achsab-

messungen des Bemessungsfahrzeuges abgestimint
sind.

. Zwischenstrelfen:
Bei Spurwegen ungebunden befestigter Fahibahnteil
zwischen den pahrspuren,
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. Seitenstreifen:
Ungebunden befestigter Teil des Weges, der zum
Ausweichen beim Begegnen und Vorbeifahren von
Fahrzeugen dienen kann.

. Bankette,
ünbefesügte Seitenstreifen (werden im ländlichen
Wegebau m der Regel nicht angelegt).

. Wegela-one;
Gesamtbrcite von Fahrbaha und Seitenstreifen
(Kronenbreite).

. Seiienraum-

Raum zwischen Wegekrone und Greas.e der
aiischließenden Grundstücke.

. Wegebreite
Gesamtbt-eite von Fahrbahn, Seitenstreifen und
Seitenräumen,

. Verkehrsraum.

Summe des vom BemeSisungsfahczeug eingenoinme-
nen Raumes, der fieitlichen und oberen Bewegiings-
Spielräume sowie gegebenenfalls eines Gegenver-
kehrszuschlages.

. Sicherheitsraum:
Raum außerhalb des Verkehrsraums, da von festen
Hindernissen frei zu halten ist.

. Lichter Raum:
Raum der sich aus dem Verkehrsraam, ggf den Ver-
Itehrsraumen uad dem oberen und den seitlichen Si-
cherheitsraumen zusammensetzt

2.1.3.2 Grundmaße RlrVerkehrsräume

Die Regelbreiten der Verkehrsteilnehmer und der maß-
gebenden Fahrzeuge sowie Gmndmaße für Verkehrs-
räume sind in Bild 2.4 in Anlehnung an die Richäiuen
fui die Anlage von Stadtstraßen (RASt) erg&azt um
land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge dargestellt

Bild 2.4: Verkehrsräume
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2.2 Entwurfsgrundsätze

2.2.1 Grundsätze der Linienführung
Ländliche Wege sind üi Ihrer Linienführung in Lage und
Gradiente den vorhandenen örtlichen Wegen und dem
Gelände anzupassen. Sie werden mit Ausnahme von
Verbindungswegen fahrgeometrisch trassiert.

Die Lüuenführung der Lgndüchen Wege soll einerseits
eme Anpassung an das Gelände, andererseits günstige
Schlaglängen und -formen ennögUchen. Vor allem soll
eine iandschaftsbezogene, erosionsmindemde und was-
serrückfaaltende Linieirführung angestrebt werden.

Bei größeren Hangneigungen (z. B. über 30 %) oder m
Hanglagen mit ungünstigen Umergrundverhältnissen
soll die Fahrbahn des Weges möglichst auf gewachse-
nern Boden liegen.

vVegeti der besseren Sichrveriiältnisse sind Wegeeiii-
mündungen möglichst in Wannen und an gerade Stre-
cken zu legen.

Neigungswechsel sind mit möglichst großen Kuppen-
oder Waimenhalbmessern (nicht unter 200m) auszu-
runden. Dies gilt nicht für Griinwege und sonstige Länd-
liche Wege.

Mit Rücksicht auf die Ableitung von Oberflächenwasser
soü die Lmgsneigung bei Brücken und Unterführungen
möglichst l % nicht unterschreiten.

Die Längsneigung ist in Kehren aus fafartechnischen
Gründen auf maximal 6 % zu reduzieren.

Längsneigungsändenungen und Neigungswechsel wer-
den durch Kreisbögen ausgerundet.

um mindestens 3 % größere Querneigung als die Pahr-
bahn aufwejgen. Bei einseitiger Querneigung der Fahr-
bahn soll der untere Seitenstreifen eine gleich gerichiete
Quemeigung von mindestens 6 %, der obere Seitenstrei-
fen eine solche von mindestens 3 % in entgegengesetzter
Richtung erhalten.

Bei bergseiliger Quemeigung der Fahrbahn kann der
Seitenstreifen ein gleichgerichtetes Gefalle ohne vcrtief-
ten Ansatz erhalten.

Die Querneigung der fahrbahn soÜ bei gebundenen
Bauweisen in der Regel emseiäg hergestellt werden.

Im Bergland kann der bergseiüge Seitenstreifen entfal"
len, wenn eine befahrbare Rinne fiu-die Wasserableitung
angelegt wird. Der talseitige Seitenstreifen hängt von der
Breite der Rinne und der festgelegten Kronenbreite des
Weges ab,

Im Bergland soll die Wegeoberfläche aus Sicherheits-
gründen nach der Bergseite hin geneigt werden, soweit
nicht in Kurven aus fahrdynamischen Gründen eine
talseitige Neigung erforderlich ist. Hierbei sind zur Ver-
minderung der Gefahr des Abrutschens von Fahrzeugen
die Seitenstteifen zu verbreltern und gegebeaenfaUs zu
erhöhen. Dadurch können WasserabscMäge erforderlich
werden. Wenn die Verhältnisse es zulassen, kann eine
talseitige Quemeigung auch für die Wasserableitung
zweckmäßig sein.

In engen Bögen ist die Fahrbahn nach mnen zu verbrei-
tem (siehe Abschnitt 2. 2.7) Bei kurvenreichen Streckeii
kann es bautechnisch einfacher und wirtschaftlicher
sein, die Fahrbahn eiastreifiger Wege durchgehend
gleichmäßig zu verbreitem.

Die Ausgestaltung der Einmündungsbereiche im Bereich
plangleicher Knotenpunkte Ländlicher Wege mit Straßen
richtet sidi nach Abschnitt 2,3. 1.2.

2.2.2 Grundsätze der

Querschnittsgestaltung

Die Seitenstreifen sind so breit vorzusehen, dass die

vorgesehenen Begegnungsfälle bei verminderter Ge-
schwindigkeit möglich sind.

Rechtsvocschriften oder Richtlinien zum Umweltrecht,
Baurecht oder Arbeitsschutz kroinen Sdiutzeinrichtungen
(z. B. Geländer, Schutzplankea) erforderlich machen.
Dazu kann die Verbreiterung der Seitenstreifen notwendig
sein fsiehe Abschnitt 2.2.7),

Die Seitenstreifen sollen 2 cm bis 3 cm tiefer an die

gebunden befestigte Fahrbahnoberkante angesetzt wer-
den, da sonst durch ein Hochwachsen der Pfianzendecke
der Abfluss des Wassers behindert wird. Sie sollen eine

Sollen entlang von Wegen Saumbiotope als Teil eines
Bioropverbundsystems angelegt werden, ist der Seiten-
räum entsprechend den ökologischen Erfordernissen
vorzuhalten.

2.2.3 Verbindungswege
Die Parameter der Entwurfselemente für Verbindungs-
wege werden von der Entwurfsgeschwindigkeit V be-
stimmt. Die Entwurfsgeschwindigkeit ist eine hmsicht-
lich Verkehrsbedeutung, Unueld und Winschafidichkeit
wählbare Entwurfsgröße, der entsprechende Mindestpa-
rameter für die Entwurfselemenie zugeordnet sind.
Dabei ist zugrunde gelegt, dass die Entwurfsgeschwm-
digkeit aufgrund der beschränkten Fahrbahnbreite, der
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geringen Wegeläqgen uscl d'es langsamen Pahrzeugkol"
lektives dei tatsächlich gefahreRen Geschwmdigkeit
entspricht. Maßgebend für die Wahl der Entwürfsge-
schwindigkeit von Verbmduagswegen Ist insbesondere
der Scliwiengkeitsgrad der Befahrbarlceita der un We-
sendichen von den naturräuialichen Gegebeaheitiea
sowie von der Menge und Zusaininensetziuig des zu
erwartenden Verkehrs abhängt (siehe Tabelle 2.2). Die
Entwurfsgesdiwindigkert ist nach Möglichkeit über
einen, längeren zusammeidiäQgendea Streckenabschtutt
festzulegen und betragt maximal 60 fcro/h,

Soll ausnahmsweise dem Entwurf eme höhere Entwurfs-

geschwmdigkeit zugrunde gelegt werden, sind die ent-
sprcchendcn Richtlinien für die Anlage von Landstraßen
(RAL) anzuwenden

Tabeüe 2.2.- Entwurfsgeschwindigkeit bei Verbin-
dungswegen

Scbwieriglii&itsgttMl
derBefahrbarkeii

gering

mittel

groß

Kütwwf9^QW/W6gWt
Mtec'h?

50-60

40-30

20-40

Unienfiilirung

Die Linienführung (Lage) ist m der Regel durch Geraden
und Kreisbögen festzulegen. Obergangsbögec. sind in der
Regel nicht erforderiich. Die Radien äer Bogen sollen
sich dem Gelände anpassen und umso grSßet sein, je
geringer äie Richtungsänderungea si&d. Die KBrvenradi-
en sind nach dem Gelände, den Fahrzeuglangeti und
den Fahrgescliwindigkeiten zu bemessen. Sie soüen die
ta der Tabelle 2.3 angegebenen Entwurfsparameter
nicht iinterschreiten

Tabeüe 2.3: Entwurisparameter für Verbindungswege

Entwuris-

gesehwlndigkeit
V" [km/h]

60

so

40

30

20

Kuwen-

mindest-
radius

mal A Im]

120

80

45

25

15

Haftesteht'
weite

S. flrfl

110

85

65

45

35

Die angegebenen Kuryenmindestradien sind nur dann
anzuwenden, wenn sich mit vertretbaren Mitteln lieine
größeren iü'eisbögen in die Linienführung smfügen
lassen oder wenn es die erwünschte Anpassung an das
Gelände erfordert. Bei Kehren können Kurvenradien bis

15 m, ausnaftmsweise bis 10 m, angewandt werden.
(Fahrbahnverbreiterungen, siehe Abschnitt 2.2. 7'). Pur
die Länge des Kreisbogens sind mindestens 15 m zu
wählen. Zwischen entgegengesetzten Kreisbögen soll
eine Zwischengerade von mindestens 15 na Länge emge-
legt werden, um üü Bereich der Fahrbahnverwindung
eme sichere Faluzeugführung ?u gewälirleisten. Bei
beengten Verhältnissen kann auf eine Zwisehengerade
veraichtet werden Gjeidilaufende Kreisbögcn soüen
ohne Zvdschengerade unmittelbar meinander überge-
fülirt werden, damit eine optisch störende kurze Gerade
vermieden wird.

Auf ausreichende Siditmöglichkeiten ist zu achten. Die
Haltesichtweite soll auf der gesamten Strecke für jede
Fahitrichtuiig vorhanden sein. Sie ist die Strccke, die ein
Fahrer benötigt, um sein Pahrzeug vor einera unerwartet
auftretenden Hindernis noch sicher zum Halten zu brin-
gen, und Setzt sich aus dem Weg wahrend der Reakäons-
zat und dem Bremsweg zusammen.

Bei Anwendung der fintwurfsparameter für Verbin-
dungswege ist bei zweistreifigem Ausbau die erforderti-
die Haltestchtweite innerhalb des Wegequerschiütts
ohne Schaffung eines zysatzlicbeti seitlichen Sichtrau-
raes durch die gegebene Ausweichmöglichkeit in der
Regel gewährleistet. Die bei einsu-eiftgen Verbuidüngs-
wegen erforderlidae Haiteslchtweite kann daher unter
Beachtung der Langsneigung und üa Abliängigkeit von
der Entvvurfsgssclmindtgkeit ebenfalls der Tabelle 2.3
entnommen weiden.

Langsneigvngea von inehr als 6 % sind nach MQglichkeit
zu vermeiden, weil sie für Schwerlastfglirzeuge besonde-
re Erscliwemisse bedeuten und sie auch zu einem erhöh-

ten Erhaltungsaufwand fülffen köanen.

Difc Längsneigung in Bogen mit Kurvenradien unter
25 m darf keinesfalls 6 % überschreiten; Gleiches gilt
auch auf Brücken und im Bereich plangleichcr Knoten-
punkte

Querschnitt

Die F'ahrbahnbreite eines Verbindungsweges ist von
seiner Verkehrsbedeutung, msbesondere von der Breite
der diese regelmäßig benutzenden Tahraeuge, abhängig
Verbindungswege sind nur bei starkem Begegnungsver-
kehr mit zwei Fghrstreifen (zweistreifig) auszubauen.
Die Kronenbreite der Wege ist so zu bemessen, dass ein
Begegnen und Überholen gegebenenfalls mit vermmder-
ter Geschwuidigkeit inöglich sind.
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Auf einso-eifigen Verbindungswegen kann der Begeg-
nungsverkehr land- und forstwirtschaftlicher Fahrzeuge
standardmäßig nicht abgebildet werden. Sind Wegeab-
zweigungen oder Grundstückszufahrten nicht ausrei-
chend, so sind zusätzlich Ausweichen vorzusehen. Wei-

terhin kann dies beispielsweise bei schwierigen
topographischen Verhältnissen oder eingeschränkter
Sicht der Fall sein. Die Entwurfs-parameter für Auswei-
chen sind in Abschnitt 2.2. 7 dargestellt.

Zweistreifige Verbmdungswege sollen eine Fahrbaha-
breite von mindestens 4,75 m und eine Kronenbreite von
mindestens 6,25m erhalten. Der Begegnungsverkehr
Pkw/Pkw ist in Büd 2.5 dargestellt.

JL
k ?

EliL DHT^ ~^

0,25| 1,75 J 0,75. 1,75
4,75

0,25

6,25

Bild 2. 5: Begegnungsverkehr Pkw/Pkw aufzweistrei.
figem Verblndungsweg bei einer Geschwindigkeit
von 50 km/h

Einstreifige Verbindungswege sollen eine Fahrbahnbrei-
te von 3,50m und eine Kronenbreite von mindestens

5, 50 m erhalten. Die genannten Breiten ermöglichen
z. B. folgende Begegnungsfälle (siehe Bilder 2. 6 bis 2.81:

0,25L1 -"1,75 , 0,90 ,0,60 [. 0,20

3,60
5,50

Büd 2.6: Begegnungsverkehr Pkw/Fahrrad auf ein-
streifigem Verbindungsweg bei einer Geschwindig-
keit von 50 km/h

0.125; 3,00 Jo.Sqj, 1,75 V 0, 125
3, 50 -.]

_S,50

Bild 2.7: Begegnuiigsverkehr Traktai/Pkw aufein-
streifigem Verbindungsweg bei Schrittgeschwindig-
keit

0,25

M W,1"'""':. .31
m.. " iiiiji Eiiii!} " .ffl;

2,55 2,55

3jw
5,50

0^5

Büd 2.8; Begegnungsverkehr Lkw/tkw aufeinstreifi-
gea Verbindungsweg bei Schrittgeschwindigkeit und
eingeldappten Außenspiegeln

Frist zur Stellungnanme: 15. August 2014 Mai 2014 29



DWA-A904 Entwurf

Die Seicenstreifen erhalten daher m dei Regel eüie BreitE
von 0,75 m (zweistreifig) bzw. 1,00 m (emstreifig)

Die Entwurfsparameter fül Fahrbahnverbreiteningen in
Kurven und Kehren sind in Abschnitt 2.2 7 dargestellt

Die Quemeigung soll in Geraden 3 % betragen.

Bei Bogen ist die Quemeigung aus Grundea der Pahrsl-
cherheit entsprechend zu wählen. Um ein seitliches
Abrutschen stehender oder langsam fahrender Fahrzeu-
ge bei imgünstigen Witterungsverhältiussen zu v^imei-
den, solken Quemeigmgen über 6 % vermieden wer-
den y

TabeUe 2.4: Querneigung bei Verbiadungswegen

Radius R Cm]

300

200

150

120

< 100

Quemeigüng t t%l

Pur den Übergang zwischen Strecken mit unterschiedli^
dien Quemeigungen ist die Verwindung ayfemer yinge
von mindestens 15 m vorzusehen und möglichst vor dem
Bogen auszuführen, damit im Bogen die volle Queinei-
gung eingehalfen werden kann.

(Decke Z.B Beton, Ptoster oder Asphalt)al
ca. 1,5-2,5

nach Bedarf
Mulde oder Graben

Wsgegrenzti'

?ä.5^^^S^SS3^^SeSs^S^^SS^^^^
Frostschutzschicht

Seitenraum 0,75 4,75 0,75

befahrbare Kronenbreite 6, 25

T Dimensionlerung des Fahrbahnoberbaus nadi RSIO

Seitenraum

Bild 2.9: Qaerprofil zweistreifiger Verbindungsweg (Beispiel imt einseitiger Quemeigung)
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2.2.4 Feldwege

Bei Feldwegen genügt ein Fahrstreifen.

Für vielfältige Begegnungsfälle genügen die Kroneabreite
unter Inanspruchnahme der befestigten Seitenstreifen,
sowie Wegeabzweigungen und Gnmdstückszufahrten.
Zusätzliche Ausweichen sind nur ausnahmsweise, z. B.
bei beengten Platzverhältnissen oder eingeschränkten
Sichtverhältiüssen, vorzusehen.

Die jeweüigen natwraumlichea Gegebenhejten in Ver-
bindung mit der Art und dem Umfang des zu erwarten-
den Verkehrs bestimmen den Schwierigkeitsgrad der
Befahrbarkeit und davon abhängig die Entwurfspara-
meter sowie die Art der Wegebefestigung

2.2.4. 1 Hauptwirtschaftswege

Die Entwurfsparameter werden den Schwierigkeitsgra-
den der Befahrbarkeit zugeordnet Sie sind für Verkehr
mit emer Höchstgeschwindigkeit von 40km/h ausge-
richtet.

Linienfuhrung

Die Linienführung (Lage) ist durcti Geraden und Kreis-
bögen festzulegen. Ubergangsbögen sind nicht erforder-
lich. Die Radien der Bögen sollen sich dem Gelände
anpassen und umso größer sein, je geringer die Rich-
tungsänderungen sind. Die Kurveiu-adien sind nach
dem Gelände, den Fahrzeuglängen und den Pahrge-
schwmdigkeiten zu bemessen.

Bei Kehren können Kurvenradien bis 10m, ausnahms-
weise bis 7,5 m, angewandt werden. Die Entwurfspa-
rameter für Fahrbahnverbreiterungen sind in Abschnitt
2.2.7 dargestellt.

Die in der Tabelle 2. 5 aufgeführten Entwurfsparameter
sind bei der Linienfiihrung einzuhaken.

Tabelle 2.5: Entwurfsparameter für Hauptwirt-
schaftswege

Schwierigkeits-
gradder
Befahrbarkeit

gering

miael

groß

Ausnahme

Langholzabfuhr;

in steilem Gelände

Kurven-
mindestradius

min R [m]

25

15

10

7,5

20

12

Höchst-

längsneigung
maxst%]

8

12

15

20

12

Für die Lüüenführung von Hauptwirtschaftswegen
sollte bei geringem Sdtwierigkeitsgrad der Befahrbar-
keit eine Haltesichtweite von 45 m in Anlehnung an die
Haltesichtweite von Verbmdungswegen bei einer Ent-
wurfsgeschwindigkeit von v = 30 km/h berücksichtigt
werden (siehe Tabelle 2.3).

Für Hauptwütschaftswege sollte bei unübersichtlicher
Lmienfübnuns eine Haltesichtweite von 25 m für eine
Entwurisgeschwindigkeit von V^ == 10 km/h berücksich-
tigt werden.

Büd 2. 10: An den vorhandenen Baumbestand ange-
passte Luüenfiihrung eines Hauptwirtschaftsweges
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Querschnitt

Die Fahrbahnbreite der Hauptwinschaftswege betragt
m der Regel 3,50 m bei einer Kronenbreite von in der
Regel 5,00 m.

üie befestigten Seltenstreifen betragen beidseiüg min-
destens 0,75 m.

Be) Spurwegen sollte der Zwischenstreifen nicht breiter
als 0,90 in sein- Die Gesamtausbaubrfiite der Fäfarbahn

soll 3,50 m betragen. Geringfügige Atweicliungen smd
bei Wegen in PBasterbauweise systeinbedmgc inöylich

Sofern diuda die örtlichen Gegebenheiten em Rege-
lausbau nicht mo^ich ist, soüte zur Vermeidung von
Schäden an der FahrbahBdecke (Kantenabbrüche) der

Ausbau so erfolgen, dass eine maximale Fahrbalmbreite
hergestellt werden kann.

Die liatwurfsparameter für Fahrbahnverbreiterungen in
Kurven und Kehren sind in Abschnitt 2. 2.7 dargestellt

Die genannten Breiten ennoglichen z B. die m Bild
2.11 dargestellten Begegnungsfälle

Der Begegnungsverketu- land- und forstwirtschaftficher
Fahrzeuge auf Hauptvrirtschaftswegen kann standardmä-
ßig ohne AusweächmögücUseiten aidit abgebfldet wetden

Sind Wcgeabzweigungen oder Grundsriiekszufahrten
mcht ausreichend, so sind zusätzlich Ausweichen, vor-
zusehen. Weiterhin kann dies beispielsweise bei
schwierigen topographischen Verhältnissen oder einge-
schränkter Sicht der Faü sein. Die Eatwur&parameter
für Ausweichen süid m Abschmtt 2.2.7 dargestellt.

Aus Gründen der Entwässenmg soll die Quemeigung in
Geraden und in Bögen bei gebundenen Fahrbahnde-
cken 3 % und bei ungebundenen Fahrbahndecken 6 %
betragen.

0,25l.

0, 125l 0, 125

Bild 2. 11: BegegnungsverkehrTraktor/Fuß^nger
(oben) und ArbeitsinasGhme/Kmderwagen (unten)
auf einem Hauptwirtschaftsweg bei Schrittge-
schwindigkeit

(Decke- Z.B Beton, Pflaster oder Asphalt)®

Wegeflrenz® ^-Tragschicht

Seitenraum

X h-
1-J-

0,75 3,50 0,75

Seitenraum

befahrbare Kronenbreite 5,00

® Djmensionierung des Fahrbahnoberbaus vierte Abschnitt 3.2.5

Bild 2. 12: Querprofil Hauptwirtschaftsweg (Beispiel mit einseitiger Quemeigung)
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(Decke. Z.B Beton, Pflaster oder Asphalt) a'

befahrbarer
Ssitenslreifen

befahrbarer
Zwischenstreifen

_2S%V-_ -3iL
S^t^zzzzz

nach Bedarf

_'Jl%.^ " Mulde oder Graben
z==^'t---^

"jyy':^' i'*<^
v »\ '<

-r.flW^i-flnn^i.?UU P-a-S-^. '?,P^C ffff-Bff-fTT'PVTf^BTOPI? 77 ff'CTffrPB 7f 7tT ^~6^ "'^7-.

S:3^^K^^?CT;^S^:%:^^
.-Tragschicht ^3-

0,75 , 1, 30
@

0,90
®'

1,30 ' 0, 75
-»-N-»

Breite nach Bedarf |

befahrbare Kronenbreite = 5, 00 Seitenraum

'-l'DimensKinlerung des Fahrbahnoberbaus siehe Abschnitt 3.2.5
^Bw Verbundsteinpflaster können die Breiten unter

Anpassung des Zwischenstreifens in Abhängigkeit
der Pflasterfomiste geringfügig sbweichBn

Bild 2. 13: Querprofil Hauptwlrtschaftsweg als Spurweg (Beispiel mit einseitiger Querneiguag)

2.2.4.2 ^irtschaftswege

Die Eniwurfsparameter werden den Schwiengkeitsgra-
den der Befahrbarkeit zugeordnet, Sie sind für Verkehr
mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h nur auf
gerader Strecke ausgerichtet.

Unienführung

Die Linienfiihrung (Lage) ist durch Geraden und Kreis-
bögen festzulegen. Übergangsbogen sind nicht erforder-
lich. Die Radien der Bögen sollen sich dem Gelände
anpassen und umso größer sein, je geringer die Rich-
tungsändemngen sind, Die Kürvenradien sind nach
dem Gelände, den Fahrzeuglängen und den Fahrge-
schwindigkeiten zu bemessen,

Bei Kehren können Kurvenradien bis 7,5 m angewandt
werden. Die Entwurfsparameter für Pahrbahnverbreüe-
rungen sind m Abschnitt 2. 2.7 dargestellt.

Die in Tabelle 2. 6 aufgeführten Entwurfsparameter sind
bei der Linienführuag emzuhalten-

Für die Limenführung von Wirtschaftswegen sollte bei
geringem Schwierigkeitsgrad der Befahrbarkeit eine
Haltesichtweite von 35 m in Anlehnung an die Halte-
sichtweite von Verbindungswegen bei emer Entwurfs-
geschwindigkeit von V = 20 km/h berücksichtigt wer-
den (siehe Tabelle 2.3).

Tabelle 2.6: Entwurfsparameter für Wirtschaftswege

Schwierigkeits-
grad der Befahr-
barkeit

gering

mittel

groß

Ausnahme

Langholzabfuhr;

in steilem Gelände

Kurven*

mindestradius

min R [mj

15

10

7,5

5,5

20

12

Höchst-

längsneigung

max<t%]

8

12

15

20

12

Für Wirtschaftewege soUte bei großem Schwierigfceits-
grad der Befahrbarkeit eine Haltesichtweite von 25 m
für eine Entwiufsgeschwindigkeit von V = 10 km/h
berücksichtigt werden.

Die Längsneigungen der Wirtschaftswege können weit-
gehend der Geländeform angepasst werden, d. h. ein
wiederholter Wechsel der Neigungen innerhalb eines
Wirtschaftsweges ist vertretbar,

frist zur Stellungnahme: 15. August 2014 Mal 2014 33



DWA-A904 Entwurf

Die Höchstlängsneigung (siehe Tabeüe 2.6) wad be-
summt durch die Fahrsidrerheit, den Eihaltungsaufwand,
die Länge der Neigungsstrecke, die Tahrbahnbefesägung,
die Wasseiableitung, die Art der den Weg romigsweisc
benutzenden Fahrzeuge und auch davon, ob der Wüt-
schaftsweg mit schweren Lasten befahren winl

Größere Längsneigungen sind nur zulässig, wenn die
örtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse keine dnde-

ren L&smigen erlauben

Langsneigungen von mehr als 6% führen füi den
Schwerverkehi, aber auch für Radfahrer und Rollstuhl-
fabrer, zu besonderen Erschwemissen sowie zu einem

erhöhten Erhaitimgsaufwand

Querschnitt

Sofern eine gebundene Fatorbahodecke notwendig ist
(z. B- Asphalt oder Beton], soll deren Breite in der
Regel 3,00 m bei einer Kronenbreite von mindestens
4,00 m betragen.

Bei Spurwegen sollte der Zwischenstreifen nicht größer
als 0,90 m sein. Die Gesamtausbaubrehe der Fährbahn
sofl 3,00 m betragen. Geringfügige Abweichungen sind
bei Wegen in Pflasterbauweise systembedingt möglich.

Dient em Wirtschaftsweg zugleich der Holzabfuhr, so
sind die Entwurfspararoeter für Holzabfuhrwege
(FahrwegeJ anzuwenden,

In besonders schwierigem Gelände (z. B, Steillagen im
Weinbau, Almen) feann die Kronenbreite verringert
werden. Die Kronenbreite sollte die Mtadestfahrbahn-
breite von 2, 50 m mcht unterschreiten

Die Entwurfsparameter für Fahrbahnverbreiterungeo in
Kurven und Kehren sind inAbschnitt 2,2-7 dargestellt.

Die genannten Breiten ermöglichen Z. B folgenden
Begegnungsfall mit verminderter Geschwindigkeit
(siehe Bild 2.14).

0,25 L 0, 10

Bild 2.14; Begegiumgsverkehr Traktor/Fußgänger
auf einem Wütschaftsweg bei venniaderter Ge-
scliwindigkeit

Am Gründen der Eiuwässerung soll die Quemeigung in
Geraden und üi Bögen bei gebundenen Pahrbahnde-
cken 3 % und bei ungebundenen Fahrbahndecken 6 %
betragen.

(Decke. Z. B ungebundene Deckschlcht) tt.

ca. 0,05
-_6%-

VTV^T't v'^-w-

ca. 0,02
Andeckung mit

Rohboden

Ä7^^..OT.'«^^^"V»V'-''V»V»'»V»V''V»V«"«"<>'^'»V''»<'»V<"X»^
^pw ü?V^^üV? g v<?V^^ ^;;!!^**:^*'^^^^

G%t^ä^'^w^s^'^'^*:?^i'''!s3r^^:%%?:B^'w^^
/-Tragschicht

10,501 ~ 3,00 10, 501

befahrbare Kronenbreite = 4,00
> 0,25

sä> Dimensionierung des Fahrbahnoberbaus siehe Abschnitt 3. 2.5

Bild 2.15: Querprofil Wütschaftsweg (Beispiel mit Dachprofil und unterschiedlichen Deckschichten)
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2.2.4.3 Grünwege
Für Grünwege sind keine Entwurfsparameier zu beach-
ten. In der Regel erhalten sie eine Kronenbreite von
4,00m

2.2.5 Waldwege

Waldwege werden m Holzabführwege (Fahrwege) und
Betriebswege (Maschinenwege) unteneilt. Regional wer-
den teils unterschiedjiche Begrifflichkeiten verwendet.

Waldwege sind so anzulegen, dass sie ihre Mehrfach-
funktioa erfüllen. Insbesondere müssen sie dem Ver-
kehr durch Pkw, nach StVZO zugelassenen Lkw und
Arbeitsmasclunen gerecht werden. Sie sind für Verkehr
mit einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 30 kin/h
be5ümmt.

Unienführung

Folgende Mindestkurvenradien sollen nicht unierschrit-
ten werden:

un flacheren Gelände 20 in,

im steileren Gelände 12 m.

In Bögen mit Richtungsänderun^en mehr ak
SO gon und einem Radius unter 50 m ist die Fahrbahn
nach innen zu verbreiten). Die Entwurfeparameter smd
in Abschnitt 2. 2, 7 dargestellt.

Aus Gründen der Fahrsicherheit und zur Vermeidung
hoher Wegeunterhakungskosten ist in der Regel eine
Höchsdängsneigung von bis zu 8 % einzuhaken. Nur in
begründeten Ausnahmefä]len darf die maxiaiale Län^-
neigungvon 12 % überschritten werden.

Querschnitt

Die Fahrbahnbreite von Holzabführwegm beträgt m
der Regel 3,50 m mit beiderseits bis zum Seitenraum
auslaufend befestigten Seitenstreifen von inindestens
0, 75 m. Die Kronenbreite beträgt entsprechend 5,00 m.

Die Fahrbahnbreite von Betriebswegen beträgt in der
Regel 3,00 m mit beiderseits bis zum Seitenraum aus-
laufend befestigten und befahrbaren Seiteastreifen von
mindestens 0, 50 m. Die Kronenbreite beträgt entspre-
chend 4,00 m.

Zusätzliche Ausweichen sind nur ausnahmsweise anzu-
legen,

In engen Bögen ist eme Innenverbreiterung der Fahr-
bahn vorzusehen (siehe Abschnitt 2.2.7)

Ein bergseitiger Entwässerungsgraben ist als Spitzgra-
ben oder Trapezgraben auszubüden. Die Breite von
Seitenstreifen und Spitzgraben bis zur Grabensohle
sollte mindestens 1,00 m betragen.

Das Querprofil sollte grundsätzlich beidseitig geneigt
sein und nur in engen Kurven in emseitige Neigung
übergehen. Vorteüe einer beidseitigen Quemeigung
sind eüie erhöhte Pahrsicherheit iasbesondere für

schwere Lkw und bei Glätte, günstige Lastverteilimg,
am Hang eine Sammlung des Oberflächenwassers nur
von einer Fahrbahnhälfte sowie bei ungebundenen
Deckschichten die unverzichtbare technisch einwand-
freie maschineUe Unterhaltbarkeit.

Die Quemeigung soü bei gebundenen Deckschichten
3 % betragen.

Bei ungebundenen Deckschichten soll sie, einer Uhr-
glasform entsprechend, von der Mitte aus zunächst
beidseitig bis 4 % im Bereich der Fahrbahn und danach
bis an den Rand der Wegekrone bis auf 6 % abfallen.
Damit können hohe Radlasten bei möglichst germger
Querneigung gleichmäßig auf die Fahrbahn übertragen
und ein zügiger seitlicher Abfiuss des Oberflächenwas-
sers gewährleistet werden

Die einseitige Neigung in engen Kurven soll ca. 6 %
betragen.
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Soschungsneigung
Einschnitt allgemein
nicht steiler als 1-1
(Fete l;0, 2-ro, S)

Spitzgrabsn
. "gBf. beldsuitlg

Sflitenstreifen

^-^eS Sww^^<Wi9si

TragBchichl

Lfntergrund

x Rahplanummitbeidseitiger
Quemelgung mind. 3 %

Unterbau

Fahrbahnbreite 3,50

\~~-
Kronen breite 5,00

"t(
0,30

Bild 2. 16: Querprofil Holzabführweg

In ebenen Lagen kann eine einseitige FahAahnneigung
zweckmäßig sein, wenn die gegebenenfalls notwendige
Wässerableitung auf einen Graben beschraakt wctden
kann.

Unter extrem beengten Verbaltnissen am Hang ist bei
Waldwegen mit untergeordneter Funktion eine einseiü-
ge Quemelgung tolerierbar. Eine talseitige Quernei-
gung schränkt den Verkehi bei Glätte wegen ' Gefahr
tslseiügen Abrußchens von Fahrzeugen

Bild 2. 17; Holzabfuhrweg

2.2.6 Sonstige Ländliche Wege und
Verkehrsflächen

2.2.6.1 Fuß- und Wanderwege

Die Limenfühnmg der Fußwege riclitet sich nach der
Zweckbesüroniung. Die Längsneigungen sollen äiit
Rücksicht auf Behinderte, Kmderwagen und ältere
Menschen 6% nicht überschreiten In bewegtem Ge-
lande sind jedoch größere Werte bis 15 % venretbar.

Sind größere Höhenuntersehiede zu überwinden, müssen
gegebenenfalls stellenweise Treppen angelegt werden.
Dabei soll jedoch versucht werden, zusätzliclie Altema-
tivwege mit annehmbarem Gefäüe vorzusehen. Fußwege
sollen mindestens 1,50 m, bei inaschmellei Schneeräu-
mung und Unterhaltung 2,50 m breit sein Sttaßenbeglei-
tende Fußwege sollen nicht schmalei ais 2,00m sein
(davon 1,50 m Mindestbreite und 0,50 m Sicherheits-
räum zum angrenzenden Verkehrsraum der Straße).

Bei der Trassienmg von Wanderwegen ist auf emen
abwechslungsreichen Verlauf Wert zu legen Waaderwe-
ge sollen, soweit dies unter Beachtung ökologischer
Belange möglich ist, entlang von Bachläufen, Wasserflä-
dien, in Wäldern oder an Waldrändern verlauten und zu

reizvollen Rastpläteen und Aussichtspunkten oder auch
zu einzelnen Natur- und Baudenkmätern führen
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Bild 2. 18: Rastplatz an einem Wanderweg

Wanderwege sollen in der Regel mindestens 1,50m
breit sein, Längsneigungen über 15 % und Treppen sind
möglichst zu vermeiden. Im Bergland und Hochgebirge
müssen Wanderwege oft schmaler und steiler sein.

Wanderwege können mit Lehr- und Trimmpfadeu ver-
bunden oder als solche ausgestattet werden. Es ist
sinnvoll, Tafeln mit Ziel-, Zeit-, Entfemungs- und Hö-
henangaben oder mit erklärenden Hinweisen anzubrin-
gen. Planung und Beschüderung sind mit den Gemein-
den, mit den Wandervereinen, mit Heimatvereinen, mit
Kur- und Fremdenverkehrsveremen oder sonstigen
Trägem sowie mit den Grundstückseigentümem früh-
zeitig abzustimmen

2.2.6.3 Reitwege
Süld gesonderte Reitwege erforderlich, sollen diese so
angelegt werden, dass Rundritte von müidestens 4 km
bis 6 km und durch Anemaaderreihung verschiedener
solcher Kombinationen Rundreitstrecken von 15 km bis

25 km Länge möglich werden. Kreuzungen mit Straßen
und befestigten Wegen sind, soweit unvermeidbar,
besonders zu kennzeichnen, Reitwege sollen nicht auf
steinigen, bmdigen oder nassen Boden oder über Ge-
röllflächen verlaufen. Sie können kurze Steilstrecken
aufweisen, wenn Erosionsschäden nicht zu erwarten

smd. Reitwege soUen eme Mindestbreite von 1,50m,
bei maschineller Herstellung und Pflege eine Breite von
2,50 m bis 3,00 m haben. Die Lichtraumhöhe soll min-
destens 2,80 m betragen.

2.2.6.4 Viehtriebe

Sind Wege für das Treiben von Weidevieh erforderlich,
sollten diese zum besonderen Klauenschutz nicht über
befestigte, steinige, bindige oder nasse Böden fuhren.
Gegebenenfalls sind diese Wege seitlich der befestigten
Wege ak unbefestigte Streifen mit einer Mindestbreite
von 2,00 m anzulegen.

An Kreuzungen und Straßen sind Viehtriebe besonders
zu kennzeichnen.

2.2.6.2 Radwege und kombinierte Rad-/
Wirtschaftswege

Die Längsneigung von Radwegen soll 6 % nicht über-
schreiten. Radwege sollen bei einstreifigem Ausbau
mindestens 1,00 m, bei zweistreifigem Ausbau 2, 00 m
(mindestens 1,60 m) breit sein. Bei straßenbegleken-
den Radwegen soll nach Möglichkeit ein 0,75 m breiter
Schutzsn-eifen zwischen Verkehrsraum und Radweg
vorgesehen werden,

Gemeinsame Fuß- und Radwege sollen dann angewea-
det werden, wenn die Anzahl der Radfahrer nicht zu
hoch ist und gegenseitige Behinderungen sich in ver-
tretbarem Rahmen halten. Solche Wege sollen 2,50 m
(mindestens 2,00 m) breit sein, insbesondere wenn
regehnäßig mit Skatem zu rechnen ist. Breiten von
mehr als 2,50 m sollen ohne Abspen-rorrichtungen
nicht gewählt werden, weil der gemeuisame Fuß- und
Radweg sonst auch als allgemeiner Weg für Pahrzeuge
angesehen wird.

2.2.6.5 Wege mit Rückhaltewirkung
Hierbei handelt es sich um Wege, die zum Ausgleich
von Geländeformen auf einem Damm liegen. Sie müs-
sen übersträmbar sein.

Für größere Bauwerke dieser Art -wird auf das Merk-
blatt DWA-M 507-1 "Deiche an Fließgewässern - Teil I:
Planung, Bau und Betrieb" verwiesen.
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2.2.7 Entwurfsparameter

a) ZwelstrelBge Verbfndungswags mit starkem (hauflgem)
Begeflnungsverkehr

6,25
, 0,751 4,75 r0,75,

Ü) Einstreffige Verbindungawege
5,50

1,00 i 3,50 i 1.00 ,

c) Feldwege. HauptwirtschaHswege
i 5,00
i 0, 75,
<»-»-».

3,50 i 0,75

d) Feldwege - Hauptiwrtachaftawefle als Spurwege
, 5.00
, 0,75l 1, 30 i 0,90 i 1,30 , 0, 75,

.-» -t - -»~--1»-N-» i^ -

a) Feldwege . Wlrtsctiaftswege
4.00
3,00

0,50 0,50

f) FaldwBfla - Spunroge
i 4, OD

i . 1,05_ , 0,90 i _1, Q5_ i i
0,50 - O^Q

g) Feldwege-Grünwege
4,00

h) Waldwege . Holzabfuhrweg (Fahrwege)
5, 00

i 0,75 i
.N -».

3, 50 . 0,75 i

i) Waldwege - Beülabswege (Maschlnenwege)
4,00

l l

0,50
3,00

0,50

Wenn Fahrzcug. Rückhaltcsysteme erforderlich sind, um das
Abkommen von Fahrzeugen xu verhindBrn (Z. B. auf steilen
DBmmen mit mehr als 3 m Höhe), können die Seltenstrelten auf
ein MaB von 1,25 m, besser 1,50 m, varbreftBrt werden

Bild 2.19: Übersicht über die Breiten derWegekro-
neu (Fahrbahn und Seitensü'eifen), siehe auch Bild
2.3
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SeitenstreiTen-

10m 15m 10m

Achse des Weges

SeitenstceiffiD-

Büd 2.20: Ausweiche bei einstreiflgen Wegen

Vsrbreiterunssmato i und
Verziehungsstreckwi L bei a rd. 87 gon.
l wkleinert steh bei klemsrem und
VBfgrö&ert sich bei größerem Bogpnwinkal

Die VcrtifeitarungsmaBs i sind bei
zwetetreifigen Wegen zu verdoppeln, die
Varoehunasslracken L um 50 % zu
verlängern

. Dfe Mindest Kuroanradten sind nur in
Ausnahmefaiten zu unterechwten-

VerbrelterungsmaBe < und VeiziehungastrackBn L

iWegeart Bezeichnung
5,5 7,5 1C

Kunemadlus R (mj*

12 l 15 | 20 | 30 50 75 100

Verbind ungswege
Fahrwege

IWIrtschaftswege mit HatzaUühr

3,2
24

2,7
22

2,1
20

1,6
16

1,1
10

0,6
6

0,4
4

0,3
3

Wirts chaHswege 2,9
15

2,1
13

1.6
12

1.3
11

1.1
10

0,8 o,s
5

0,3
3

Büd 2.21; Fahrbahnverbreiterungsmaße in engem Bogen
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_.UL-&S _ _ .^i^f -

Für die Fahrbahnveibreiterung i sind die
gleichen Maße wie bei der Fahrbahnver-
breiterung in einem engen Bogen (siehe
Bild 2.21) anzuwenden.

Bfld 2.22: Ausbildung einer Kehre
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TabeMe 2.7: Gesamtüberslcht Entwurfsparameter

Weoeart

Unlenlührung im
Lagepian | Höhenplan

Kunenmindestradlus

Rmi W

Längs neigung

max s [%]

Querechnitt

F = Fahrtwhnbreite [m|
K = Kronenbreite |m]

2-streifig | 1-strefflg

Quameigung

_qt%]
3 ~6

IVerbindungswege l Schwierigkeitsgrad
'der Befahiüaikeif
gering
miltd
groß

Kehren

Ausnahme bei Kehren

Rfigeffall:

Bögen mit R s 25 m:

|Auf Brücken und im
Bereich plangleicher
IKnotenpunkte'

F£ 4, 75
K a 6, 25

F= 3.50
K & 5, 50

in Bögen mit R s IC» sind
FahrbahnverbrBiteiungen

eribrderiich

l In Geraden:

l In Bögen mit-
|R =300
IR =200
|R=150
|R = 120
IR £ 100

IQuemelgungswachsel'
VemrinAmgsslrecka
rnind. 15 m

Hauptwirtschaftswege ISchwierigkeilsgrad der
iBefahitarkelt;
Igerfng 25
imittel 15
groß 10
Ausnahme 7,5

|Bei Langholzabfuhr
lln steilem Gelände:

Kehren.

Ausnahme bei Kehren;

10
7.5

|Schwierigkeitsgrad der
iBefanrbaiheit:
Igering 8
Imittel 12
Igroß 15
lAusnahme 20

Bei LangholzaUühr: 12
h staitem Getönde 12

Kehren:

-F=3, 50
K =5,00

Gebundene Decke:

Gerade und Bogen

Ungebundene Decke:
Gerade und Bogen

Wirtachaftawnga ISchwierigkeitagiad der
IBeiähibarkeit-

Igering 15
mHtel 10
groß 7,9
Ausnahme 5.5

Bei Langholzabführ 20
In steilem Gelände: 12

Kehren 7,5

|Schwferlgka"tsgrad der
Befehrbarkeit.

Igering 8
Imiltel 12
grott 15
Ausnahme ZO

Bei Langholzabführ 12
In steilem Gelände: 12

kehren:

F «3.00
K a 4,00

Ausnahmen in besondere

schwierigem Gelände, z. B.
Steillagen Im
Weinbau:

Almwege

F 2 2, 50
K22. SO

Gebundene Decke:

Gerade und Bogen

Ungebundene Decke'
Gerade und Bogen

In Bögen mit R < 50 sind
Fahrfaahniaibreilefungan

efforderiich

Holzabfuhrwege Flaches Gelände.
Steiles Gelände:

Flaches Gelände:
Steiles Gelände-

Ausnahme:

Kehren.

's
12

> 12

6

T=3, 50
K = 5, 00

In Bögen mit
Rlchtungsänderungen wi

mehr als 50 gon und R < 50
Ist die Fahrbahn nach Innen

zu werbreitem

UngebundenB Decke"
tm Regelfall als
Uhrglasprofil:
In engen Kunen mil
einseitiger Neigung:

Gebundene Decke:

0 bis 6

Betrlabswege faches Gelände
Steiles Gelände;

-laches Gelände-
Steiles Gelände.
Ausnahms.

kehren

B

12
> 12

6

F= 3.00
K =4,00

In Bögen mit
RichtungsSndenmgen van

mehr als 50 gon und R < 50
ist die Fahibahn nach innen

zu wrbreltem

Ungebundene Decke'
Im Regelfall als
Uhrglssprofll- 0 bis 6
In engen Kunsn mit
einseitiger Neigung. 6

u6- und Wanderwegel Regelfall' 6
iewegles Gelände < 15
iergland. Hochgebirge. > 15

Fa 1, 50

tadwege tegelfär ~6 Ta-i,6Ö- F 2 1,00"
Gemelngama Fuß- und,

Radwege
RagelfalT: 6 Fa 2, 00

Reltwegs F£ 1, 50"
/lehtriebe sofern separat geffihrt-

F a 2, 00
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2,3 Knotenpunkte, Kreuzungsbauwer-
ke und sonstige bauliche Anlagen

2.3.1 Knotenpunkte Ländlicher Wege mit
Straßen und Wegen

2.3.1.1 Allgemeines
Das ZwamnieniTeßen von (Sbergeordaetei» Straßen mit
Ländlichen Weges sowie von letzteren untereinander
bedingt die Gestaltung von Anlagen, die als sogenaimte
Khotenpunkte der Verknüpfung oder der Querung die-
nen. KnotenpuiAte werden in der Regel als Eimnündun-
gen odei als Kreuzungen plangleich (in einer Ebene)
ausgeführt.

2.3.1.2 Plangleiche Knotenpunkte
mit Straßen

Plangleiche Kreuzungen von Wegen mit Straßen oder
Schienenbahnen sind große GefahTenquellen Deshalb ist
zunächst zu priifen, ob sie durch geeignete Wegeßetzge-
staltung entfallen oder gegebenenfalls zu einer oder
melireren neuen pl<mgleichen Kreuzungen zusaramenge-
fasst werden können Hierbei ist auch zu untersuchen, ob
die plangleiche Kreuzung durch eine Brbcke oder tJnter-
fuhrung ersetzt werden kaan

Plangleiche Knotenpunkte erfordern in den übergeordne-
ten Straßen häußg besondere Abbiege- oder Eüifäde-
lungsspuien, Verkehrsregelungen und Verkebrsbeschran-
kungen. Auch m des- nacligeordneten Ländliciien Wegen
können besondere bauliche Maßnahmen, z, B. Aufwei-
tung oder Verkehrsregetungen, notwendig werden.

Bei der Planung und Anlage von Knotenpurikten mit
Ländlichen Wegen sind folgende Grundsätze zu beach-
ten:

. Knotenpunkte sollen gilt sichtbar, erkennbar und
übersichtlich, einfach und einheiüich gestaltet und
leicht befahrbar sein,

. Die Achsen der euimündenden beziehungsweise sich
kreuzenden Verkehrswege solien sich möglichst
rechtwinklig schneiden. Ausnahmen können zugelas-
sen werden, wenn das Gelände es erfordert und die
Verkehrsrichtung es zulässt

. Zur Erreichung guter Sichtverhaltnisse sollen Knoten-
puniae möglichst in einer Waime liegen Gegebenen-
falls ist der Knoten durch Bepflanzungen erkeimbar
zu machen.

. Knotenpunlcte sollen möglichst in geraden Strecken
der übergeordneten Sü-aßen liegen und einen Abstand
von mindestens 500 m voneinander haben Einmün-

düngen in der lanenkurve sind gefahrüch und deshalb
zu vermeiden

* Der Knotenpunkt soll für den Benutzer der bevorrech-
tigten Straße aus einer Entfernung der vollen Uber-
holsichtweite wafamehi&bar seui,

* Die Preüialtung genügend bemessener Sichtflächen ist
notwendig.

. Die Gradiente der Ländliclien Wege soü vor der ßin-
münduttg in die übergeordnete Straße so angelegt
werden, dass weder Wasser noch Schlanun und Geröll
auf die Sö-aße gelangen könaen.

. Im Einmündungsbereich von Verbindungswegen und
HauptWMtschaftswegen lu eine stark befahrene über-
geordnete Straße ist die Wegekrone, von der Fahr-
bahnkante dei übergeordneten Straße ab geredinet,
auf einer Lange von 25 m aufmindesteiis 7,00 m Brei-
te aufzuweiten und die Fahibaün auf Biindestens
5,00 m Breite gebunden zu befestigen.

. Die Aufstellung der erforderiichen Vertehrszeichen üi
den Knotenpunteteo ist zu veranlassen,

« Da es sich um eine Sondemutzung handelt, ist die
erforderüche Zusäminung des Straßenbaiilastträgers
über Lage und Ausführung von Knötenpunkten üänd-
licher Wege mit dem ttbergeordneteB Sü-aßennetz
rechtzeitig herbeizuführen

Bei Knotenpunkten, die Ländliche Wege mit Straßen
verbinden, sind auch die Richtlinien die Anlage von
Landstraßen (RAL1 zu beachten.

2.3.1.3 Knotenpunkte Ländlicher Weg®
untereinander

Bei Knotenpunkten, die Ländliche Wege miteinander
verbinden, sind Eclousrimdmgen mit einem einfachen
Kreisbogen vorzusehen. Auf Fahrbahnaufweitungen der
eininündenden Wege kann verzichtet werden.

Bild 2,23; Kreuzung Ländlicher Wege (plangleicher
Knotenpunkt)
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2.3.2 Kreuzungsbauwerke

2.3.2.1 Allgemeines

Im Allgemeinen kommen als Kreuzungsbauwerke im
Zuge des ländlichen Wegebaues Brücken, Durchlässe,
Unterfuhrungen und Pulten zur Ausführung

Beim Neubau sowie bei Um- und Ausbaumaßnahmen

von Infrasü-ukturanlagen werden diese mit hergesteüt,

Die Art und der Querschmtt der erforderlichen Bauwerke
werden von der zu kreuzenden Anlage bestimmt,

Bei Gewässern hängt dies von der abzuführenden Was-
semienge und dem zulässigen oder auch gewünschtem
Aufstau, der Höhenlage der Fahrbahn und von ökologi-
sehen Gesichtspunkten ab.

Brücken und Durchlässe sind ein Eingriff in den natürli-
chen Lebensraum des Gewässers, wenn die biologischen
Ausbreinmgs Vorgänge entlang des Gewässers durch das
Bauwerk gestört oder gar unterbunden werden. Bei Ab-
wägung der wasserwütschaftlichen Belange einschließ-
lich der Ziele der Wasserspeicherung in der Fläche kann
auch unter Berücksichtigung von Kostengesichtspunkten
im Einzolfall eine großzügige Überbrückung des Gewäs-
serlaufes einschließlich der Uferböschungen und des
Vorlandes oder eine Ewengung des Gewässerquerschnlt-
tes zu einer geadelten dezentralen Wasserriickhaltung
eine wichtige Zielvorgabe sein.

Die Gewässersohle unter einer Brücke ist stets dem Cha-

rakter der Sohle des gequerteii Fließgewässers anzuglei-
chen. um eme ökologische Barrierewirkung möglichst
auszuschließen (siehe Bild 2.24). Brücken mit Betonsohle
sollten einen Abscfaluss durch einen Quemcgel z. B. aus
übergroßen Wasseibaustemen erhalten. Der Queiriegel
soll ca. 20 cm höher als das Sohlnlveau gebaut werden,
damit natürüche Sohlsubstrate an Bauwerk zurück bleiben
und sich eine natürliche Sohle im Bauwerk ausbilden
kaim.

Bild 2.24: Angeglichene Gewässersohle un Brücken-
bereich

fiine gute Einbindung in die Landschaft kann durch Ver-
Wendung von Natursteinen oder Holzpalisaden ffir die
Widerlager un Ein- und Auslauf gefördert werden.

Ausreichend bemessene Rahmenkonstrulctionen untei
Weiieriührung der natüiiichea Gewässersohle können
aufwendigere Arückenkonstruküonen ersetzen.

In den Brückenwiderlagern sollten durch einfache Maß-
nahmen Nistmögüchkfiiten vorgesehen werden. Informa-
tionen hierzu können bei der Naturschutzverwaltung und
den -verbänden eingeholt werden.

Absrurzhöhm ab 1,00 m sind durch Geländer zu sichern,
sofern mit Fußgängerverkehr zu rechnen ist. Dabei soll
der Handlaufm 1. 00 m Höhe angebracht werden.

2.3.2.2 Brücken

Biuckea für Verbindungs-, Feld- und Waldwege sind an
die Örtlichkeit angepasst zu planen. Brücken sollen die
zu kreuzenden Straßen, Sdüenenbahnen, Wege oder
Gewässer möglichst rechtwinklig schneiden.

Der einstreifige Briickenquerschnitt stellt den Regelfall dar.
ffier ist zu prüfen, ob der Weg im Brückenbereich ülier-
sichtlich ist und ob vor der Brücke Ausweichen erforderlich

sind. Ein zweistreiiiger Brückenquerschnitt sollte nw in
ftusnahmefällen geplant werden, um Begegnungsverkehr
bei fehlender Sichtverbindung zu ennöglfchen,

Bei einstreifigen Brücken im Zuge von Verbindungs- und
Feldwegen ist eine Pahrbalmbreite von 4,50 m mit jeweils
beiderseitigen 0,50 m breitem seitlichem Sicherheitsraum
vorzusehen, sodass sich zwischen den Innenkanten der
Geländer ein lichter Raum von 5,50m ergibt. Für den
Ausnahmefall der zweistrelfigen Brücke ist die Fahrbahn-
breite zwischen den Borden au! 7,00 m zu vergrößern.

Bei einstreifigen Brücken im Zuge von Waldwegen ist
eine Fahrbahnbreite von 3.50 m mit jeweils beiderseiti-
gern 0, 50 ro breitem seitlichem Sicheiheitsraum vorzuse-
hen, sodass sich zwischen den Innenkanten der Geländer
ein lichter Raum von 4,50 ai ergibt.

Beim Anschluss der Wege sind Kurvenaufweiiüngen und
-radien entsprechend der fahrgeometrischen Parameter
der maßgeblichen Bemessungsfahrzeuge zu beachten.

Die in Bild 2.25 angegebenen Querschnittsbreiten und
Schrammbordhöhen gelten für einstreifige Brücken tm
Zuge von einstreifigen bzw. zweistreifigen Wegen,
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Bild 2.25: Querschnittsmaße und Schrammbordhölie
einer einstreifigen Brücke für Verbindungs- vnd
Feldwege

Durch die Anordnung von 0,20 m hohen Borden können
im Ilegdfall FahizeugrücläialteeinriGhtungen auf den
Bauwerken entfallen.

2.3.2.3 ünterführungen
ünterführungen von Wegen sollen sowohl rechtwinidig
zur Achse der zu kreuzenden Anlage als auch geradlinig
in Vfirlängerung der Wegeachse liegen.

Die einstreifige Wegeunterführung stellt niit einer Pahr-
baluibreite von 4,50 m und beidseiägem 1,00 m breitem
Sicherheitsraum den Regßlfall dar. Damit ergibt sich
zwischen den Innenwaaden em lichter Raum VOQ 6,50 m.

Für den Pußgäagervertahr kapa aus Sicherfaeitsgründen,
insbesondere m langen Uiiteriührungen, einer der beiden
je 1,00 m breiten Sicheiheitsräume zu Lasten des gegen-
überliegenden auf 1,50m verbreitert werden, wenn
dabei die angegebene Fahfbahnlffeite und die Breite des
lichten Raums nicht geändert werden (siehe Bild 2.26).

'%
I-
%"t-

v.'

e.so

-11, 50
. 1,50

i
li

Kumn sind so weit von der Unteiführung entfernt vor-
zusehen, dass eine ̂ erbreitßrung des Bauwerkes nicht
erforderlich wird

2.3,2.4 DurcNässe

Kreu.iUiigeu irut G.ewassern lüeuiciiiii Ausmaßes werdeD
unter Beachtung der ökoJogischen Gesichtspunkte nach
den emschiagigen DIN-Vorschriften als Durchlässc Oichte
Weiie inaximal 2 m) ausgebildet

Sfe werden iüit rechteciägem, -fcreisf^fmigeni oder ge-
wolbtem twechselnde Radi&a) Prüfil gebaut, Vategt 'wer-
dett m det Regel Eemgteile aus Betöiy'Stshibeiaii oder
Stahl Aus landsehaftsästhetischefl- GnmdeR Icäimen Z. B.
Maüerterke la Betracht keniinea.

Der erfordfi'Iiche Querscfania wyd äBrefa eine tiydjouli-
$etie BiereehHünj? eftnflNt. .Zysälziiche Itifta'mäiaipaä^
Nainea . aucsh, (tber IBI Qewässefverlaüf vortendene
DuEChlässe gewonnen WCTden

Um eine ökologische Bamerewirkung auszuschlielien; ist
der Durchlass so tief zu legen, dass sich eine üatüriiche
Sobte bildet. Die Fließgesdnyradigkeit soUte 2 m/s nicht
überschreiten, um Zerstörungen am Bin' und Auslauf und
an der Sohle auszuschtießen. MUSS das von Ndtur aus
vorhandene Gefätle im Durchlassbereich reduziert v/er-
den, ist em Ausgleidi durch SuhlgJeitert vornehmlich im
Auslauf herbeizuführen. Em- und Ausläute sollten mög-
Hebst n-ut ingenieurbiotogischen Mitteln gesichert: werden.
Es können auch Böscbungsstncke, Sürn- und Fiiigclitiau-
ers angeordnet werden

@ei extrem saurpin Wasser ist entspreeheader Schütz äer
DütcKIasswandüag herzustellen oder angemessSn bestgn-
dlges Material eiazäsetzsa. Wird im fließgewässef Ge-
schiebe mitgefiihn, siad biegewäche Stahldureftlässe
ungeeignet,

Bild 2.26: Querschnittsmaße einer einstreiflgen
Wegeunterfiihrung

Da der einstreifige Querschaitt AuswelchmogUchlteiten
für die meisten Begegnungsfalle zulässt, ist eine Verbrei-
tenmg der angegeben Maße auf absolute Sonderfälle zu
be&chränken.

Die Höhe des lichten Raumes >n Unterführungen soll in
der Regel 4,50 m, mindestens aber 4,20 m betragen Un-
terfuhrungen, die ausschließlich dem Viehtrieb dienen,
sollen mindestens 3,00 m breit und 2.50 m hoch sem.

2.3.2.5. FußeK

ä6i der Eßceuzung LSfldlicher Wege imt Gewässem germ.-
ger Tiefe können Furten an Stelle vöa Brücken zweek'
mäßig sein. Säe erfordern flache Rampen (ca. WS) und
setzen auch aiis Qköfogischen Grimdeo (Verhinderung
eines Abwasehiens yoo Schmiersteffea'i am Pafarzsug)
niedrige Mittelwass&rstäiide voraus.
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Parkflächen sollen bedarfs- und umweltgerecht befestigt
werden. Die-schadlose Ableitung des anfallenden Ob6r-
flachenwassers von den Parkflächen muss sichergesteüt
werden.

Bild 2.27: Fun

2.3.2.6 mit Leitungen
Kreuzen Ländliche Wege Leitungen, wie Versorgungs- und
Rntsorgungsleitun^en, so sind 4iese duFdl ümmantelun-
gen zu schützen öder in Rohre zu v^rtegen, wenn die
Bahrbahil nicht als lastverteilende Platte hergestellt wird.

Oer Schutz von Kabeln ist mk dem Träger abzustimmen,
AufKabelsc}iüt7,anweisun?en wifd hmgewiesen.

Kreuzt ein Ländlieber Weg eine Dränieiimig, ist diese
unter dem Wege dicht und tfagfällig auszubilden Wmi
ein ganzes DrSnsystSm geiu'euzt, i?t dieses so abzuän
dem. dass nurwenige KreüzunsSstellen entstiefaen.

^... <. --4»*Ii-. l..- zufahrten

Gnuidstuckszufahrten stellen die Verbindung von den
Grundstücken zu Straßen und Wegen her. Zu den Zufahr"
ren gehören auch die Einmündungen von Privatwegen.

Grundstückszufahneo zu Wegen können in einfacher
Weise ausgeführt werden.

Da es sich um eine Sondernutzung handelt< ist die Zu-
Stimmung des Baulastträsers bzw. Wegeeigenrümers
rechtzeitig herbeizuführen,

2. 3. 4 Parkpiätze

Öffentliche Steüplätze sollen an notwendigen und geeig-
neten Stellen, Z. B. in der Nahe von Aussichtspunkten,
Waldeingängen sowie an den Ausgangspunkten für
Wanderwege vorgesehen werden.

Wanderparkpläize sind so anzulegen, dass das Land-
schaftsbild durch Fahrzeuge möglichst nicht gestört wird.

Die Parkflädie je Pe rsonenkraftwagen mit mindestens
2,3 m ̂  5,0 m = T l.5 m2 anzusetzen.

to der einfachsten Form werden Parkpläize ein- oder
beidseitig am Wege als Parkstände angelegt.

Größere Parkplätze i>o]len gen'emite Einfahrten und
Ausfahrten sowie Fahrgassen mit Einbahnregelung erhal-
ten. Vorteilhaft ist die fisch gratgrttge Anordmung -der
Parkstände beiderseits der Fahrgassen (siehe Empfehlun-
gen für Anlagen des ruhenden Verkehrs, EAR). Für Be-
hinderte sind Pari(Stände mit ausreichendem Platz neben
und hinter dem Fahrzeug vnrzusehen,

Die Fahrzeuge soilen durch breitto-onige, standortgerech-
te Laubbäume vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt
werden. GroßCruchtige Bäume. Z. B. Rosskastanle. sind
ungeeignet.

Zu den Parkflächen und Fahrgassen kommt der Flächen-
bedarf für die Gcstältungs- und Bepflanzungssnaßnah-
men. Im Allgemeinen muss mit einem PIächenbedarf von
Insgesamt mindestens 30 m2 je Personenkrafiwaigen
gerechnet werden.

2.3.5 Sonstige bau liche Anlage n

i -a c i
. auern

Um den Bau ejnes Weges im Hang zu ermögüchen und
dem beim Wegeb^u angeschnittenen Boden oder Felsen
eÜiCT Halt zu geben, kann etwa ab 40 % Hangneigung
statt der Anlage einer Böschung die Errichtung einer
Mawer notwendig werden. Mauern erschweren die Be-
wfrtschaftung der Grundstücke und verteuem Ausbau
und Erhaltung wesentlich. Sie sind daher nur im unbe-
dingt notwendigen ümfanjfzu errichten.

Stützmauern werden errichtet, um dem anstehenden
Erddruck zu widerstehen und das Abrutschen der Erd-

massen zu verhmdem. Sie können als Schweigewichts-
mauern oder als Wmkelstützmauem errichtet werden-
Mauern sind landsGfaaftsgereclit auszuführen. Sie werden
daher als Trodcenmauerwerk, Bruchsteinmauerwerk oder
Zykiöpenroauerwerk, m Ausnahinefallen als Betonmaiiem
oder auch in Mischbauweue hergestellt Von Trocken-
mauern ist bei Höhen über 1,5 m wegen der Dt-uckbean-
spruchung abzusehen. Die Mauerstärken sind durch
statische Berechnungen festzulegen.
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Anstelle von Stützinauem koQäeä auch mgeraeurisiplogi
sehe Bauwelsea wie föainerwände oder Qabionea
(Dfahtschotterkästen) eiftgeseiztweiden.

Durch Entwässeiungseümchtungeti ist dafiu zu sorgeii,
dass auf der Maiiterhiat. sffiett6 an&ilendes Wasser ttb3?eL
leitet wird.

Die »flauem smd erforderitChenMs mit Gääader au

versehea und an geeignefien StAäl .dureh.Ttßßpen (Niei
Schrägiaanpeü zugBägltclt zu aiacfaen. An den Aitfgäagen
smd gegebenenNts Hanäläufe aoisvbria^n. Hohe Trep-
pen sind durch Podeste zu iiaterteüeii.

lichem fiefäüe in die Seiteilräume verteilt wird bzw
abfileß&n kaiüt.

1>ie Wasserffihrung soll so geplant werden, dass oberfiä-
chig anfallendes Wassef aiQgUcAist rasdi detn Grundwfas-
ser durchVer$ickerung m d^rPlätäie zugeführt: wird. Wo
dies ni.cht aasreiete, fcana der Atefluss äHfch. natürSche
und iEünstlicii^, Geländetnal'dän Hßd Rücidialtöbecken

gebremst 1cvardeft

tm Berg- uaci Hügdiand teoßRca Sand- oder <,ieröllfaTiga
nöiRveaiiIig 'werden. Diese Axitage.tt anä haoa^nisdl Jn dw
fcapäsdiaft däzubindfefliBid $o zu gästailjen, dai? eipge-
spalte oder hiaeiagefaJiebe Tiere eine Fiüditmögllchkeft
finden.

1.3tä.2.&hüSap^nta

Schurzplankeii stellen einen mechanischen Sctiucz
Wegen dar, um Fahrzeuge am Absturz von Wegen an
Steilhängen und auf hohen Dämmen zu hindern; in. un-
übersichtlichen Außenkurwn sollen sie ein Abkommen
von der Fatarbahn verhindern. Für die Fahrbahnrander

der freien Strecke sind einfache Schutzptanken am Fahr-
bahm'and und auf Stutzmaüem einfache Distan'/. sehutz-

planken zu verwenden. Dabe-i gßnügt in der Regel eine
Ausführung m Holz als die landschaftsgerechtere Bau-
weise gegenüber Metall.

Auf Brückeii mit Schrainmba>täen und Gsläiidem sind
Schutzplanken nicht erforderlich.

2A2 ObarirftäisciB® (ässBrui-,

%*4.2. S QuoraelgungWEm-

Die Quemeigpngbei getnmdener DeefeschiehE soll in der
Geiia^en 3% sein. Bei un^e&unctoner Deekschiclit jsl
entweder eine Quemcigiui.g in ülBglasfenn» 'die von der
Mitte- .aü!^ beidäeitig zunächst bis ca. 1,3 m 2- 3 %, da-
Aach deutlich zyrte^inend 80^-bi$ 12 % lä^tragt, ödpr
eine einseitige Qyerneigung mit 6 % zu Wahlen In Sön-
detfäüen (s;®;, in eiigen Bägell, bei talseiügei: Neig'üttg
zur Veimpidung eines Aaitgseiti^eB Seiten^afeieRs) ist
eine eittseidge Quet-rieignBg bis te S '% voi-zusehen

2A 'ung

2.4. 1 AUgemeines

8er Wegekoiper muss tuifaeaingtt-roeKen gehaires w^r-
den. Dehn Wasser im Wegekörger verroindert die TFag-
fNripeit und .gefährdet den BestflNl des Weges. Eiße
angemessefte Entwasserung wird durch ausreiehende
Verdichtung und Querneigung des Bla&ums, der Trag-
und Decksehiditen uad der Seiteasyeifea, durch füälcä-
onsgerechte Wegeseitengrafaeß, Myläen und Eiiaasn und
sonstige dränende und flltemde EatwässeraB. gsemrich-
tmigai erreicht. Bei der Aufstellung äes Wegeentwurfes
sind alle zu erwarteHdaii. die Benutzung und den ße-
stand der Wege beetntracfiitigenden Einwirkungen des an
der Oberfläche airfalleadea und im BjSden yörtiandefien
Wassers zu berücksichtigen Die Weiterleitung des Was-
sers ist festzulegen

K-
.^ ir,,.
t-T?.^

-H

iwi^i^

" ^.1 .S;*.?-'t.i*nL-^tu~-^L-l~na:
.,.. ^--'*'>"-

.^p-^-.:^'

i^-^- - -

^ W-S^°~W^-;Ü . ."-i-S<wc ".
^ .., _ ". «--* 1"

'' '"8*"^1 .̂ -' ̂ 5T!Ä^te%"33m^ S-^;.^'
^t-*-^^"*-'

2.28; Quemeigungea von Wegeflächen

Die natürlichen Abflussverhältmsse sollen niefat veränderi:

bzw. durch den Weg^korper möglichst wenig gestört
werden Die bestehende Vörflut Soll erhalten bleiben Die

Hähenlage des Weges ist so festzulegen, dass alles ober-
und unterirdisch abzuleitende Wasser schadlos mit natür-

46 Mai 2014 Frist zur Stellungnahme: 15. August M14



Entwurf DWA-A 904

2.4.2.2 Seitengräben

Oberflächenwasser, das nfcht direkt seitlich abgeleitet
werden kann, fließt über Seitengräben, deren Sohle
mindestens 0,2 m unter dem Wegeplanum liegen soll, ab,
Die Sohlbreite soll > 0,3 m ;5ejn. Mit zunehmender Sohl-
breite wird der Abflussbesdlleiuiigung entgegengewirkt.
Das Längsgetafle folgt in det Regel der Neigung des Ge-
ländes bzw. der Längsneigunj? der Fajirbähn. Es sollte
0,3 % mcht luiterschreiten.

Bei größerer Längsneigung (> 8 %}, bei zeitweise stäiterei
Wasserführung oder in erosionsgefährdeten Baden können
Söhlsicherungen erforderlieh werden. SoMgleiten und
biologische Böschungssicherungen sind zu bewoteugen.

Bild 2.29: Seitengraben

Zur Wasserßihrung können »ST altem Im Wald Spiizgrä-
ben angelegt werden. Der Spitzgraben soll so angelegt
werden, däas er sowohl das Hang- und Oberflächenwas-
ser als auch Wasser des Wegeplanüms aufnehmen lüum;

Rinnen werdeo nur in VeAindung mit gebundenen Bauwei-
sen verwendet In der Regel werden sie zur Entwässerung
des Wegekäipets mit einer LängsSickerung kombiniert,

, . - ..^. ^'
.^

~w\
LA-J

Hodiboririidn

Bild 2.31: Binnen
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2.6.2.5 Durchlässe

MUSS in Seitengräben aufgefangenes Niederschlagswas-
ser unter Eitomündungen/Gnmdstücks-eipfabrten oder
dem Weg selbst hindurchgefiihrt werden, finden Durch-
la5se Verwendung. In der Regel werden sie aus Beton-
rshren ausgeführt. Um eine Selbstreinigyng zu erleich-
tern, soll die Nennwefte In der Feldmark DN 300 und im
Wald DN 400 nicht unterschreiten. Aus gleichem Grund
sollten sie mögliGhst kurz gehalten werden. In besonde-
req Fällen sind den Durchlässen Sand- und Geröllfänge
vorzuschalteft,

2.4.2.3 Mulden

Zur Versickenmg oder Ableitung von Oberflächenwasser
könwa Mulden angelegt werden. Diese sollen 1,0 m bis
2,5 m breit sowie mindesten& 0,2 m und höchstens 1/5

der Muldenbreite äef sein. Mulden soUten begrünt wer-
den. Sine Mulde kann auch taa.t einer Längssickerung zur
Entwässerung des Wegekörpers konibiniert werden.

a.««. . ". < .

JMill-lUiii'-ffiffi ̂ "-^^T

Bild 2.30: Mulde

2.4.2.6 ' asserabteitungen
Weinbergen

Das Wasser bzw. Schlamm'Wasser-Geiwsch aus den

Weinbergen wird über die haagseits geneigten Wege zu
Tfefpunkten geführt und dort über Schachtbauwerke
durch die Wege hindurch in Trapezgerinnf; bzw, Rohdei-
tungen abgeleitet, Bestandteile äer oberirdischen Ent-
wässerungsanlagen in Weinbergensmd Schlammrückhal-
tebecken, künstliche und natürliche Vorflutgräben sowie
Wässerrückhaltebecken, die Starkniederschläge speichern
und damit-Hochwasser vermindern. Auf den Wegen wird
harigseits das Wasser bzw. Schlamni-Wasser-Gemisch
durch Rinnenbordsteine. Schrägbordsteine oder Asphalr-
hochbord abgeleitet.

2.4.2.4

In besonders gelagerten SäÜeii können auch Rumen aus
Hochbordsteinen, Rinnenbördsteihen oder Asphalthoch-
bord bestehen. Der Abflussbereich der Rinnenbordsteine

sollte eine Breite von 0,25 m bis 0, 5 sa haben. Sie soBen
das Hang- und Oberflächenwasser ableiten können.
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Vecsickeruagseinrichhingen sind emplmälidi gegen
Verschlämtamng der Filterschicht. 'Die Vörreiliigung des
aiU versidkerndsn Wassers durch einen Scldaii>nrfang ztan
Zurückhalten der absetzbaren Stoffe, ist erförderlichj, »um

die Versfckerungsanlage Tnögtictet lange leistungsföhig
zu erhalten. In besonderen FäDen müssen Rückhaltebe-
cken angelegt werden.

Einzelne^Bundesländer haben spezifische RiehTlinien zur
Regenwasserbj ehandlunii herausgebracht, die Im Einzel-

fall zu beachten sind

Die Entwasserungseinrichtungen des Weges müssen m
der Lage sein, das ihneil W NofBralfall zuflteßende Was-
ser aufzunehmen und schadlos äbzuieitefa. Das Aufa&h-
men bezieht sich auf die Entwgsseruggseinrichtuiigen des
Weges selbst, wie Mulden, Seitengräben, BOKlrin&en,
Abläufe und Kanäle. Das Ableiten beffffft die rüekstau-

freie Wekerleitung des Wassers un Gerinne sowie die
Vorflur, Dei Nonnalfall ist durch Festlegung der Ereig-
nishäufigkeit des Behiessungsregens deiqiiert, wobei u. a.
zwischen der BeaiessuQg von Mulden. Seiteiigräten,
Rohrleitungen und Ruckhaltebecken untersdueden wird.

Rohrleitungen dienen der unterirdischen Weiterleitung
des Wassers. Sie sind weitgehend unabhängig von den
GefäUBverfagltnissen der GeIändeoberHäche. Das Gefölle
ist so zu wählen, da ss eine Piießgescliwiridigkßii: von
0,5 m/s nicht unterBcbrin'en und von 3,0 m?s nicht ühcr-
schriftCD wird. Offenen Bauweisan ist j@döch aus gewäs-
serökölogischen Gründen Set VQrzt% zu geben;

Wenn Vorflutei gleichzeitig ats Wegeseitengräben ge-
nutzt werden, ist in der Regel das Eihzu^Sgebiet für die
Bemessuag maßgeblich.

Die Entwässenmgsaiuagen eines Weges sind möglidist
natumah auszubilden und, falls etforderiich, ipit lebenden
Baüstoffen zu gestalten. Dadurch sollen die landscha&s-
pflegerische Emgliedertiüg sowie die Mö^icfekeiten einer
ökologischen Weiterentwicklung der Anlagen gefördert
werden. Außerhalb des Weg£querschnittes wird dieser
Zielsetsung eine besonders höhe Bedeutung beigemessen.
So sind offene Fjitwässerungsanlagen, z. B, Bauwerke für
die Veßiickmmg und Rückhaltung, sowie Mgßnalmien an
Gewässern unter Berücksichtigung der ärüichen Gegeben-
heiten, der ländschaftspBegerischen und der ökcilogisdtien
Belange zu planen. Sie sollen dis Lebensraum für Pflanzen-
und Tierarten ausgebildet werden

Eüie gleiehmäßige Verteilung des Wassers ist msbesonde-
re in der Nähe von Feuchtbiotppen und innechalb von
Wasserschutzgehieten einer Sammlung und konzenmer-
ten Emleitunjt in die Vorfluter vorzuziehen,

2.4.4.2 Versickerungsgräben

VerSKSkerungsgräben führen Nieders.chlagswasser IBB
Grabenbereich dem ßmiidwasser zu und liaben dadurch
wasserrückhaltende Wirkung.

Unter der ßrabensohle anstehender Lockerfels bis Bu-
denMasse 6 wird bis zu einer Tiefe von m'ax. 3,0 m deut-
lich aafgeldckert, um dadurch ein wirksames Sickervo-
lümeii zu SGhafFen. Die Maßnahme ist nicht stonvoll, wo
die auszuseizende S.chicbt aus feinkömigem Boden äi-
cker als 3,0 m ansteht und ~wo iffl Graben neimenswert
Erosionsschlamm mitgefühlt wird, der den im Versicke-
ruugsbereich geschaffenen Hohlraum wieder zusetzt.
Werden Quellhorizonte aägeschnitten, darf die Maß-
nähme keiriesfalls durchgeführt werden

2.A.4.3 Rückhalte&ecken unä
Retentionsräume

Durch den Bau Läadlidier Wege und vor allem durch den
Ausbau eines ganzen Wegenetzes mit ejnejn zusammejl-
hängenden Entwässerungssystem können d Je natürlichen
Abflusgverhätausse verändert werden. Eine BeschU-uni-
gung des Abflusses und eine Erhötung der Abflussspit-
zen, besonders üi hängigem Gelände, verursachen
Bodenerosion und erhöhte Wasserständia in den FUeßge-
wasseri». ]3jese nachtjäiligen Auswiriamg^n wef'den li^irch
äcn Bau VDÜ Rfickhaltebeck?n öder die ßerelitsteUung
von natürlichen Retensiüpsraumen ganz oder zum Teil
behoben. In erster tinie ist zu ujitersuchen, ob und wo

die Geländegestaltüng und die Landnutzung natürliche
Retensmnsflächen oder -räume Im Zuge (Jes Abflussre-
gjraes ermöglichen. Hierzu können upter Umstanden
auch Wegedämme benutzt werden. Erforderlichenfalls
sind Nosüiche Rückhaltebecken anzulegen. Das Becken
ist so zu temesseo, dass der HöchstabHuss nach dem

Ausbau des Wegeaetzes rieht größer ist als vor dem
Wegebau und die vom Wassei nutgeführten Smk- und
Schwebstoffe durch Sedimentation im Becken weitge-
hend zurüekgehalten werden. Regenriickhaltebecken
sind harmonisch in die Laadschaft einzubinden und
naturnah zu gestalten.
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Fließt das auf der Fährbahn anfalfende Qtterfläcbenwits-
ser .m. bergseitig angei'egtea R.mrtigfi ati, ist es äiatft Ab-
laüfsc&äehte ai Vorfluter aclet, BIS Gelaade abzuleiten. . le
großer die i4ngsneigung des Weges .unädi'e anfallende
Wassermenge sind, uross küi? r sind <ite Ahstäride der
Ablaüfsehäfihte zu wählen-

t
. ~1
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2.4.4.5 Sand- und Geröllfönge

Wuss. das- m den WegeseitengrabTOgesaniineJre Wasser
über eine Rohrleltung m den Vörfluter geleitet werden
und sl&d bei siarken Niederschlage.n AbSiehwemmtuigeti
zu erwarten, so N voi dfini Eialaufin diG B.ohrleitung ein
Saaä- öde» Qerolffaag anzucH-änea, in dem sieh das ,aut-
gefitbne .ßeschiebe ä'&lagerit fcanii,. Desgleidien werben
zweclaRäßägeweise §aod- wad GerojElfangfe dngeordnei,
weaft Sejtengräfoen mit grSßemn Gefei lte .in sotehe imt

geiingeiam Gefalle euuaürüicn, ütld diese bei starlten
Niederschlagen abgeädiwemmten Beden äütfuhren,
©adurch töimen fticht nur Ablagerungen nn ©raben,
sondern auch das Ausufern, des Wassers aus deffl Graben
de& flacher vetiaufend?n Weges itHterbuaden Werden,
das viälfaeh Zerstoryngen an dea Seitensireifen und aßch
an djer PahrbaiiR selbst ve.rursache. n kana.

SEUKt- und GerölUäftge stnd in ihreii 4bicessuHgen nsch
den zu; eiwarteftden .Atifiyss unä OöSdilebeiüeiigeB fest-
Züfegew> $i!6 jiaäd^ so Ai.isaabfldea; dass ihre Raütnüng
jedörzeit leicht inÖKlich ist

n

"""iläaa"!
@-r-^

'^sssssi^^'. ^s^-^'-^ . Sss&sS^

l-A

Bild a.38: Geriitlfeng

gunädistswd vorhanden& oder neu zu schafFende Gelän.-
devertiefimgen odey&dmuläen hierfür zu venvendön. Wo
äies nicht mogüch ist, kotinen Sanä- uBti Gerollfange aus
Beton hergestellt werden.

Auf eine Fluctemögtiefakeit für Kleinriere ist zu achien.

ScfamMA-A

- - Fs§ä DM bl*6W »C

Bild2.37:AblauftdtachtmitDurchlass

2. 5 Einbindung in Natur und Landschaft

2. 5. 1 Allgemeines

Wege sind als gestaltende, gUedemdß und vemetzeade
Elemente Wesentliche Bestaudtede von Kultyriandsehaf-
ten. BeiIhrem Ausbau und Neubau ist deshalb darauf zu

achten, dass sie so natumah und uniweltsclionend wie
möglich geplant und eingebuHden werden, um

. eine m ihrem Naturhaushak ausgewogene Landschaft
als natürliche Lebensgrundlage zu erhalten,
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' die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur und
Landschaft zu bewahren,

B Fehlentwiädungen in der Kuhurlandschafr ru.ckgängig
zu machen.

Der Ausbau bereits vorhandener Wege .hat giyndsatzlich
Vorrang vor Nteflbauten. In tiesonderert. raüen kaim es
sinnvoll sein, vorhandene Wege aus lajftdschafts- -joder
gewässerotologisehen sowie aus betriebswirtschafüidien
Gründefi zu verlegen.

Unter der Zielvorstellung einer jiaturnahen Kulturland
sehaft sollten sich Wege als (iieneade Elemente in das
Landschäfasbild eiftfiigen und Aiif ihren Randstrukturen
als Lebensraum die Landscäiaft bereichern und das Na-

Tureriefcnis Steigern.

Di^s ist nur roöglicl?,, wenn Planer. Bauausfiih-ende und
nic{»t zuletzt die Nutzer den 1iVegen nicht nur eine Ver-
lcehrsfunktion beimessen, sondeni die Wege als Gestal-
cungsdement der Landschaft begreifen üfid mit ihren
Seitenräumen als Jfibensrauia fiir Faunaunä Flora
kennen,

Bei der Abwägung der unterschiedlichen teeressen sind
die Belange des Naturschutzes und der t.andschaft$pfhige
besonders sorgfölrig zu werteniind alle.'KS^fchkeiten zu
miEzen, negative Auswirkyagen auf äen N^turhaushalt
und 4as LandschaftsWld zu Bftioifiüeren^ das Wegenetz
4en g&yachsenen LandscbgftssttiiktüTeri anzupassen und
größere JEüigriffe, wie stärke Berganschmtte, Aufschüf
Gingen und störende Kunstftauten, zu vermeiden.

Dabei leisten Cirundlagenumersüchungen und -Planungen,
wie -geologische, bodenmechani?etie und ökologische
Facfagutachten, Biotopkartierungen, Landschaftsrahraen-
plane und LandsGhaftsjplane söwia S.chutzgebieEsverord'
nungen und Darstellungen zur T)en}aftalpflege, eine
wesentliche Hilfe,

äesoudere ßedeyiung aus Gründen des Landschaftstiildcs
Homtät auch der Gestaltung von Brücken und DurcMas-
Sen in Wegen sowie der Ausbildung Von Sieherheitsleit
sctücneß, Schutzplanken, Geländern und Zäunen zu- Bei
Bauwerkea sollte auf eüie gute Eingrümmg und Detailge-
staltung geachtet werden.

Bei Maßnahmen, die eine Veränderung-der Gestalt oder
der Nutzung von Flachen bewtfken und dadurcli eine
erhebl&be oder nachhakige Beeinträchdgung der Leis-
auigsfähigkeit des Naturhaushaks öder des Landschafts-
büdes zur Folge haben können, sind die Bestimmungen
nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchO) und der
Natursdlutzgesetze der Länder zu beachten. Neben die-
sen gelten auch wasser- und bäui'echtliche Varschrifren,

Im Rahmen einer Beurteüung, die iiisbesRndere okologi-
sfbe und ästhetische Gesicfatspuiltae euibezieht, ist anzu-
streben, dass die Auswirkungen äerGesaintheit der ge-
planten Mäßhaämefi zu keiner wesentlichen
umweltT&levanteia Beeiflträchrigung. führen-

Sind bei um'ermeidbargn Eingriffen in die Landschaft
Ausgleichs- unä Eisatzmaßnahmen liaeh dert natur-
sChutzrechtIIcheri Bestimmungec 'wirzusehen, SQiÜten
diese gleichzeitig zu einer ßkölo^lschen und gestaltCri-
sehen Berefcherung sowie zu 6inem SiötÖFiveAund in der
Isndschaft beitragec

2.5.2 Landschaftsästhettsche und
ökologische Grundsätze

Pan Rrfordcrnis landsdiafEsgestaltendei ynd naturaaher
ländlicher Wegenetze muss bereits in der Phgsp (ler Pla-
nuiig und Projektierung entsprocliea werdea. Damit wird
den ßriangssn de? Landschaftsästhetik und des Nätur-
haiishalts {rühiseitjg Rechaünggfitragen: planungsmängel
können in der Regel selbst äurch euie schqßende Bauaüs-
fflhryng und gestalterisdie Maßnahmen im NacHüinein
nur schwer korrigiert werden.

Für die Bewahrung eifles nachlialtig leigtungsfähigen
f^aturhaushalts upd der ScBönheit von Natyr und Land-
schaft sind Säume ühd StfäuüheS'lsowie Säume nüt Grä.

sem, KräUteiFn, Stauden, Heiden, Seggen und Böhrichten
von besoBderer Bedeutitng. Sie haben vidfälrige Ftuikti
onein. Bepflanzte Wegeseitetiräimie Hfullen dälier wiGh-
ü^e ökologische und landschaftsästhetische Aufgaben
Hiä-z)i gehören, neben <}eri Orientierung an gegeswarti-
gen oder liistorisehen landschäftstypischeil Strukturen,
der harmontsehen Einbindung der Wege m jdie Land-
sehaft lüi.d dem Schutz gegen Wind- und Wässererosion
insbesondere

eine Verbesserung des Wasser- und WärmehaushaUs
und damit Sicherung des Ertrags auf den angrenzen-
den Nutzflächen,

. das Schaffen günstiger Lebensbedinguogen für zahlrei-
die üisekten, Vogel, Kleiüsäuger und fiir eme Vielzahl
von Gras- üad Staudenarten als ökologtsch 'wertvolle
Saumbiötöpe im Rahmen eines ßiotopverbundsystefns.

Den Argumeüten gegen eine großzügige Planung der
Wegeseitenrälime - höherer Landbedarf, Bewirtschaf-
tungshindemiise durch Gräben und Bepflanzung, Be-
schattung Und Laubfatl sowie erhöhter Unterhalturags-
auftvand - stehen erhebliche Vorteüe aus ökologischer
Sicht gegenüber.

Frist zur Stellungnanme: l S. August 201t Mal 2014 51



DWA-A 904 Entwurf

Bild 2.3»! .NatWTniiutterWe^essUeniaum

Bei der Gsiiialtuag natyrash.er Wegeseiteiiraume als
Biötopv&raetsimgselenijente ist:atrffeägenäes zü^chteiBi

fis siß4 mögltSbst' brei'te Sj&iceiicaume «its Gras-
SrautSautiw sowie GeiiSli'sitandottC vnrztisehen.

und

Natymahe Wegeseitengralsen, Srabenamftvfiitunggn
und ü&regelmäßige SBhIfiefen tragen wesentlichen
zur Wassemiekfaaltung dn der Eläcfae umä.zur Biotop-
bereiGhefimgbei.

In die Setteostreifen uod gegebene. ti.fälls in die Zvü-
stAiensä-eifen Nn Sptirw^n Fällen keine nährstöf^
rigichen Sodieft aufgehracht werdAn

Di,e natärlldits Sukasssion ist eioer Agsgat wpii.uzie.
hen* Bei Aii$aat voa Saüitthiotopeii sind stiindorttypi-
sehe WÜdfo'äuter-SaatTBiseKuagen au verwenden.

I^s^steine (.Steinne^eÜ, Stuii»benhaufen, Rei^ghaiu-
fen, Tofholz usw. la ausneiehend breiten Wegeseitep-
räumen dieqen vielen vnldkbendizn TieEen und Ffian-
zen als Iiebensraiün.

New Wegetfassten dürfen in der Segel in folgenden Ge
Netea afcht angelegt werden.

- iß NaturschuGigelnetea, sofern sie malt sehr groß-
raumigä LandsehaftsteÜe umfassen.

. un ßeeeieh von Natur- und KuttitEdeidaASlen sowie
andörep wtsseiiSGhaftlieh und kulturell feediputsamea

Qbjelaen,

. in gesfihutzten ßiotopen,

o an staric erosionsgefährdecea Hängen und to Berei-
chen mit Lawltien', Murstoß- oder SteiasGhiaggefa&e,

o in ök-elogiseh besonders empfindliG'hcn ©ebiewn
(FeuehtSächsä. wie Sümpfe, Moore, Brüche und
QueSbfeieuäie, Tiwkerti aseri und andereh).

Wege kmnen eine ükologisch gewünschte Trcnnfunktion
zwischen intenüv und extensiv genijtzten landwirt&chaft-
lichen Flächen übernehiiwn. Dies isc bei einem Neubau
von Wegen insbesondere an ausgewiesenen ödet potenli1

eilen Schutzgeüieten zu beachten Dabei sollte auch ein
festzulegender Mindestabstand zu empfindlichen Bew-
chen nicht unterschntten werden. Dadurch wird zugleich
ein Schutz gegen Dünge- und PflaniKenschdtzmiTteleui-
trag'getetldet.

Um einein Gn.ndandiuabiuefa pntgageiizutreien, sanä bei
<3er Ttessierung vott Peläwegeo HiibgUdist die natüriicäten
Grenzen i'msüüßn. A&ev- ünä Grßnland zubeirüAsic-htiKeri-

Hohlwege und 'äs- Bewuchs sinä In oiicAojffecher wie auch
to ästfheascteer HüisiiAt von besöaäereiü Wärt. Sie sm<ä

Vernctzungselemente ^wi&chen natumahen Berejchen
sowie Lebens- uad Rfiekzugsrailtii fäi viete Twrarten, Dis
Kfage der Einbeziehung eines goNwegesi ias. das Wegp-
netz &eäarf einer bcsoridieren Eiozelbecrachtung.

WegebegleitCTt z. ß. Blldstäeke, G^dealtta^ln, Kapeäen
mit der 'diese häufig umgebenden B.a.umgruppe, gestalten
gteiehfalls dis Umgebung vea ^egen Sie wirken als
Orientietungspualäe, beceicliern das Lanäschaftsbilä und
slad häufig von kultuitaiStorischem Werf.

Pur die Eänbmdiuig lägdltchei Wegeoetze in Matur und
landscbaft sind .zusätzlich folgende Gestditspunkte be-
sonders zu beachten:

2.5.2.1 lintsnführuns
Schon bei der Festlegung der Linieflrütining der Wege ist
auf den yorhaßdenen Bewuchs, wie Watdränder, Baum-
gruppen, Einzeigeholze, Feldheeken, Mutgehölze, seltene
Pflanzeribestände und sonstige bedeutende LaBdschafts-
elemente für den Nattirhaushalt, und das Undseliafisbild
RuGksicht zu nehaien; er soüte erlialten bleiben-

Bild 2.40: Hohlweg

Wegefuftrungen Qaße an Fließgewassem wtfken füi
den Betrachter vorteühaft. sie sdiaefden afcei unter üro-
ständen Randbereiche des Wasserlaufs ab. Zui Verinei-
dang dieser ökologischen Naetlteile ist es notwendig,
dass zwischen Weg uad Gewässer ein ausreichend breiter
Streifen verbleibt Dieser Uferstreifen kann mit standort-
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gerechten Anen bepflanzt oder-der natüiiichenSükzessi-
on überlassen werden, Die SQ gestaltet« Ptifferzone kanB
bewirken, dass vom Weg abgespulte Stoffe nicht: ins
Bachbett gelangen. Zusätzlich entsteht ein natumaher
EntwiGklungsraum für das Gewässer (siehe Bild 2.41).

2. 5.2.2 fegebreite

Soweit funkäonale Planungsaiaforderungen e? gestalten,
ist eine möglichst schmafe Befesügung der Wege sowoHl
aus ökonomischen als auch aus ökologischen und land-
schafts-ästhetischen Gründen vorzusehen.

Die Wegeseitenräume sollten den Jeweüigen namrräurn-
lichen und otolpgischfin Erforderaissen entsprechend
täöglichst großzügig gestaltet werden. Jm Wald werden
Wegeseiteinaiüroe allerdmgs über lange Strecken als
Holriagerflädien benöägt.

Im Steügelände besümmt die Wegebreite die Große
EäigrifFs in das Gelände. Sie sollte so gering wie möglich

werden

Bild 2.41: Pufiferzone an eiitena FIießgewässer

Waldsäumeals artenreiehe .Rand- und ÜbergangSi'cmen sind
ebenfalls besonder sforanfSliig und sollten unbedingt
erhalten bleiben Wege sind von solchen Bereiche» aus-
reichend weit abzusetzen.

Die Planung laadlieber Wegeneße cacb iaBdschaftsästtei-
sehen lind okol&gischen Gesichtspunkten jnit dem Ziel,
diä Wege IiarmQiusch in. die Landscfiaft eiBZübirideii .und
Eingriffe in äen Na&irhaushsBt und das I.andschaftsbild
zu venneldeil, fef ja ebenem. Geläüde ith AllgeCTemen
eäifachet zu verwuMchen.

Schwieriger gestaltet sich die Trassienmg im welligen
und feeigjgen Geläßde. pie aus Gründen. des Bod^nschyt-
zes CErösiöilisnünderung) erfördeTKche hangparallele
Bewirtschaftung landwirtschaftl&her Flächen bedingt -im
Allgemeinen Wege mit starker Längsneigung, Die ästheü-
sehen Nachtjsile solcher Wege können durch Begleit-
Pflanzungen gemindert werden.

Generell gilt, dass .geschwungene, koaturenaagepassie
Lüiienfuhrungen ohne enge Kurven ästhetisch anspre-
diender wirken als eine über längere Strecke gerade
Wegefiihnmg. Dabei entstehen zwischen Wegekrone und
zweckmäßig zugeschnittenen Wirtschaftsflachen unter-
schiedlich breite Seitem-äunie. Sie können zu wertvollen
Saimlbiotopen entwidrelt wcr<3en.

Bei der Plaiiung und Gestaltung I.ändlicher Wege ist die
landscliaftsästhetischß und ökologische Orientierung
auch mit den Erfordernissen von Freizeit- und Erho-
lungsvorsorge in Eüridang zu bringen. Dytch geschickte
Wegeführung und zweckmäßige Anlage von Parkplätzen
kann der Erholungsverkehr gelenkt werden. Damit blei-
ben sensible Bereiche m der Landschaft, insbesondere für
die Tier-und Pflanzenwelt. erlialten.

2.5,23 T -^^^«.f^,:ung

Die Wahl der Befestigungsan. eines Weges ftai enischei-
denden Emfluss auf sein? olcQlogjschen Auswirkungen,
Wegebefestigusgen ohne Bindemjttel werden den land-
schaftsästhetischen, ökologischen sowie boden- und
gewässerschützenden Anfprderunge.n am besteili gerecht.
Zur Mlnderung ökologischisr Naditdte von geNndenen
Wegebefestigungen bieten sich^purwe&ean« Eine gewis^
se Minderung lässt sich tfei gebundeneh Wegebefestigun-
gen auch mit einer rauen Oberfläche erreiehen.

Qriinwege erfüllen üisbesondcre in intensiv genutzten
Agrarlandsehaften ökologisch äfanüph vorteilhafte fiink-
tjoBe& wie Z. B. Boschyügen, Gräben oder Säuine. Wege
mit Bepflanzungen im Seitenräüni - dies gut auch für
solche mit gebundenen Decken - beeinflussen das Land
schaftsbilä positiV

Aus landschaftsasthetischer Sicht stören Wege mir ge-
bundener Deckschicht ohne Bepflanzung grundsätzlich
das Landschafisbüd sehr stark, während Wege mit unge-
bundener Befestijrung genngere Stäremflüsse auslösen.

Der unbefesrigte Grunweg ohne Bepflanzung ist hinge-
gen ästhetisch eher als untergeordnetes Landscfaaftsele-
ment emzuordnen.

2.5*3 Bautechnische und verkehrs-
technische Maßnahmen

Für die Sicherung des Weges und seiner Anlagen sind
Bepflanzungen gegen zu starke Austrocknung von Fahr-
baluabefestigungen ohne Bindemittel, Bodenabtrag
CWind- und Wassererosion), Sdineeverwehungen, Rut-
schungen sowie zur Verringerung von Lawinen-, Stein-
schlag- und Vermurungsgefahren zweckmäßig.
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Bepflänzungen an Wegen sowie V&thandene Rieeten und
Peldgeholze fetiken zugleich den^epkclw^bei DHiiiketheU,,
Nebel und Scbnä!? und tnadiea auf Gefaitt-eBpt intee

aufaaerksam. An Wegäa, die aueli im WlTiter befahwn
werd.en, sinä Wyxz.wgen 'so anzuordneil, dass! die Ge-
fahr Starker Schneeverwebungea eingesefarärtkt wftd.
Niedrige schmale Hecken nebea der Fallrbate beguüsti-
gen Sclineevecwehutigen? hohe Pflansaiügea am We^e
lcohnen diese verhindem öd.ät miiuttii'n

Stützwände sollten m dst Landscbaft wei'testgefaead; ver-
mieden und durch naturoaiie BQSchtmg$a eiseföt werden.
Zur t&schungsgiclierung bieten iftgenieurNolögiscäie BEHi-
Weisen, we GaMpnen, SkiekSfäilichtungen anfl' Hölztaai-
nerwände, geeignete Lösun^ea (siehe Absehiatt3-5. 4.'4').

Zur Vemanderung emes Eingriffs soltcai bei standfesien
B-öden :höhe BösdasUigea, steifer als iti der tegebiSi®ing
ausgeführt wetden. OKS gilt auch S.ir Tet!ab9chi4tte %Ber
fiwdtuflg, 'Fetsvorspi^gge oder sonstige IwleiAiEyu^lVie
Beseridefhfiiten 1& Anscluuttsbösefiyi igen sind siQW$it wie

rttogtwh zu erbsSteA ismd hervötzuä6be'n, Zjar Sichenirig
sind ißägliGhst ortlicfi anstAendl ̂ aüsRiffi' uaä bödea-
ständiges Pflanz- und Saatgüt zu verweßden.

2.S.4 SrüniNitze (ürPRanzung^n yiid
was/äse BögNInungSmaiSKs

flächen für Neupflanzungen sittd sdion üe.i. der Planung
zubei'ücksichügeBBo. SehungeosoflenbeiErosionsgefa&r
begrünt werden. Die $icht äärf jedoch aus GriiBden ä<er
VeTfceIii-ssfcherheit qicht teemo-Äcfetigt werdep- ßies gilt
besonders bei Wegedreiwken, ful ctre bei einer ßepflän-
aung ÖaurogruppeiLmitHochstaänineBUndfccüis Gebü-
Sctie vofzusehen siad.

Die Gehölzpfianzungeti an Wegen tlienen vasctliedenen
Aufgaben, wobei WTicehcstecbai?c&e und bauteiäirBSche
me auchTandsduäftsgestalterisehe iißd laffidscha&s&kol&gi-
sehe Belange m unterschiedlicher iKontbinaßös eitibezogea
werden müssen-

* Verkehrstechnische AufgaDen;

Optische Sührung,

Ertennbarkeit von KrßUiätfi.gen,

Windschuiz,

SGhneeschutz,

Schutz gegen SteinschJag

» Batttecttiasäie Aufgaben:

StabiBSiening des Erdkörpers,

ßrosioßssfhutz,

a LaadschaftsgiestaltesscheAufgaben:

iaiArindyag dss WegkörpCTs in das

T.aRdicfeaftsbÜä.

g.estalienSche. ^taßnahinenauSerl'iatb
des'NegeiuM-pä-s;

fimbindüay vun. jEnmahmastellen.

a Landsehaftsekologisch. e Au fgabea

Schaffung ven LebeBwauiaen fürTfcire
undPfläEzen,

Schuu vor Inmassionen,

Verbessening des K.lßin)c}imras>,

Bescfasaung,

Staubbmdung

umfang und Aufbau eines; fßanayng un'ci die {tafur noi-
wei^ige yiächa WH^pn. VÖB den PuüNoBen üestißitDt;
die äie Pßanziuij|erfHlfen sollv;$!ae}it)ail!ge Äus^irikyag^
des Wegafaaues'auf ä^e ̂aactschaft-Nfeften. ̂ wA Pftan-
ztingffn 'tHctit immisc&ü^eglichen, söadei'ii-ziiBt.TNi nur
^eaiiadert werden, ̂ ®r die .uidterscliiedltchjBti -Suigaben
äei" Ge&8I?flä<äie)a, kqmroett Einzelbaume (z B Obst-
bäuiHe). BauäiB-eiheri mid Gehöizstreffte iri Frage.

Aus a.sthetiscber Sieht wü'keB. BauinreifaeB und iftäbes'on-

äsre Alleen vöttsffiaft. Eine loekere, grufigiG&aittge' He-
ckeabepflan^ung ist li&faer zu bsweften als eine Ilißeri-
förmige Heekenscutar gletc&er BtSiw.

Beispiate Rir die fect und für die Atetafiae der 3üpflan-
wng sind fn den BBcteTa 2.42» 2. 43 Bttd 2.<W äargesteilt,
wobei die Wahl der GehölzattänüBd ördfehs Verhältms-

sie Ab^äcliuagen erforderlich äiäctien koimen, fief Pflaii-
zungen an Wogen ist darauf 'Mn!3i»vykeft, dass eine Bc-
hmderung des Verkehrs durch Einengüng des
Licbtraumprofils und eine Beschädigung der Wegebefes-
tiguag ducclt Wurzejn ausgeschlossen wirä. Zur Veanei-
düng der GefäftTdirag vofi Bntäcen dttrch Wurzelwerk
sbd Bepflänzuftgeat eicht m unmittelbarer Mähe der
Bauwerke vorzuaehmen,

Nachbarrechtliche Bestimmungen
berücksichrigen

Länder sind zn
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^. -^-

l'ahii''flhii

^
Büd 2.42: Ein- oder beidsehige Baumreihe

4-Sl-t-t".

s^

-l-l-. -,^-^-
^-s^

-N- .^ . !.K_^_ 'M

Bild 2.43: Mehrreihige Pflanzungen (ein- oder bddseitig)

Büd 2.44: Bepfkinzung zwischen Weg und Bachlauf

Frist zur Stellungnahme: 15. August 2014 Mai 2014 55



DWA-A904 Entwurf

B uausfüi

3.1 Erdtoau

3. 14 Allgemeines

Aufgabe des BrdtoaBes ist es, «teti Umergruactpteigemäß
hei'zurichten und g6geben6afsttls.4ettünffirbaa heTzustel-
3en. TSis ihierzy erfo!('ä<irli<äiea Erdarbfötett uinfas^n
Löseffc LädeR, Föidsm. Bitibauen und 'Versifihten von
Boden oder Pels

Vor Beginn der Erdarfaeiten Ist festzusteüea, ob und wo
m der Nähe der Arbeitsstelfe ußterirdische Leir.uiigen
liegen-

Bei den Srdarbeüen tm Bayteid. IwiderEiünehtung der
BaWtefle sewie bsm TTatisport üad, fei 3» Lagen.iii^'äes
AbratttKies ist der erhaltungswiNig® Bewuchs zu schüneH
(siehe BIN 18 920 "^egetatumistsetiaiit iro JLandsdialts-
bau; Sehute von Bäütttöa, EfNaae.atestjifuicn iind ̂ fege-
tationsfläfehen bei BauTOaßnahuiiMi«3. In die Bauvertiäge
sirre! eptsprechexide SchutzanöRteuiigen aufzunehmen.

Verfestigter oder verbessetter LfoteTgrund bzw. Unterbau
ist die flbere Zone des Ünfeigi'gndes oder Unferbaues,die
durch Bodenverfestigungen oder Bcxfenverbessenmgen
hergestellt wird.

Gegebenenfalls wird es notwendig, bei feitikomigen
ßöäen eiäjs Saaferkeitssdücht oder bei grob steiiügen
Boden bzw. MseüieAusgle. ichsschichl: etnzübMSgea. um
ein ebenes und profflgerechtes Sl.äiinmzu erhalfen.

JSia au?i«ichend tyagfä|i1ger üsieTgritnd und ünrerbay
sind eyw wösendidrt; VoraussfitzHhg. fig' die Hgltliaitea:
der Befestigung Eiae gIeNtenäßige TragfaMgkeit ist
afflzüstreben

Beim Bau Lafidluäier Wege ivird maH sich iß. der Regel
ayf die Beurtfiüung des Bodens durch i'ftigenscBein öd»
auf anfache PmfverfahNai bezii.glich  n- des ®odc»s,
Komaufhau üad Feuchte sowie mfchanische Läsbäi-keit
des 8o4eiiS beschränken. Chär^kfellsätsclte Xonilüii^li-

nien verccfeiederier Boden sind in Bild 3. l daFgestfillt

jI^WAWlt-j ^g{Q ^Qy, ÜA2 fl.W.I 0.2 M.^

:<1", ..' OA4

l uci>(i<?<tu)ica Kit-s-Saitd-fii.-irihclT (flW)

2 etiiijwsiliil'lei V.isa <OE;

3 enggtiiituner S»nd (Sfc'>

4 lcich1]iiasli»chct StfhluÜ'CÜI.)

5 tnittdplaiilihSher tcm iIW

»'i auiiiwprtp (»liwliseher Tn-ii j TA)

!j," - 2?

Unglochk&migkaisgmd

^ t-&s^

Büd 3.1: Kömungsllnien verschiedener Böden
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3. 1.2 den-und Felsklassen

Boden und Fels werden einsprechend üirem Zustand
teün Losen nach DIN 18 300 "VOB Teü- C: AUgenieme
Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen
(ATV); ß-darbeiten" in fölgeride Klassen eingeteüt:

Klasse l: Oberboden

Klasse 2: Fließende Bödenanen

Klasse 3: Leicöttösbareßodenarcec

Klasse 4: Mittelscawer t6st)are Bodenaiten

Klasse a . Schwer lösbare BodeBanen

Klasse 6; Leicht lösbarer Fels und vergleidibare
Bodenartep

Klasse?: Schwer lösbarer Fels

3.1.3

3. 1.3.1

eiten

!t?n in ebene
igten Lagen

Vorbersiiend. wird das Baufeld in der Regel B» einem be-
sonderenArbeitsga%g von Bewyi dis einschließlidi Ww-

zetö, Holz und Reisigresten, größeren Stemeii, gegebe-
nen&lls alten Fundanieaten Sep.̂ eya.afht, y^s anfalispdc
Material wird sisidich eiil^ebaut bzw, zur WiedetveiFtvep-
düng :gesondert gelagert. t?ur ̂ denbegröcung Vorgese-
tiene und geeignete, Grasnarbe ist gesandert abzutragen.

Die natürliche Dichtlagerung. des gewachsenen Unter-
grundes sollte wöglichst nicht ayfgelocken werden. So
können -öefwurzelode Stöcke z. S. VQrteiRiaft phne we-

senüich? IStönu)^ der Bpdefistmktür durch Saupcn^agger
herausgenommen werden.

Bei wenig a-agfiihjgem ünrergnuid kann es uncer Uin-
stShden zwedunäBjg sein, eine geeqiBete Hlanzendede
mit uitensiver Durchwuraetung zur Lastenverteüung als
jnittragendes Element zu erhalten.

Die Bausieüe Ist möglichst trodeen w halten. Kömien die
nachfplgendea eigentlichen Erdarbeiten durch Nieder-
schlage erschwert weiden, sind die Räumarbeiten in
übersdiaubaren Teilsä-eckenauszufiihren

Da Wege nach Möglichlteit dem Gelände eng angepasst-
werden, fallen für die Bodentransporte im Allgemeinen
nur geringe Entfernungen an. Bodenffliassen werden
liäufig auf engem Raum umgelagert, sodass die Arbeüs-
Phasen Lösen, Laden, Fördern, Einbauen und Verdichten
sehr stark ineinander übergehen.

Pallen Bödep. bzw. Fels imrerschiedlicher Eignung an und
sollen sie verschieden verwendet werden, so sind sie
getrennt zu lösen und wpiter zu bearbeiten, Erdarbeiten
out B&densörrierung lassen sich veuteilhaft durch Rau-
penbagger ausftihren.

Um günsdge Voraussetzungen fiir eine inoglichsi hohe
Tragfähigkeit von Unt'ergrund und unterbau zu schaffen,
ist in ebenen Lagen der WegekÖrper möglichst hoch aus
dem Gelände hfirauszuh^ben.

Wegeboschungcn sollten im AUgemeinen im Einschniu
eiae Neigung von 1:1,25 und im Auftrag eine. solche von
1;I, 5 erhalten. Bei geringer Standfestigkeit des Bodens
SÜid flachere BösGhurigen zu wähieri; Bei ständfestem
Boden köaneii die Böschungen im. Einschnitt auch steiler
sein, Bei der Beurteilung der Standfestigkeit des Bodens
ist zu pnifen, ob diese äürch erhöhte Wasserauftiähme
bei länger anhaltenden Niederschlägeft oder durch
Scfaichtwasäerzutfitt vcmundert wird,

Ntedrige Böschungen sollen zur besseren fiinbindung in
die Landschaft möglichst flach gehaltea werden. Die
Übergänge der Böschungen in das Gelände sind auszu-
nmdeta.

3.1.3.2 am

TMe unter Abschnitt 3. 1.3. 1 dargestellten Arbeiten gelten
sumgemäß.

Gharaktenstiseb für Arbeiten am Hang ist dei Seitenbau.
BergseitigeFBodenäbtTag dient unmittelbar als talseitiger
Bpdenauftrag unter Massenverlageruiig auf engem
Raunt. Dabei sollten möglichst hohe Anteile der Pahr-
bahn innerhalb diä Geläridepföfils liegen

Das Sreiräumen des Baufeldes und die nachfolgenden
Erd^rbeiten sind uisbesöndere im Steilen Gelände nicht
mehr voneinander zu trennen. Für eme fachgerechte und
uiTtweitschoaende Arbeitsausfiihrung sollten bevorzugl
der Raupenbagger, bzw. auch Raupenbagger und Pla-
nierrauoe/Laderäupe iti Könibtoation, eingesetzt werden.

Der Baufeldäbraum wird in der Regel am Fuß der zia-
künftigen Wegeböschung abgelegt. Bei Arbeiten im Wald
werden verwertbare Hölzer auf der Bergseite außerhalb
des Baufeldes zur späteren Abfuhr gelagert

Bei größeren Hangneigungen (> 30 %) ist der Hang im
Auftragsbereich abzutreppen, um ein Abgleiten des Bo-
denauftrags zu vermeiden. Auf stetige lagenwdse Ver-
dichtung des Bodenauftrags durch Baggerlöffel ist zu
achten. Der talseiüge Böschungsfuß ist so anzulegen,
dass Hanguber-rollungein. mit Bodenmaterial möglichst
vermieden werden. Der Abtrag ist derart zu sortieren,
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dass anstehendes Gniadgesteül als otierste Lage über die
gesamte Breite des Plamims eingebaut Wird

Gestemssprengung-en smd zu miiriBaiereii. Nil ßaggedof-
fei mcht mehr losbarer Fels !(ann Mttfig ffiit Eäsreetßd
aufgebrochen werdea

3..1.3.3 fOdenverJid. twig

ttBK6'"gTul .fazw, Üaterbau, iasliesondere ^esffhütieie
Beäeh. müssen stets ausrgteheHd'T'eFdich.tet Werden. Die
Sdiutthölia der ewizGlnen Lagefi wie aash die :eiför<äerH-
ehe Verdiditungsarheit ergeben MEh in Abhängtgfceit Vög
der SQäeaaxt u Bd von den veiwendeteli VeirdicIftuygSge-
raten Sehütthöhen beüagen .iro AligeroeiHeii 6,3m t>iä
Q,S m. Der tragfähigere Boä'en äoll als. oberste Lage ein'
gebautmeiden.

Die Verdiclubarkeit der Boäen ist abhängig von der üo-
denart, der Kornform und der KQragroßenverteilung
sowie vom Wassergehalt. Gut verdjchibar sind weitge-
stiifte Boden im Sand- und Kieskombereich mit emer
Ungleichkömigkeitszahl La. 7 Csiehe Bild 3. 1). Bei we-
niger verdichtungsfähigen Böden ist auf die Wahl geei.g-
peter Verdichtungsgeräte besonders zu aalten. Erfah-
rungsgewäß wird die best? Verdichrung erreicht, wenn
die <n Tabelle 3,1 enthaltenen BodenartRn mit den dort
aiifgeführcen Geraten verdichtet werden

Der Becurliehe Wtisserg^Nit der B'5den tst öwflg ho^er
und nur in Troekenperiptten. lueCriger als der optimale
Wassergehalt Bei zy. medrigein '^assergehait des Südens
kann der optiiüate Wa^sergehalt durch Zugabe wn Wäs-
ser erreicht werdeft; eine ausieietiena^ Lagerungsdichte
ist auch daäwGhzueteetehea, stess eiae gt&fere '^erdicb*
tungssrbeif aiifgewaadet wird.. Uegt. <la- naisiiiäidK?. W?s-
sergehalt, insbesoadere eiafcs föidkörnigen Boöens, sp
weit ul?er den» optimalen Wassergeh^lt, äass die gefor-
derW Verdichtung nfcht eCTeicIit werden. kann, sind .die
Bauarbfeiten zu ttntetbrechett, bjs dei Boden genügCTiä
ausgetrockniit ist unter üipstäfldei] kann auch ^urch
zusätzliche J>ntwässenmgseiiinchtungen der W'assergeh-
alt vecmmdert werden. Eine Unterbrechung der Baum -
heiten tässt sich e'benfalls verroejden, wemi inan <äw<:h
EmmischenvonßaüAalkmtten Boden aas überschüssige
Wasser bmdet.

Tabelte 3.1; Gseignetfe VCTds.eh'fBBtgsgeTSte

^.Rßde?

Msige undgrob-
Kömige Böäen

geniisehtkertitge
Boden

feiftkömjge BÖäea

Verdichtiuigsgeräte

sehwferfc Tläctiearütder
schwere Vibraüonswalzen
schwere .BxßloistOHsranamen
SGhv/ete SiampfplätteE

sdMVere unä jmtäere. Maehen-
Fuätervnd Vibratio&swaizen
GuBmlMradwalzeB (auch LtW)
Siattmaätelwalzen

Schaffußwalzen
Giimtiuradwdlzer
(auch LKW) ^J

Je-höher die Trockendichtp eines Bodens, umso größer
;s[ die Lageruugsdichte und damit die für die Tragfähig-
keit entscheidende Scherfesrigkeit Die m Tabelle 3.2
angegebenen Orientiei-ungswerte für die Trückendichte
sollten m der obersten 0,2 m dicken Schicht des Unter-

grundes bzw. des Unterbaues erreicht werden. Bodenar-
ten mit einer Trockendichte unter 1,7 g/cm3 Sind ohne

eine Bodenverbesserung bzw. Bodenverfesdgung nicht
ausreichend cragfähig, u.m die Wegebefesngüng unmit-
telbar aufnehmen zu können, Die Bodenart kann im

Allgemeinen nut Hüff der Fmgerprobe b&stimmi werden

Soll die Trockendietate zum Nachweis <ier Verdichtuag
dteaen, z, fi. bei Datamschüttung, ?o ist aer äiiTch PTDG-
tor-Versueh ettaittelte Wert in äie. A'u.ysäireibyngsuBter-
lagen -als AnföaäefUBg; .aüfiziHwluüen, Zur ßruNlg^t in
f^ständea'Wi S6tn bis 100 gi je einftSodeiipi ob&^u

nehmen and die Ttockendicllte zu erfflitteln

In der Hegel wird jedoch die Tragfähiggät; dnrcti den
yerforftwngsmodtil E^ NNAn2] ws^ütekt und. nüt
PIattendruckversüch gemäß I3FN 18 IS4 "Baugttffld;
Versuche urad Versuchsgerate, Plattendnielwersuch" vor
Ort errrtKtdt, Liegen örÜicheEyfahrungeavo^fcann die
rragfähigkeit äirob durch .äieEuisfenkutog des Rades beim
Befahren mit eiBetft beladenen liKW. mit g'teiebroä&lger
iicNkBgesehwindigkeit abgeschätzt werden (piodF-

röllihg). Ole Entsclteidung wird. sich aber stets auf das
Ergebnis des PlatteriänidtversuGhes ausanmeri mit den
ErfahruogswferteH teziehea.
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3.1.4 Erhöhung der Tragfähtgkeit des
Untergrundes und des Unterbaues

Boden, die den Anfordemn.gen des Baustellenverkehrs
&icht gewachsen und als Unterlage für den Oberbau nicht
geeignet smd, müssen in der Regel durch geeignete
Maßnahmen eine höhere Tragfähigkeit lerhalten. Dies
betrifft vor allem organische und fließende sowie plasti-
sehe Böden, gleichkörnige Saüde, Botien mit hohem
GruadwasSerstand und stariterVemässung.

Eine höhere Tragfähigkeit der Baden kann erreicht wer-
den durch

ßntwassenuig
Bei unzureichender Tragfähigkeit liann durch eine gu
te Entwässerung die Scherfcstigkeit des Bodens erheb-
lich gesteigert und bei feia- ufld gemischtlmnugen
Böden die Frostwtfikung hetabgesetzt werden.

erlegen lastverteilender Unterlagen
Als lastverteileiide ünterlajgen sind z. B. Geokimst
Stoffe, Faschüien- oder Buschlagen, MäSchendrahtge
ßedit geeignet. Sie werden nach Herstellung des Pla-
nums aufgebracht.

Bodenaustausch

Dieser karm bei flachgiundigen oi'gairisdieii Böden bis
ru einern Meter zweckmäßig sein.

Bödenverbessenmg
BodenverbesseruBgen sind Verfahrßr» zur Verbesse-
rung der Eüibaufähigkeit und Verdtchlbarkeit voll Bö-
den und zur Erleichterung der Ausfühiung von Bau-
arbeiten. Bcxienverbessfcryagen koiuier) durch die
Zugabe von Büldemltteln oder von anderen geeigne-
ten Baustoffen eizielt werden.

Je nach Bodenart icann eine mechanische ßodenverbesse-
funs angewandt werden

. bei weichen Böden durch Einrütteln oder fiinschlagei]
von natürlichen Mineralstoffen. Z. B. grobkömiger
Sand, Kies, Steine,

» bei schluffigen odei tonigen Böden durch Einmisdien
von geeigneten Böden.

. bei eng gestuften Sanden oder Kies durch Einmischen
von geeigneten Kfenungen.

Auch durch Einmischen von Zement oder Kalk kann die
Bodenstruktur verbessert werden (siehe auch Merkblatt
für Bodcnverfesrigungen und Bodenverbessenuigen mit
ßüideroittelri).

Der Boden ist vor dem Verteilen des Bmdemittels so
abzugleichen, dass eine gleiehmäßige Dicke der zu ver-
bessernden Schicht erreicht wird.

Der Bindemittelbedarf beträgt sowohl bei Zeinent als auch
hei Kalk (Feinkalk, Kalkhyarat, Hcwfahydrttul»scher Kalk)
etwa 2 Gew.-% bis 8 Gew.-% des trockenen Bodemnateri-

als, wobei die höheren Werte für Böden mit größerem
Femkomantejl gelten. Die Wahl der Bmdemittehrt und -
menge erfolgt aufgrund einer Egiiungsprüfüng.

Aus bautechnischen Gründen sind Dicken von nundes-
(.en-i 0.1.5 m vory.usehen.

Das Boden-Bindemittel-Gemisch ist gleichmäßig zu ver-
dtdiren.

Boäenverfestfgung

Bodenverfestigungen sind Veri'abren, bei den?n die Wi-
derstandsfähigkeit des Bodens gegen Beanspruchüngen
dwh Verkehrund Klüna cfurch die Zugabe yo»i Binde-
mitKlfl erhöht wird. Sie werdep in der oberen Zone des

Untergrundes oder Unterbaues ausgeführt. Als Ergefenis
dei Bodenverfestiguag entsteht eine Tragschichf fsiehe
ZTVtW).

Anleitungen über Anwendung, Ausführung, Baustoffe
und Anforderungen für Bodenverfestigungen und Boden-
Verbesserungen mit Bmdemitteln sowie über Maßqah
men zur Verbesserung von wenig tragfähigem ünter-
grund und Unterbau enthalten die Zusätzlichen
Tedinischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Brdarbeiten un Straßenbau (ZTVE.StB.), Abschnitte 11
und 12, Diese können für den ländlichen Wegebau sinn-
gemäß angewendet werden.

Euien Überblick über Maßnahmen zur Erhöhung dei
Tragfähigkeit von Mineralböden gibt Tabelle 3. 2.
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TabeUe.3.2-; MineralbSden - Tragfiihlgkeit undMa&naimen zu ihrer Bfhi&hmag

.fr, 'BBdcmammc.... -IKyi^ l . BtnwriiirUr
nai-ti BIN!» IW iltächm in|»tt«aliM TratknhlidtU

Waait»)»- pl
luittia icWactKftW-

Cw-"& tortkiwe)
«Uw l ii<o»<

?iemmi:<cr
dwralc«
»cmdfctocik
SttBtttAÜ
twwxruixt
Inw. l:nler-

hu

WttklftXlBE MitBiiilim
iadcruki-nieii i» «ai (tlcl. tti
ScUcai »l« üiUntnifldet
[taw. l'ncrfcuc* «r Effl»-
l »ums ih'r TntcflhWiiift

MBrlm* »lWtnini«nidM!«wi
kOT-ci'it'e«clil«i« iEn»tut<|, tuietrprülK«
«ad Aa$3Kdiel»i* iünn'd» <ntf Vettföit-
tukdt

ij_
l

7

isebfedninnwprABt
[Alrii^la.
'fanis

TA "yT-'i^ ».:!<-i .1.1 F.iimvln-n wter ranstiiniiftn
ic» giiAciti MaiBiial

|SBhrli*«T'W<intlwl»([lrt tnwdftwNon
.iu.Uand !<tirtitllLtilli. BKkoplotK l.ttl Si<-li
mit itai ruigfni Bktt tertflidicn. Gicidla-
Idaa zmscticn nuiBim und ZütfsfSsfff r.Inll
l ScWUHBdien Wtffn Mvk j^.iwik CftCT-
w^v »iA-u nna sicii «1^^

. lillcl.
Dlasüscllc
Tour

~m~ 20 > 1U i. 4f i.a> |u1i*!?AI IBhwjilaeB oder Rhliilwnplim
..üugiflbcuiMiKital t.uuu-
fdiCTi voa Kali oto Zaaian

[kitti;'lr»i;ktiilfc'>lii(kiir. In »KUt'ix. lMttjii
ZvsiäM p* bääSMB. Ji<riaii>rabe UBl ucb
dui-sli Fiasa- nkbl tttltOTOt. lixtiglich xn-
Khpi fc» rhgwi tcrtnTdit«! SthnJltRaehen
iSljfi» glAlliaiitdctltunStbt

Mthi.
libBiiaaic.
TiHK

~n7 w . m W W SdiiKi.'hl IF.iiwjil w ndt!» Rin»)»[iipliai
[.»aotmbcnMiiäaal. biiiüu-
Itcta von K«üt (KteT Zcumit

Vt lllfenf tos hutis lKKlti;nl.c<4iK»tUl i II tlijh
fctKfatew Ziunaxl uoc}i gul faihtsa.u. Baden-
pcc'te Wi «ich *iTCh Rn^Bdwdt UcN
./crkiBWTi. .».otci nBeb nn?rtne /iionimeii-
hrtl^uitk; äniäisliulii; Ctldllen litelteft
icluüttfladua »i?ca sdim-ait .^l.iiEcsidj:
O&Bitee^

Eiruni ictao wxi KaJk (xta
Zsmcni

iMUiloeYioatehfcidgcMTEisdfei sEwB'
|2üsund awft WWwpi &cdCT»m>1» ÜiM dch
Itri nriiBlRwii FhiH«näroEl( /i"rtn<K;kelii
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3.1. 5 Bodenumlagerung

3.1. 5. 1 Atlgemeines

Durch Schürfen von anstehendem Lockerfels Kies
aus einem Schadltgraben parallel zur geplaßten Weg«be-
festtgung werden vf}t Ott geeignete Tragschichtbaustoffe
gewoiuien und unmittelbar eingebaut Der Sctiacht-

graben wird mit dem vorher vom Baufeld geräumten
Material wieder zugesetzt. Dieses Verfahreii der Bö-
denumlagerung eignet sich msbesondere für Waldwege:
geringer und HHttkrer. Beanspruchung mit Wegebefesti-
gungen ohne Binäetnittel.
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Bild 3.2: Bodcnurolagerung

3.1.5.2 Verfahren

Erforderliche Arbeitsmittel sind Raupsnbagger. Planier-
raupe und Vibrationswalze.

Vorbereitend wird das Bautcld durch den Raupenbagger
geräumt und das anfallende Material zum Wiederembau
in den Schachtgrabenseidich ausgelagert

im Schachtgraben oben anstehender feinkömiger Boden
wird zum spateren Abdecken des Baufeldabraumes im
Sehachtgrabeß ebenfalls seiüich abgelegt. Der anstehen-
de Lockeriels (bis Bodenklasse 6) wird aus dem Schacht-
graben bis zu einer Tiefe von ca. 3 m durch den ca. l m
breiten Tiefloffel des Baggers geschärft und auf das Pla-
num aufgetragen. l m3 gewachsener Fels ergibt etwa

1,5 tn3 Schüttvoiumen.

Der Schaclitgraben wird mit dem seitlich ausgelagerten
Baufeldabraüm und abschließend dein feinkörnigen
Oberboden verfüllt. Die lagenwelse Verdichtung erfolgt
durch den Baggeriöffel. Die Oberkanten des Grabens
werden abgeschrägt. Es verbleibt eine Grabenmulde. Die
auf das Planum aufgebrachte Gestemsschättung wü-d
durch die PIamerraupe profilgerecht eingebaut und
durch die Vibrationswalze verdichtet,

Bauabschnitte sollten täghch mit -säffitlichen Teiiarbeiten
abgeschlossen werden.

Schneller verwitterndes Gestein (?. B. Buntgandstein)
sollte bcsoniäers zügig mit einer Decfcschieht versehen
werden.

3.1.5.3 Charakteristische Merkmale

Ghaiakterisrische Merkreale desVerfahrcns sind

. in ebenen Lagen ein Herausheben der Wegebefesti-
gung über Geländeniveau mit günsdgen Vorausset-
zungen für Wasserfiihrung und Erhaltung,

. die Verwendung des Abraumes zur VerfüUung des
Schürfgrabens,

. eine Dränwirkung im Schürfbereieh, kein Durchlass-
bau erforderlich,

. genüge Bäubeemträchtigung bei Wetterwechsei, Ver-
dichtungsarbeit Stets im mittleren Feldwassergehalt,

s tägiiches Femgstellen: von I'eilstreeken.

" meist stark reduzierter Einsatz von Fremdbausroffen,
damit auch Schonung von Baustoffvorkommen,

eme Verringerung der Belastung des Wege- und Stra-
ßennetzes durch Baustofftransporte.

. eine kostengünstige Bauweise.
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3.1.6 ^-: -^- ̂ - "l nums

Das Planum ist mit etoer der Eälirbafaßäberßäche ent-

sprecheaden Längs- vasä Qtäfirafiiguag Set-zasträten, iga.-
ebenheiten sind mit dem gtöu'hen Bsdeßiaatesal aü'szu"
gleichen, Aas di»n der UQCergrund bz?». Unteibau

be&tefat. Abweichüagen wori de» ̂ iierAeit des lifaaua®
dürfen .unter des 4m tegea KlcMatte S cia oiBht übfer-
schreiten

3.2 Sti ":'L eisen
für Wegebefestigungen

3.2.1 Altgemetnes

Bei der Waht der Bauwsiseu BnlE'ttweB Varianten sind

ötüiche O-egeteahätea, okologiiscfte j£rfocdemisse, t8e&-
tuscäe und wütSchäftiiche GesK^itspuntas sowie pegtonfl-
te I5äaung6ii zu beraekslättigeii.

Als bewährte Standardbauweisen stsbea. wa Verffigung:

Tabeüe" 3.3: Stgadardbau. wetosn

Wegelbefßstigujigen oKne
Bmäemittel

Wegeibefesrigunged mit
Asphalt

voüftaieMgoderSpweii

WegetwsfeStigungen mS
hydraiiTischen Bindemit-
teb

Wegetfefestigimgen iait
Pflastwdedsea

Wegölfcfesägjimgeti fflit
.Spurpiatien

vollflichig oder Spüren

voUfläcfaig oder Spuren

3.2.2 Zusammenhang zwischen
Verkehr und Wegebeanspruchung

Das gelegeadicfa^ BbeirQllen Bnt einer ll.St-AGBslaat
pmäß SCVZO fsSnfien alle Baüweise'n ber sacbgK'eGhter
Ausführung, den naehfßlgead augegebfsseai SehiGhtäi-
ckeii uüd dauerhatt tragfälwgero Unteigrurad em'ageii.
Dabei ist darauf hinzl.lweiseri, dass sitäi nadi dem Stand
der Wissenschaft eine Zunahme der Achsfasteri iit einem
expoittatielten Anstieg in der Wegebeanspnrchung aus-
Wirkt» Dieser exponentieile Ansti^ wird üülicherweise
mit der 4 Potenzregel beschrieben, die sich aüfgTUiid der

bishftrigsn Erfahrungec zur aysreteliend exakten Ermitt-
lung dei-AuswdrküBgeii hetanziehen Ias$t

Zw VeideMtKehung ist m Tgfeelte 3.4 die Anzahl voa
Üfceifislhingen iiiii veradiiedenm tasten geßa&fit, äiein
der .BeaMiSpnitchuug des Weges 'bei einmaliger Überrollung
ötit«ißB 18 t-Achse vergteiehbar smd.

Jeder Weg m einem Erschließimgsnetz wud, enispre-
chend seines Eihzugsgcbietes, uateischiedlich belastet.
Trotz sinkender Fahrrenhäufigkelt wächst die Belastung
mit der Größe der zusaintnenhängenden Bearbeitungsfla-
chen. da dort in der Regel ein leisnmgsfähigercr Masehi-
nenpark mit schwereren Fahneugen einxesetzt wird.
Hierbei hat auch die Art der Feldbestellung Einfluss auf
die Belastung der Wege Ergibt sich em großes Transport-
volumep, zieht dies eine erhöhte Wegebelastung mit sich.
Voll beladene Transportfahrzeu^e stellen über das Jahr
gesehen mit Abstand den größten Anteil m der Bean-
spruchungswirkung Infolge neuer Entwicklungeii in der
Land. und Forstwirtschaft mws jeder Weg eines Wege
netzes, einigen wenigen Übertahrten- mit einer 11 ß t.
Achslast standhalten können. Maßgebend für die Bemes-
sung oder Wahl der Standardbauweisen ist '.iie Hriufig-
lelt dei Überrollungpn mit hohen Achslasten.

Die WegediinenstORierun, g muss der zu erwartencien Vcr-
kebrabelastung angepasst werden. Die Ländlicheii Wege
sind deshalb entsprechend ihrer Funktion im Wegenetz.
mir u.iterschiedhchcn Schichtdicken herzustellen.

l IQ WO
Art»l»lfl|

Beiifpse!' Kitwr Übfrralliais: mit -f i'Acksfast ist ff n Aysi-
.valeiufükior von ». 03 wfi/sordmst. t>as heißl, daß die Se-
anspfvehutig nur ttem O.W-fsfheH einer t<> t-Aehse em-
tfH-ifht und hfdrutKt, itoß w dsr fiitanitpruphmis; St)
fsherfahnw mit «wer 4 l'Achm ?iiwr efnziK*" ̂ iherrol-
)me wii einer IR 1-Avhw mfspffchw,

Büd 3.3: Acfeslaistäquivalenzfalttoren bezogen
Ißt-Achsti
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Erhaltungsaufwand. Bei konsequent regelmäßiger Ünter-
haltung der Wegebefestigung, der Entwässerungseuirich-
tungen und sonstiger Nebenanlägen kann diese Grenie
überschritten werden.

Bei Wegebefesdgungen ohne Bindemittel ist die regel-
mäßige Unterhaltung unverzichtbar. Sie ist mit eüifacheti
Maschinen durchführbar. Bei, Spurwegen siad gegebe-
nenfalls der Zwischenstrejfei i und die Seitenstreifen
nachzuarbeiten. Die anderen Bauweisen erlaubeu Erhal-

tungsmaßnahmen in ^rößereii zeitlichen Abständen.
Diese Maßnahmen können aber kosreninteffsiv sem und

selten vom Nutzer selbst vorgeBommen werden.

Die Tabelle 3.5 gibt unier BerüciEsichtfgung der genann-
ten Vor- und Nachteile eine Zusammenstellung der Eig-
nung der Standardbaywäsen bei unterschiedtichen An-
forderungen. Sie beruht auf Erfahrungen und beachtet
die prinzipielle Schadensmöglichkeit sowie die ZweA-
mäßigkeit einer Bauweise. Sie kann nur eine Hilfe für die
unter den örtlichen Gegebenheitea zu treffen.deWahl tler
geeigneten Bauweise sein Eine wirtschaiyichs oder

ökologische Bewertung kann ssy aiidereji Ergebnissen
führen.

3.2.5 Dimensionierung der
Standardbauweisen

Befestigungen fiir Verbmdungswegp mit gröfierer Ver-
kehrsbeäeutung richten sich im Schichtenäufbau nach den
iBauweisen des klassifizierten Straßenbaus, BaüMässe VI
(siehe AbsGhnitt 3.2.5. 1). Sie müssen frösfaicher ausgebaut
werdäi;

VerNndungswege inii geriiigerar Verkehrsbedcutung
richten sich im Sduchtenaufbau nach den Rauweisen der

Ländlichen Wege. Sie sind unter Abschnitt 3.2. 5.2 be-
schrieben und werden aus Ko?tengründeß in der Regel
nicht frostsicher ausgebaut Die nachfolgend beschriebe-
nen Bauweisen der Ländliche» Wege haben sich beson-
ders bewährt und werden deswegen als Sfandanähauwei-
sen empfoMen (siehe Büd 3.4).

Tabelle 3.5: Eignung der Standardbauweisen bei unterschiedlichen Anforderungen

AnfunlCTung

luliite Diiitlt;

WttCi
irol Aspl'. ull

WcEpbi. 'tei liaune

mir Beton
nw

Üchnwtein-
n^fKt^'

mil Asphah-,
Tlcton-, pnuatcT-

V. -»"M,

uiil IIGTD.
11UÜ

Vrrkrhr ilK^tcAiJtslitsten n
.\x YS

itilücUa Veileh] sx
iinurscluttnidii:

!!if»lOTin:l

!h;it ilm.T

Waiukncr

Victiincü

Ihi*8terun){ iiiUA'eiueictte ijasaitCTiu»v Ä XX
Äli.tl«tn;ck. ;|l (<i>lt%j

»rtlithc

CtBbenbeften

UUlOütogeitt: liarfülndkcil des

ihiKiTgnmd.»
fctcsoimuiUi. Wiihleiul'all

UBt<?rfaaIlun>i iicnetsestciit \x
inr^ectinfljti»'

ss

l^cgeatfc W li^oihias jtuciytx'l x gewgwl wcniccr afcifSKSl i »i ro;hi^oei!j;m!l
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Tabelle SA; Beispiele für die weFglelclibareBeaaspmchungeines Weges dia-ch verscliledene Fahrzeuge,
dargestellt anhand der Anzahl ddr übetfoüitngen mit gleicher Beiainspnichung

Fahneug

Eireidachw 10t

ßtiadaohie l l,S t

S»ttril(raftfajiraeugbel<iden fefl Halz, RtibenJ

Sdbitiuhrendc Enflcmaschuic

ScWcpper (601tW) (BJI Sallw und PttoB

Sdiltyper (W ItW) ohne AiAwtfiil?

groflc Kippar Wadeti;

gToflcTWppeiivlw

RitttigtniKlK'uBsyorts. bctax^-i

Spritzsynem yo8, fcefitUi

PKW

Geumt- AiuaW !,a»t*nn»hm<!
cewid« dw je Achse |tl

}t( Achswn »ürni-hinten

Aquh'ateiu- Aturiildt»
faktQrcnje C'ben-ollungcii

Ath»

10

la,5

W

IS

7

1.5

18

4

s

i.S

1,5

i

4

2

2

2

2

ä

l

l

2

10

It.S

10/2x11,5

13,5, ?,?

2. i/4,a
2.0 n j

gty

21S.

g

5.&

0. 7S/0.7S

l

f.75
w h n,fs

M4/».09

ü.CKä / 6,M

8,ü07/0.0006

0.66 / (». &?>

0.002 .iÜ,W

0.42

ü,0&

fl.OOöl/MO&l

I.D

{.A

Ü.2

0.4
23.1

»1.0

o.»

250.0

2,4

tt.a

lO.tKJÜ.Ü

3.2.3 ;ra.,fähigkelt von.y1 'ageOTtergrufli^
iiiBid'Wegeuaitei'bai.i

Größte Bedeutung kommt der Tragfähigkeit von vVegeun-
terjjnmd und -unterbau zu, da aus Kostengriinden in der
Regel eine Frostschutzschidit entfällt. Nach einer längeren
Feuchtwetterperiode sinkt die Tragfähigjreit, da sich zu
viel Wasser Im Unterbau und Untergrund befindet Auch in
der Frostaufgangspe-node ist die Tragfähigkeit stark redu-
ziert Die Standfestigkeir des gesahtten Wegeköq)frs isr m
wertestem Umfange abhängig von det Tragfahigkeit des
Untergrundes', die entsprechend der Jahreszeit starken
Schwankungen unterworfen ist. Daher wird die Dunensio-
nierung des Oberbaues in Abhängigkeit von vorhandenem
oder hs gestelltem Untergrund festgelegt.

Möglichkeiten zur Verbesserung dei Tiasfäfcigteit sind in
Abscftmtt 3.1 dargestellt.

3.2.^ Eignung der
Auf dauerhaft ü'agfäliisw Untergrund und Üilterbau
lassen sich Wege jeder S.taiidardbäuweise erstellen, Sie
besitzen bauart- undbaBstüßbfedißgte Vöt- und Naehtei-
le. Den örtlichen Verhälmissenund Erfähfyßgen efitspre-
chend muss jeweils entschieden werden. welche der
Baüweisen zu wählen ist

Bei allen flauwejsen üben unaiigepasste Fatirzeugge-
schwindigkeit^n eme höb^re BeanspruGhung auf die
ländlichen Wege aus. BemessungsgruncUage fiir die
Stafldardbauweisen Ist eine maxiroale Geschwindtgkeit
von 40km/h. Je höher die Geschwiadigkcit ist. desto

mehr'Eemstkorn wird ̂ ! Wegebefestigungen ohne Bin-
äemitteln insbesondere bei Trockentaett aysgetragfiii.
Dadurch werden das Korngefugegestört und die Ofeieitfls-

ehe gesc&ädigt. Diese U&eÜenheitep sind Ursache fffrgitte
Erhöhi.ingderdynämisGhehAchslasten,

£iji Austveichen bei Pahrzeugbegegnuogen belastet feet
allea .Bayweiseu die Seitenstreifen de»' Wege. Dies gilt
insbesondere bei Spurwegen.

Zusätzlich zu den verükateii Lasten mv ss die Fahrbahn-
obtaflach& up Kurvenbereich auch liorizontale Kräfte
aufnefaineti. Auf voller Breite gebuhdew Wegebefesti-
gunseft k&nrien diese niechani$ehen Beanspryehungen
erfäbnuigsgeaiäß gut aufaetimeii. Jin KurvenbereiGb
erfähfen WegebeiEestiguBgen ohne Bmdemtttel (iureh
diese jflechanischen BearfsprüehiingeajEl^r Oberfläche
Abfieb und Wegebefestigutigen mit Betöiistempflaster
Verschietwagen. Spunvege rtiüssen iftt Bereich eiiger
Radien sowohl im Zwischenstreifea als auch auf der

Kurvenmnensette, dasheißt in äem dui-ch die Fahrzeuge
überfahrenem Bereich äSf SchlegpkHrve, verbreitert und
befestigt werden, da sonst dei Mittelbereich tmd äea-
Seitenstieifen nachhaltig geschädigt werden.

Auf Steigyngsstraeken können die in gan.zer Breite ge-
bundene Bauweisen problemlos eingesetzt werden. Bei
Spunvegen besteht dagegen die Giefahr, dass der Zwi-
scbeftstreifen ausgewaschen wird Wegebefesügungcn
ohne Bindejaittel sind hier generell anfäEig, denn fflit
zunetunender Längsneigüng köiiBen bei Niederschlägeü
Teile der feinkönugen Deckschicht ausgwaschen wer-
den. Wßgebefestigun-geil ohne Bi&deinittel seilten nur bis
zu Längsneiguogen (s) s: S % Anwendung finden. Größe-
re LaagsDeigungefi erfordern in der Regel einen höheren
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3.2.5.3 Befestigungen für Verblndungswe-
ge mit größerer Ve^kehrsbedeutung

Befestigungen fyr VerbJndungswege mit größerer Ver-
kehrsbedeutung werden in ihrem Schichtenaufbau nach
den Richtlinien fiir die Standardisiemng des Qberbaues
von Verkehrsßächeq CRStQ), Bauklasse VI herg^tellt. Sie
sind frösisicher auszubauen. We Mißdestträgfähigkeit des
Planums (E^ = 45 MN/TTI?). ist .gegebeneriiads durch Bo-
denverfestigung sjcherzusteüeä uflä äuräi entspredhende
Entwässferüngseümchtungeh dauerhaft zu «halten.

Die in der RStO genannte Vßrtebrsbelastungszalil smss
Rieht ermittelt w&nten. da nur BauklasseVl zur Anwen-
düng gelangt.

Die Dfcke des frostsicheren Wegeaufbaues ist so zu wäh-
ien, dass auch während der Frpstaufgaagsperioden kerne
Schäden CVerfonauhgen» fliss^e) entstehen, denn eine
Sperrung bei Frostaulgang ist nicht möglich. Die ße-
samtdicke des frostsicheren Obetfeaues errechnet sich
unter Berücksichtigung der Fröstefnpfindlichkeit des
anstehenden Bodens aeriiäß RStO.

Bauldasse VT nennt als staNäTdisierte Bauweisen:

Bauweisen mit Asptialtdeeks,

fiauweisen mitBetondecke.

Bauweisen mit Pflasterdecke-

Hinweise zur erEoräerIichen Mihdesttragfähigkeit des
PIanums'und der einzelnen S£hichteß sovvtezu KonstEuk-
tior? und AusfühTun? srad derRStQ zu entnehmen.

Ole: ßmeuecung von Verbindungswegen rait größerer
Verkehrsbedeutung orientiert sich an <äeß lUchtlinien fiir
die Standardisierung des Oberbaues bei der Erneuerung
yon Verkehrsflächen (RSrO-E).

3.2.5.2 Befestigungen für Verbind un gs
wege mit geringerer Verkehrsbe-
deutung, Wirtschaftswege und
Fahrwege

Die Einbaudicken von Verbind üngswegen nut geringerer
Verkehrshedeutung sowie von Wirtscliaftswegen iBad
Fahrwegen sind in Abhängigkeit von der Tfagfähigkeir
des vorhandenen oder verfösagtän Untergrundes und
von der voraussichtlichen Beanspruchung angegeben,
Aufgrund bemessungstheoreüscher Abhängigkeiten, aus
Kostengründen und bisherige! Erfahrungen tnuss Wert
darauf gelegt werden, die Trggfählgkeit der unteren
ungebundenen Schichten, die meist aus örtlich vorkom-
mendem, preisgünstigem M.menal bestehen, mögiichst
hoch anzusetzen und Ausgleich dazu die oberen ge-

bundenen Schichten auf das unbedingE norwendige oay-
weisenbedingte Maß zu fcieschränlten. Di'es jst insbeson
dere bei Bauwejseii itiit Bmdemittelji! aüi'.wdchem Uri-
re^gnind (E,, =3QMN/(n:i) zu beachten. Ist dei
Ufltergrund voll tragfahig (C,; z SO. MN/fti2}, erübrigt sich
eme Tragsducht; es süllte aber eine Ausgleichsschicht
Wrgesehen werden. Nes gilt üisbesondere Beim Sau von
Wegen auf Böden der FrösWrop'fiildjichkeitsfelassePZ
und F 3. Die kap»Uarbrech?nde Wufeung der ÄusgleiGhs-
sctecht unt^irsSütZt die Dauerhaftipsif d^r 'B^gföhiskat.
Die Mindesftigufl)auäicke der Au^gleichsstiiwht $öll lin
verdichteten Zustand in Abhangigkeä vom Größtkorn der
Ueferkömufig bei Mißeralstoffgtettiscfaen

o bis32mm

bis 45 mm

. bis 56 mm

. bis b3 mm

betragen.

12 cm,

15 cm.

18cm,

20cm.

Üie Wahl der ScNchtdicken niuss die Tragfähl^keit idsr
jeweils vorhandenen Unterlage berücksichtigen. Die
Bestimmung der Tragfähigkett, ausgedruckt dwch deo
geforderten yerforniungsroodul E,:, [M^/ßi2], kann n»it
dem PlatteiHirückv^t'siuch gemäß W Tiä !34 "Baugründ;
Versuche und Versuehsgeräte, Plattendruckversuch" vor
Ort erfolgen. Liefen örüiche .Etfahrvngen vor, kann der
EyrWeft aucfa durch die Einsei nkung eme.s ÜCW-Rädes
abgeschätzt wjerden, wenn idi'e für deft. Elnbati der As'
phalt- oder ßetcmbefesägung vorbereitete Tragschicht
von einem LKW mit lüt-Achslast überrollt wird. Die

Entscheidung wird sich aber stets auf das Ejrgelmis des
Plattendruckveisuches zusammen mit den ßrfahrungs
werten beziehen.

An der Qfceiseite der ersten Tragschicht ist ein £";-Werr
wa > 80 MN/m2 eülzühalten. Diese Forderung ist dann

roil besonderer Bedeutung, wenn beim Einbau von
Schichten, die durch Walzen verdichtet werden müssen,
der Entstehung von Walzrissen. vorgebeugt werden soll.
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<». Natursteiapflasftir:
ESiresat?; von üaregdms'ßiggefaimteii Steinen

. Sefaotten'asen:
B^iBaengung von spezäeüen üräsem und KrauTem zur
Statelisierung

D^r lunsatz tlies^r Bauweisen erfolgt nach dem jeweili-
gäi Stand der TeGhrijk.

3, 2.7 Randausbiliungen

'Jer Seiiensneifen muss aufgrund der sclimalen Fahr-
bahnbreite gelegentlichen Auswetehverkehr schadlos
aufnehmen können. Dafür isr eine ausreichende Tragfa-
higkeit notwendig. Eine Tragsducht muss daher auch im
Bereich des. Seitensrreifcns vorhanden sem Um eine
befahrbare Hohe zu erreichen, soll der Bereich neben der
gebundenen Fahrbahnbefesrigung in einem zweiten
Arbeitsgang mit Tragschichnnaierial aufgefüllt und vsr-
dichtet werden,

Bild, '3.5i unzureichende toagfalügitfiit

Die; Sestrebyngen, dea gebuBdenen DeckSEhiottten soyKähl
eine schön für den Eiabau und diie VeBäieliarng untieäingt
riotw<m<Sge Vetfbna-iaigsbßStäp.äj.gtett als weh eine für
lange Uffgezeit dayethaft tragfiau^s-Uiateiläge aitziiNeiiea,
Können iterdt .geäete eatv^sserungstedinfedte NtajSnah*
mcn entscheidend unterstütztwerden,

3.2.6 Regionale Bauweisen
Neben den StandardbayweiSen werden in fiaigen ItegiO-
nen zusätzliche Bauwöisen angewandt, unter Beachtang
örtlicher Verhältnisse untl Erfaferuagen könoeri l. B.
tolgeride standardriahe Bauweisen angewandt werden;

i Asphaltoberbau:
Verzicht auf eine ungebundene Tragschichtund statt-
dessen eme entsprechende Vergrößerung der As-
phaltbefestiguag.

. Oberflächenbehatidlung:
Gleichmäßiges Aufstreuea von SphttuimutCelbar nach
dem Anspritzen mit fiitumen oder Bitufflenemulston
uiid Eindrücken mättels Walize zur Erhöhung der Bäu-
higkeit, zur Aufhellung und zur Verbesserung der
Oberfläche.

. Asphaltfundatfonschicht im Heiß- und Kaltelnbau:
Wiedcrvewendung von Asphalt zur Verbesserung de»
Unterlage.

. Hydrauliscta gebundene Tragsdüchtea:
Vernngeruog der Tragschichtdicke durcb Bind?-
mittekugabe

Der Seireiisireifen. muss das Ol^i-Sacheiiwasser voii der
Pahrbahnwelterteiten. i um es von der Tt-agsehiplit fem-
zuhalten, E%eu wird der SciceBStreifen liei Bguweisen mit

Bindemitteln in der HÖhmlage abgesetzt ynd itüt iRifi-
destens 6% Queme'tgung hergjsstdtt ©tes Soll eio ra-
sehes Abfiüucn 'des Wassers vofli de» Falü'bahnotet'flät. he

ermöglichen

Um dxe -volle Tragtähigteit im Seitenso-ei^e'Rbereieh zu
enBögltefcen, ist ei.nesfejtlichc Absfutzüng der utitereo
tiagschicht notwendig. Kann äer anstellende Boden
diese SttitzvriiteuBg nrelit leisfea (z. B. bei Däanittbsüwei-
se^, wfed ditö äiuch ein seitlicfaes Abscbragen der unte-
ren Tragschicht erreidht.

Bestelle die Gefahr eises Wasssrsiaues m der unteren

Tragschiclit, sollte diese bis zum- entwässenideaGraben
reichen fsfehefiild3. 6).

3.2.8 und Erhaltung

Detaüliene Hinweise zum Bau vpn Wegebefescjgangen
ohne Bmdeßüttet, mit hydraülischen Biftdeiiiitteln, imt
Asphalt und niit Pflasterdecken enthalteti die Zysätzll-
chen reduuschen Vertragsbedingyngen und Richtlißiea
für dieBefesrigung Ländlieher Wege fZTV tW).

DetaiUierte Hinweise zur Unterhaltung, instanäsetzung
und Erneuerung von Wegeanlagen enthält das Merkblatt
für die Erhaltung LändUchei Wege

Detaillierte Hinweise zur Verbreiteruog von bestehenden
PahrbahHen ohne Bmdemitrel, nnit Zeoientbeton, rntt
Asphalt und mit Betonsteinpflaster enthält das Merkblatt
über die Verbreiterung LaTidlicher Wege.

68 Mai 2014 Frist zur Stellungnahme: 15. August 2014



.
q-
0
Ot

Il'"2<;; 4

t %fc"' u"'uey l

WM>WS iijiiiipKE
^ '\<)»'

%£ .:'
*t|(!i-|jije..i

tUC'Cl

lipiipsSB.y. uajaiun jap gunpiiqsny .isipipias reqanpaiqasigiun iim ussisMneg .iap TOgunpnqsnBpueii :9-g pug

MMfStS h. WIIW^J IISSKfSt/VtiypWUWIf-- W*l -u^pcwi f^,wajfu
.

luMHpisHsuaiismvwafw^. ̂p »iwuiai w, . ..»w/ra'M'"'" '.srw »'.

^^^.«'ywvw/'

l; %g%-- «unuey
yiW^i

'i
»ap<iq,i*WW -jfli

l,E^g (lOHOt.üH
ti|St<t3i>auji

~<c
% :'^'

m ;-<i

.
>1'ntusi»8iü

nzq -uuisflS^ZSI
^T---;

.

'.'-.VW.V 3.,. ,",.
uTc^T

0\
W

s

l

i^SSSSc
lit-y- uniuuyj

lUHiTumml

%T^ ,1^
uw4«y

'-MI'S"Ü "'

uatjiu^j
S^^Mt

^S!S&ssa»ss

ffiCV*' lumiBidi
n

JSqsjy
iSf^y.^yy.

B-?nr

uaquo iioi sia^

U3lte|<unas u.-npapfgisKUri Tit3Hlluwü«H uai|3S|jiifiip,<i> jiui unÄinäiisaoqgSa^, i?

l %E^"' UIKUBIdji
ini''mm» pi (1:If

SSAS6&

IIÎ
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Bauweisen für Grfinwege,
Rückewege, sonstige LändÜche
Wege und Parki»tät2e

3.3

33^

Grunwege bleiben unbefcstigt Sie werden iitlAilgemel-
nen öhtie geSQaderte gesärigyng des Obarfaadens tffl
Bnäbau &ergesteBr. Pa 'siär ini. etwaiges VerttäfUngeB usd

i® lockeren Boden Wasser iiasaramelt, <igs den Boden
autweicbt, empfiehlt es sfcti, b&i der Aalage ev.eatweü
erfördädicbei Seiteqgräben deti Aushub, sow^h: er geeig-
net ist"?u H6ftedegii,iig des Ptaauins zu vervtfenidea. Falls
notwendig, siad Grunweg^ zu pianfeFen und au wälzen

Wäge am .Hang werdeä ßie^teäs umei M-dsseßausgieieh
ranerhall) des Qyeiprofits aagelegt

Gnmwege können fflit einer geeigßeten, otüich angepass-
ten Gtassamenmischung ap^sat Werden. Geeignete Saat-
gütmischungeü, gegebetiBn&lls aas Kiäiiterzüsatz, enßiai-
tßn di& ASM - Regel-SsatgGfeMischun^n Basen dei
Forscluuigsgeseaschaft taridsdiaftäeatwiGltki&g Laod-
schgfEsbau e.V. CFLL) 016 Grasaarhe sp^ützt deii Wag
gegen Auswasehüagäa und ei-faßht die Tiagiähiskelt

3.3.2 Rfcte

Rüekewege werden. aBnBalerwel»s nieht: biefesrigt. Eine
Befestiguag Nuin ledlgifch aji stark belasteten. Etiümia-
düngen, in Faluwege nQnveoäi^ weräeÄ. /ds Erosions-
schütz, kann auf besonders gefährdeten AbschfHttw dte
Einsaat einer angepassten GrasmischURg hilfreieh seiä.
Auf Wasserableifeimgen ist zu achten.

Die Erdärbeiteo Können mit Plaiuerraupe, soüien jedoch
insbesondere ia steflere» und schwieTigem Gelände
möglichst mit Raypenbagger ausge rt wefden, da
dieser in der Lage ist, Hangansc&nitte -gesSns W halten
und Antrag gezielt und sicber wieäer abzulegeD bzw.
einzubauen

3.3.3 Sonstige Ländlich e Wege
Die Bauweisen richten sich vomehBnlich nach dem

Zyreck, den diese Wege zu erfülleä haben. Als Befesti-
gung kommen im Allgemeinen die ifl Abschiatt 3.2.5.2
genannten Bauweisen in Frage. Die einzubauenden Men-
gen sind der m der Regel geringeren Beanspruchung
entsprechend festzulegen.

Fußwege

Fußwege erhalten eine Befestigung ohne Bmdemittel, to
Ortslagen odei ortsnahen Bere.tchen kann eine Befestl-
gung mit BlndemiiteJ oder Pflaster notweudig werden;

Wandeyw&ge

Wartderwege werden in der Regel nicht befestigt. In Kuror-
ten und in StaciüiSfae können sie ohne BiTideniittel oder
ausnabmswease auch mit Bindemlttel befesügt wgrden

Aadiwege ;ertiaken, wenn sie nicht unbefestigt amgetegt
yeirden können, Sine ßefesttgung ohne Bfflde^ttsl, mft
Asphate odef mit B«ton< Bei einier tefestiguag ohne Sia-
deiffitel isf auf eine gesdileissene ObierQache zti ̂ eIiteB.
Uabefesügte Radwege sind »y pladteren yad -zu walzen.

.Kreuzen Radwege Straßen oder Wege, bzw. mtindea sie
la diese ein. ist daraufsä achten, dass im Qtegangsbe-
reicfa keine fianästeine öderAbsätze angebracfat werdeti

Rsitwege

Reiiwege bleiben in »ller Regel unbefestigr, Bei uBgeeig-
ttetem Ü'fflf&rgftmd Mi'iaensie flüsnahmsweise eine ttitt-
feste Trsgsducht l»it hü^erechtei DeckschiG ht erhalten.

Die itagichlcbt soü eiße MiNestdieke wan ja, l atltaben
und wasserdurcfalässig se&i. ßie lockere Trßt- oder %ek-
setotcht von ga, 0, 1 'm iNete Itaitn aug inititei cn pder

groben Saadm, Ascäe, fernen Sßlittea öder gemischen
auSirfteseti Baustcrffei» mit KütdemliateriÄ-oder Sägerück-
steaßäsa besteties- §  sali besonders wasseraufaehnwnd
se»a und wenig stäuben

Vtetoüiebe

%ehtnebe w^ide-n grundsätzlidt BMBefestigi ^ngelegt.
Bei uftgeeigqetem tlnteFgi-und können Viehtnebe eine
Tret- oder TiägSchieht aus irdttleten bis gröbeii Saoden,
gegßbenieafaüs gemiseh. t mit Sindenmalch oäer Säge-
mehl erNlten. Die lockere Tr&t- miä Trägsdücllt soü
0, 1 m bis 0,2 m stark und wasserSüfiteItaieatt seio.

3.3.4

Parkplätze bleiben unbefesügt oder weiden bei grölSerer
Prequendenmg m der Regelofaie Bindenüttel befestigt
Auf dne ausreichende Ableitung des Oberflächenwassers
ist dabei besondeis zu aehtea.

Winä ein Parkplaiz mit 'SchotteiTasea hergestelh; mus>s
der Untergrund tragfahig uäd soll fiiögiichst wasser-
durctüiissig sem EKförderlichenfaIls muss er entspre-
chend verbessert werden

lÜeinere Parkplätze Können, wenn es wirtschafüich ver-
tretbar ist, dis gleiche Befestigung erhalten, wie der
benachbarte Weg. Aus ümweltschutzgninäen können
weitere Anforderungen an Parkpl&ize gestellt werden
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3.4 Bauwerke

3.4. 1 Brücken

Bei geringerer Verkehrsbelastung sowie bei Rad- und
Gehwegen sollten nach Möglichkeit hölzerne Brücken
verwendet Werden. Die zu verweadenden Bayatoffe sind
nach DIN 1074 "Holzbrücken" zu wählen. Besonäers ist
auf den Korrosionsschmz von Stahlteilen imd auf den
Holzschufö zu achten Auch hier finäef die DIN 1074
Anwendung.

3.4.3 Versickerungsgräben
Der m der iteigel direkt unter der Grabensohle ansiehen-
de femkönüge Boden wird durch Rauperibagger mit ca.
1, 1 m breitem Tieflöffel seitlich ausgesetzt. Danach wird
der darunter liegende Lockerfels aufgebroehen, umge-
schichtet und locker big zum Hohenruveau der alten
Grabensohle wieder eingeschüttet. Um bis in die ge-
wünschte Tiefe hineinaFbeiten zu. können» kann eine
yoriibergehende seitliche Materiälauslagerung notwendig
werden. Die Gissteirtsfeckerung fiihrt zu einer Volumen-
Zunahme auf das etwa 1, 5-fache.

der fiaggerarbeit ist besoyders darauf zu achten, dass
das Wideriager der Wegebefestigung nicht gestnrtwird.

Bild 3.7: Holzbrücke auf Stahlbräger

3.4.2 Durchlässe

Durchlässe und Rohrieilungen werden in der Kegel aus
Betoarohren hergestellt. Bei aggressivem Wasser oder
Bodeil sind entsprechend geschützte oder aus beständi-
?em Material hergestellte Rohre zu verwenden.

Bei der Ausführung ist die DINEN 1610 "Vertegung unü
Prüfung von Abwassärteitaigen und -kanalen" zu beachten.

Für die Haltbarkelt der Rohrleitungen sind in dieser
Vorschrift besonders die Hinweise zu "RohrauHagerung"
und "Eüibe.tten der Rohrleitung^ wichtig. Eine R-ohrlei-
mag wird hinsichtlich ihrer Tragfähigkeir in besonderem
Maße beansprucht,

. weim das Rohrauflager in öoden mit wechselnder
Beschaffenheit oder in Böden mit groben Steinen oder
Fels liegt.

wenn der Rohrgraben sehr breit und defisi oder der
Einbau unter Dammbedingungen erfolgt

. wenn die Uberdeckimg unter Fahrbahnen < 0, 5 in
betragt (Ausnahme Betondeckel,

. wenn der Rohrdurchmesser groß ist.

3.4.4 Sonstige bauliche Anlagen

3.4.4.1

Der Anlauf bei gemörtelten Mauern (Stich) zwi-
sehen 0,2 m ußd 0,35 m pro Meter Höhe. Bei Tröcken-
mauern beträgt er Qß m bis 0;35 m pro Meter Hohe. Als
FundamentUefe genüges meist 0,7Sm. Die Enichtung
der Fundamente bis 0,5m über fertiger Fahrbähn hat
sieh bewahrt. Die AbdeGkung mit einer Platte oder einer
Lauferschicht wird empfohlen.

3.4.4.2 Schutzplanken

Der Abstand zwischen der Vorderkante der Schutzplanke
und dem Rafld der befestigten Fahrbahn und der Bö-
schungskante muss mindestens 0,5 m betragen.

Beginn und Ende einer Schutzplankensp-ecke sind abzu-
senken. Die Oberkante der Holme soll 0, 75 m über der

befestigten Fahrbahnfläche liegen. Der Pfostenabstand
beträgt bei emfachen Schutzplanken in der Regel 4,0m
und bei einfachen Distanzschutzplanken 2, 0 m. Die 1,9 m
langen Pfosten werden in der Regel gerammt.

Schutzplanken bestehen zumeisr aus Stahl. Aus Gründen
der Limweltvertraglichlceit sollte soweit mogÜch audiHöh.
verwendet werden, insbesondere bei Brücken zwischen

Pußweg und Fahrbahn, bei Parkplätzen und bei schwach
befafarenen Wegen.
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3.5 Urtidschs ftspflegerische Nläßnahmen

3.5.1 Allgeflneines

Bejin Bau LändBcher Wege siad die Erfaröernisse des
Naturschutzes und der La&dsctiaftspflegig sow^ des Bo-
den- und Gewassßn.chtttzes zu beachten Babel igt <äie
Aus&hrifflig dsr eiaiselneH Sdiatz-, ßestattxings-, Aas-
ghächs- und Efsätzinaßnafamett sMei ^achtung; der
lasdsehaftspSegerischeiEi PtealiSgsgniadsäSe in Ab-
Sßfigitt 2.5 in ihier Zeit&chTO und facfi.teämiaäieB AbM-
ge sowie in AbSitiaEanuüg mit: aiieh aadeien.BauteMläigen
sichefzusteüen

Für die Ausführung !aiidsctmftspflegeris<diet Maßnahmea
beüB liuidtichea Wegebay koQtien efgaiiizead die RAS,
TeÜ- Landschafcäpflege (RAS-. IE1) sowie DCT 18'915 fcis

DIS 18 920 "Vegetatioi»techmk im LanclsfehafEsbau" her-
angezogen werden.

3,5.2 Lan ... -"-^. ^gerische aßnah-
mei- il ar Beginn derWegefeauiarÖeft an

Vor Beginn der eigcsdldiea We^ebauaAeäteu isMywn
terhereite&de Maftsahißai zui Vfetaej&pjg Ner Ver-
.müiäeoj Mg von BeeMträchtigtingefl <Nrch. ääs Mvcws&ä'

ben erlQrfelich werdea. ßle's si&d l^sNsoadgre tilgß-
aatimen wa SäiytZ ynd ZM£ Sichßn®rviaa Tier« liim!
Pflaiizenhiestamäea, B(»d@nuud "Wasser sowie TOti natw-
uttditulhirgeseüichtliciienObjeiyefl.

3.5.3 LaDdschaftspflegerisctetötaiSi'iah-
me's'iim Zugs^.erW'egäElauarbAirti

Die nyt der Ausfähnmg der SaüartiaiteE betFautm per-

soaeH siad vor Qa 'tiber diie Mägnaüinen iäua Schütz voa
Natur und Landschaft zu iirf0muer<eii ua'ä wi die Eüihal-
tung der Bedingimgeri und ftüBagen hinzuweisen. $0 tSt
z. B- 'das Freilegen der Trasse innerhalb der dafürzuläs-
sigen Zeiten schonend und sctim<d äBrchzufäbren,

Während der Bauartxaten^ erfolgen landsehaftspflegBn-
sehe Mäßnahnieil zettlich gestaffieit

Begrimungsarbeiten, wie Ansaat und Bepßauzuag, sollen
tuiinitfelbar nach. IFertigstdlttng von ErdTaauwerken vor-
genoniroen werden.

Beispiele fiü landschaftspflegenscheMaßnahmen sind

. Obfirbodenabtrag, -lagemng und -andficküHg,

. Modellieren von Einschnitten, Dämmen und Wällen,

. Anlegen von Sickerßachen oder Stillgewäsisem,

o Bepflanzung,

lagemetirtwlögische Sicäenmgsbauweisen mit leben-
den P&aazwsteilen,

a Hersiellen von SiQcepsa-ulauren.

f RekuItMerea von Baumaffirialeamaiuaesiellen uiid

Dtiponitift,

. BorderuragäerSUkZession.

Ffe d» notwendige. Sjfchening der We^BeiteBgiaben gmd
Hiöglißhst Bznrtwefeea .snit lebend$ß d6tiem i'nite .lacht .le-
tießdeit StöEfea und Bauteflen voif-z.uztöh^rt-

Fürdie Miriuttierung der batihchen Inanspruchftahme ä&t
Landschaft sinä untetaBderem

eme geringe Arbeitsbreite.

sie BayausführungimAKGbfiteprofil,

* schmaler u'nä.schonender'rrassenfreihieu

. uinwellscäonendiäT Einsatz van BauraascAüien und
.g^cäten,

o aüSt'eicheiHA* SiGherungsmaßn^yT uäi» wahrend äes

Baues und fßr das fertige BauwStlt

maJägebe'nä.

3. 5.4 ,aßflabmen der egrünun"

Bei den BaumaJSnahmen ist darauf hinzuwirken, dass
ökologisch wertvolle Grunbestände mog-lichst erhalten
bleiben. Die Seitenräume Ländlicher Wege sind deshalb
verstärkt für die habitatswirksame Gestaltung zu nutzen,
Der Erfolg von Begrüniingen hängt entscheidend v"n
sachgemäßer Aushihrung und Pflege ab.

3.5.4. 1 Pflanzungen und sonstig®
Begrünungsmaßnahmen

Die Begrüouny von Flächen mit Gehölzen oder Gtasern,
Kräutem, Stauden, Heiden, Seggen und Röhrichten erfolgt
äwcb natürlifihe Verbreitung oder durch Ansaät und
Pflanzung sowie durch Maßnahmen des Lebendvi ertiäues
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3.5.4.2 Geh8lzpflanzungen

Die Pflanzungen sind so anzuordnen, .das? sie ihre. Aui-
gäbe in bestmpgh'elier Weise erfüllen, n&ne äen Nutzwert
der unmittelbar angrenzfinden Bächen durch Beschat-
ttlng, starke Wurzelbildung ufld dergleichen wesentlich
zu mmdern. Dabei ist Rücksicht aufralioj ielle Pflegever-
fahren zu nehmen.

3.5.4.2.1

Auf den vorgesehenen Flächen muss ein funkBonsgerech-
ter und dgujirhafter Gehölzbestand aufgebaut werden.
Deshalb s.ih4 fiir die Pflanzungen die Baiim- und
Strauchanea der aatürlichea PflanzcngeseIIschaften des
jeweiligen Landschaftsrauws und inög&hst heimisdier
Herkunft zu verwenden, die sich riaäi Größe und Wuchs-
forna für die vorgesehene Aufgabe eignen und eine gute
EntwiAlungdes Gehälzbesta. ndes erwarten lassen

äaumarten mit höhen Nährstoffanspruchen, wie Kultur-
pappel und Esche, oder stark zur Wurzelbrutbildyng
neigende Arten, wie Robmie und Weißerie, sind vnge-
eignet. Ebenso kommen &ghölze, die Zwischenwirts fiir
NutZpflanzenschädlinse darstellen, nicht in BetTScht.

Bäume und Sträucher aus Baumscäulen müssen hinsicht-

lich Größen, An?uchtsvorschnft<en und QualitätsanfiKde-
rungen den "Gytebesticmiürigen füi- Baumschulpfianzen"
der FLL entsprechen.

Für wegefaegleitende Gehölze ffiiapfiehk sich di& Verwffi-
düng von Heistem und Büschen, um auf auhwndigen
Zaunschutz gegen Wildvertiiss tmd aufJungwuchsoflege
verzichten zu können.

leinen, Sand odCT Laub und fftr den Transport zusätz'
lich geschtossene zuglüftfreie Fahrzeuge.

. Pflanzen, die nicht sofort geserzt werden können, niüs-
sen eingeselllagen werden, Einschlagplatze smd an
schattigen, wiildgeschutzten Stellen anzulegen, der ge-
lockertfc Boden ipüss feucht gehalten, werden. Ein Aus-
trocknen der oberii-disehen Triebe ist gegebenenfalls
durch Reisigabdeckung zu verhmctem. tnsbesondere
Großpflaazen sotlteri sehr zügig auigepfiaiiztwerdäi.

Die Peinwurzefsubstanz ist in jedem Fall zu erhalten,
Wurzelschni'tte srfid vor dem enägülfigen fiitipflanzen
empfehtenswert, ebenso der fachgereclitc Rüdactoitt
der obenMschen Teile )e nach .Pflanze und Art.

Die Größe der ffflanzgrube richtet sich nadi dem Wur-
zelballen. Sie ist go zu bemessen, dass die Pflanze ohne
Stauchuiig der Wurzel etwas tiefer als im Veradiuibeet
gesetzt werden icann, Eine iiüsäfaliehe Loelcerung der
Grubensohle ist nur bd Sehr yerdichtelen Standorten

erforderlich. Pflanzen -Sind gut anzutreten. Hohlräume
unter derWurzel müssen vermieden werden.

Für Großpflanzen feommen. grvndsätölich eine manu"
eile Pflanzung mit Speziaipflanzspaten und -hacken
oder einemasduneUe Pflanzung nril- Bagger und Spe-
zialpflänziähn in Betracht.

Hinsichtlich des. Anwuchserfojges ergeben sich zwi-
sehen beulen Verfahren; keine unterschiede, PflanzeQ
out großem Wurzchverk lasisen sichleichter nut Bag-
g» pHanzeii; bei geringen Pflanzenzahlen ist riianuel-
le Pflanzimg wirtschaftlicher

üas Befestigen an einen Pfahl verhüidert bei sehr

großen Pflanzen, däss sich die Feinwurzehi infolge
Bewegung durch Wind ständig wieder losreißen.

In offener i^ndschqft ist gegetenenfaüs eine Di-ahtho
se zum Schutz gegen Wiidverbiss erforderiich,

3.5.4.2.2 Pflanzenbehandlung und
Pflanzung

Bei der Vergabe von Pflanzungen ist die VOB Teil C:
Allgemeine technische Vertragsfiedingungen für Bayleis-
tungen (ATV) - DTN Iß 320 "Landsdiaftsliayarbeiten" zu
beachten. Im Übrigen werden folgende Hmweise fiir den
Umgang jnit Pflanzgut und flü- die Arbeiüiausßihrimg
gegeben.

Gehölze sollten bei frostfreiejn Wetter gepflanzt wer-
den. Günstigster Zeitrahmen isc Mitte Oktober bis En-
de April. Die Herbstpflanzung bietet in der Regel beis-
sere Anwuchsvoraussetzungen,

o Wind und Sonne ausgesetztes Pemwurzelwerjc ver-
a-oclnef bereits nach wenigen Minuten. Die Pflanzen
sind daher vor Auso-odaiyng bereits nach der Ent-
nähme ays dem Verschulbeet konsequeflt zu schüt-
.ten. Bewährt haben sich z. B. Planen, Feudites Jute-

3.5.4.3 Bodenbegrünung
Die Begriinung von Flächen sollte weitgehend der ngtürli-
chen Entwicklung (Sukzession) überlassen bleiben, damit
eine ökologisch wertvolle, standontypische, vnldkrauter-
reiche Vegetation entsteht. Durch Veränderung der Stand.
ortfaktoren, z. B. äürch Ausmageruny des Bodens oder
Enmahme nährstoffreicheii Oberbodens, kann die Sukzes-
sioa positiv beeinflusst werden, ßarüber hmaus besteht die
Möglichkeit, eine Sükzessioii mit Gräsern, Kräutem, Stau-
den, Heiden und Seggen gezielt emzuleiten.

Nur erosionsempfmdliche Standorte, S üe Böschungen
und die Seiten- und Zwjschenstreifen von Spurwegen
sollten begriint weiden, wobei auf Boden verbesserungs-
mittet veraichtei werden sollte. Dies gilt auch
terdecken. Scbotterrasen und Grünwegc
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3,SA.3.£ Anlage von Rasen   
Basep reieht im Allgemänsn eüie Andeckung von

3 & bis "5 cni Oteboden aus Die fesaat soll mögliiehst
ummttelbar nacii der Andecküng durchgefiüirt werden.

Für die Rasenansaai sind SpeztallBtscIiBtigea zuverwen-
den, dteauf4le Zie-lsetzung teäßSgsattdi^Staiidoi-tök-
toreu Budeß, Wassa tuidTempet-ati.ir Sc»wi6diE.küaiKig'e
Pflege abgestellt werden (suä» 8SM - ftegel-Saatgut-
Mscftu&gen'Baseft)

Als Saatgutroenge werdea 20g/im2 CiBjpfbhlen, S^atgut-
imscfeungen sind VQI dem AusbJei&geB firneut zu dtirch-
iiHsehen

3. 5.C3.2 Fert?Sffas<en, Rassnso in

Eine schaeüe BegMmung kana dwc'h Feragrasea oder
Bjasenstifte eaeietit wfe'ctea. S'etti.grasea teesteiia: -aus
einer m Stüeken abgescfaatei Rasendeefceaus 'Anzuctit-

Beständen mit eineiii dyre&wui?ze3:ten Et'dreicli ffi eiaer
Dicke von aax. 2& mm

Die PflaQz^ngemeinsehaft des gerogfisens soll den am
Veryirendüngaort gegehenen gtandprtltCfaea yer^älaässsü
weitgehend entsprephen. Raseq ohne tltasseawücfasigg.
Graste uad Krauter smä Aü hevorzygen. ,'ßiri Ändedtoäng
desBeuigiasesis erfolgt auf vQfüet aufga'aäte SNefi. die
feucht sein soUen. In TrockenEeiteo iniiss tf^b änge-
deakter Ferügr^sen .bewasseft werden, sonst schrcifflpft er
und hf?bt sich vom Boden ab. B.eic&t VQrhaadienei Eetttg-
rasen mcht a,us, So isann er in Poaß von Bänderti, GittetO
oder duch schacbbrettartig: verlegt werden.

Rasensoden stftd Rasenstücke aus NtehtanzuchtioesiäHdeß.

3.5.4A 8öS !hungssictwruiig durch
IngenieurbtologischeBaweiseira

IngenieurbioIOgische Sicheruagsbaut.veiseB haben den
Zweck, unter Verwendung von .Saatgut, Pflansgen, lebendeD
Pflanzent^aenundmehttebendettStoffen.'Böächuagsflächea
gegen Erosion, Rytschyng urai äestejnsabgang zu sicheim
ingenieyftioIogiscfeSlcheningsbäuweise&sinaz.Bt:

. Buschlagenbau und Byschinatratze,

B Rasenbänder, Rasengitter, R.asemAachbrert urtd
Rutenflechtw^rk,

. Hangrosl,

. Rramerwand,

. Gabioae,

. Blocksehüchtung.

jKraüierwände k-onnen aus äolz und aus Sietan gefertigi
wentei iiSfe werden als Etsatz TOR StutzinaBfii'n eingesetzt,
Bprch Ihre offene Bauweise testeten sie nw. vü ßa. einem

Drittel aus Holz b^w BeEQn Sie lassen sieh deshalb gut
bepflanzen und is&ärif gut m das Lanäschaftsbtia einfügen^
üadunA wird die StutiJsonstruktion selist fast völlig ver-
dedtet Infolge dei 'gelenlägeri GitterkoBStruktiön kommt es
zu deutlichen SpaHmm^umlagerücgen, sodass äie Klppsi-
eheäie'it der Kiffimervräßde -we^enßieh großer ist als SeS
statisch mgNchtiaKiä massiveai l!tt>auEffl.

ßaüipneg.dienen ebeafsK& ais Ersatz te Stijitx^ia'uertt,
Sie 'benotigea 1<eöi..Püiidaa'i'eßt, .Eiitie gesonäerte .Entvstäs-
'seiung des dalümerüesgenden JENköfEffit's ist flieht üot-
wesäig. Die ©abiönea weiäeci dem B&säiyngsv^lauf
enispredtend verlegt unä mit Steiaeti geftiltr. Sfe haben
(tel 'Växeil de» natürlichen Begrüniing.

Sreheningsbagwejsen niit Saatgut, Ptlaazea imd leben-
desR Pßanzehtefleß (Lebendverbau) s&d watan^ig anzü-
wendeä,

Bfei Bösehungea, die nichi ohne ..wciterw hepflaaat oder
an?<sät wetäen feönnert, smd NassaTisagtGB zu eaipfehlfefl

Bauwelsea mit iälchtlebeiiden StoSen uad Bauteilen

sollen zur Erzfeluag ökologischer Funktionen und zur
Einbindung ia die Landschaft mit A'nsaäten, Pflattzen
oder iebeaden Pflaftzenteilea fcßHibifltert weraeii

Bi«; tut difr Büschungssichcn. mg (tt Betracht Ikoromende»
tngefflieurbiolegischen Baiweisen süiä lifr DlN IS 918
"VegecaüGiBsfechflik tin Landscliaftsbaä;; Ingeni^urbiolo-
gfechc SlicN'Tuagsteai.iweiser); Siehwiir%eB duißh Aasaa-

tea, Be&flanlungeH, Bdpwetseh l-nit lebenden yod gtdte.
lebenden Stoffen und Baytälen, kointoieTt^ Bauweisea"
aufgeftet. Beispiele für die Söscfaiuigssiclifirung sinä üi
deir tiachfolgendefl Büdem ägrgesNllt {siehe autA RAS»
Teä: Landsehaftsgesfafeyng (ftAS-Lö^, Abschtiltt 3. te-
bendverbau (KAS-LG 3} und Merkblätt flir efafeche sland-
schaftsgerecIiteSicherHngSbauweiseii)

3.5.5 EnStwiäClung unä Ptege

Durch Pflege. Enfwiclslung und 'ÜRterhaltung soüen die
angesu-ebten Funktionen Von landschaftspflegerischen
Maßnahmen 'BBllständig .und (iauerhafE gesichert weräert,
MafiBatmieo zur Unterhaltung, InstaHdsetzung und Er-
neuerung Lnndlicher Wege sind im MerlcülaftJur die
Erhaltung Ländlicher Wege beschrieben

Die Pflegemaßnahinen glfedern sich in PemgsteUungs-
pflege, Entwicklungspflege undÜntethalaulgspßege,

Die Süi eine Sukzession vorgesehenen Seitenraurne bedur-
feil in der Regel keiner besondeten Pflege.
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Bild 3, 10: Rasenbänder
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Bild 3. 15: Krainerwand
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UtKrdcclcung der etoersten
Kasteweihe nül Ot»cAodcn
.ndcr Rasciisodcn

Alilauf
.... 10]

<T^r/^-ir

Ausglaetstfci)tclu
prußtiet^n, Uinctgni»ni

~r.TTii. il veirtkf'. htec.

Büd3-16: 6abionen(DrafatscIiott6rkä!Stcn')

riiltartl
KN» oder SctoUcr gtö&er ft!s
Maschciwcii; masctuncil
tißße fQIK

Fiäfcin S.
AnKictNsflftchc irockcnmauCTanis
venelafl, rcstl KBSieruaiun ini«
Sijuiicr inaiit-huiell wrfWt

Ffflten^
Straften-iitid ScTtänaostehtiflacltcu
mit tagerhafieu Bfuctisieinen vou
Hand .(tufgfttci/l

.\. Fö^itSKium
i.jipepweise bis m >»..'» ra Owta! mit JSclwtUfoito
aiKlctendemodsr gcnüakdkanupem
Vtotöaal aufftflteft und sianitfesi veafdicten

.Ha.'«i;hitn'Twn"l»ch»ti^

A^ltCppiBig mit Obcr-
boden (Ansaat ödet
uaUuiicStfi Saiuewnflag!

Block. ; w V m'
Im Vutbaud verieKi Siiindtcste tiöMfwn"

HiittcrrutluLig taf/ttt-
v eise vcriicbtei mit
croWcomgeni Boden

2n>ysteliei&rAuR). ht

Bild 3.17: Blocfesddichtuttg süs Futtermauer

L.

78 Mai 2014 Frist zur Stellungnahme: 15. August 2014



904

3.6 lützung

3.6J Allgemeines

Die Nutzung Ländlicfaer Wege richtet sicn nach den
Zielet und Aufgabian, die die» m ihrem Ersddießungs-
raum.^weüs zu erfüllen haben. Sie uäterscheictet ?ich
gegenüber der Nutzung Vüü Straßen. Pie in äte^en
Richdjoien enäialtenen Bauweisen sind -auf ä&e gegen-
über der Nutzungvon Straßen eüig^s(feanlcte Nutzung
ausgeriGhrei Fölgiidi mussder Verkehr -tof diesen We-
gen äem Ausbaüstandard eatsprectiend -geregelt bzw.
beschrarikt weräen. Daher sind Ländliche Wege - außei
Verbindungswege - grundsätzlich nicht ifüi- dea al^e-
Tnemenoffeadichen Verkehr zugelassen.

(-ur die zulässige Nutzung der LändiichenWege gelten
die eüiscNägigqi Bundes- uiui Undesgesetze some
Verordnungen ütier die Rechtsverllältnisse an Straßen
und über den Sbcaßejiverkehr fz. B. Straßen- und Wege-
gesetze, Straßenverkebrsgesetz, StVQ. StVZO. Bürgerli-
dies Gesetzbuch 'fii*1 PrivatwegS).

3.6.2 eobedingyi an
LändlNie Wege sind m der R^gel night .frostsicfaer aus-
gebaut. Dennoch sind sie außer m FrostelufgaBgs- oder
atlßergew.öhnliebea Nässeperiödeii gan^Jahrig be(Nu-
bar. Sie sind vowiegend auf rfen länd- und fwstwitt-
schaftlichen Veikehr mir den nach der. SfVZO zuläMgen
H&chstacbslasten unter Beachtung der in Abschriitt S
beschriebepen Zusammeiihänge. ausgelegt. Das fahren
Tiit nach der St^ZO nidit zugelassenen Achslasten isl
auch auf Ländlichen Wegen unzulässig. Für die Nutzung
der Ländlichen Wege durch land- und forsrwirtschaftli-
chen Verkehr istin der Regel eine FahAahnbraite vor
3,0 m mit entsprechenden iSeitenstreifen ausreichend.

3.6.3 " " eschiänkungen und
Schutzmaßnahmen

Aüfgtuncldef auf den spezifischen Bedarf der Land- .und
Forstwütschaft ausgeriGhteten, Bauweise l-ändlicher
Wege sind iasbesönäere die folgenden Beschränkungen
in der Nutzung, generell oder vcrüteigatieni} eriorder-
lich-

. Grundlage für die lultwurfselementE der Ländlichen
Wege ist in aller Regel eine HÖGhstgesclwüidiglceit
von 40 km/h. Sie sollte nicht übersehritten werdeiit.
weil sonst ein erhöhtes Unfallrisiko besteht und weä

die Beanspruchung für äie Wegebefestigimg so sehr
steigt« eine Schädigung amuigsläufig ist.

Die Benutzung von Wegen awctt dw gUgem$men
F.lftrverkehr sollte unterbunden werden, um z. B; das
Befahren und Alheitei} mit larid- yfid förstwirtsctiäfsl?
lichcR Maschinen nicht zu gefährden, Haftungsan-
Spruche zu reduzieren und atich eine StoruAg zu-
saramenhängender Lebensräume gering zu iialten,

Zur Sehonung des WegdkQfpers und der Seitenräüme
ist eine Benutzung der Wege als Vorgewende mii
Fahrzeugen oder Arbeitsgerätea grundsätzlich zu
TOrmeiden. Eine Sescliääigung' bereits der Seiten-
streifen hat uimütte&are Auswirkungen auf die Trag-
Fähigkeit der Wegebefestigung.

Eto . Ausweichen auf die Seitenstreifen sowie das
Befahren der Seitehstreifen darf nur mit stark ver-
niinderter Geschwindigkeit erfolgen, weit sonst die
Oberfläche geschädigt, das Romgefuge gestört und
soiSit- der StüCzlcöiper für die Ränder der FahrbahB-
befeS tigiing geschwächt viiid,

iMp We^e .sü-iä wahrend des Fß»staui^ang5 entspre-
chend der FrostenipftüiällChkeit des Uateigriuides
b^v, des Urtterbaus"SöWie: in Zeiten hohen Wasser-
gehaltes im Untergrund nicht mit tioheit Lasten zu
benutzen- Gegebenenfalls sind sie zu speiren.

Zym SdiiAtt der Wege voi? scKädlidier oder den Verkäu-
bäundernder Benutzung sollte vermieden werden, dass

. Gegenstände in einer Art befördert werden, durch die
der Weg ßäei dessen Anlagen besGhädigt xverden
können.

. der zugelassene Verkehr durch Lagern von Gegen-
ständen oxiei Stoffen aller Art (Düng, Rompost. Holz.
Baristoffeusw. ) behiftden ̂ rird,

» Wege über das unvermeidbare Maß hinaus durch
Boden, Durtger. Eraterest6 usw. veiunreinigt werden.

Verschmutzte Fahrüahnen sind zur WiederhersteÜung
derVerkehrssicheriieit alsbald duitA den Verursaeher zu
reinigen;

Auf den Einsatz von Satesireumittelß im Winter sollte
nut RuGfcsicht auf Natur'und Landschaft aoglidiSt vei-
zichterwerdea.

3.6.4 Verkehrssicherung
Zur Beschränkung, Regelung sowie die Sicherheit
und Ordnung des Verkehfs, zum Schutz der Wege oder
zur Vermeidung von Störungen zusammenliangender
Lebensräunie sind Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen erforderlich.

VeikehrszeiGhen sind nach der StVQ Gefahrzeichen,
Vorschriftzeichen. Richtzeichen und Zusatzschtlder. Sie
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dttrfen nur ayfgesteüt weiden, wesm dies die Saaßen-
verkehrsbehörde yerfllgt hat.

Besonders iß Beffaeht kommen Yerkehrszeicben

zilr Besciiränkung des ^etfcehrs bezuglteb üewicht
und Geschwindigkeit aüfgruniä

der äretta,

dvi lätueafuhruag,

der LaB^sneiguTig,

derABsbauart.

des Zustaudeseines Weges,

zw v:OBibeEg$bsaiien SperruBgder'W.tsge, z: & wäfa-
cend des FröstaufgBnges,

VetkAiseinnchtu'iRtin sind Schranken, Gelitnder, l.eit-
einriclitungeji u. a. uin im EIiuelfall den Vürlauf eines
Weges kenntlich zu machen, konnte iro S^itenraiun das
Anbringen von Leitpfosten, sehraffi&rten LeittalFeln ai 'i

Sefährl-.che.n Stell..n udcr l.eit-niislen an^biacht wm

Vertelirszeichea und VerkebrseHWfchtungen sinä'ver»
Baalastti-ager tzw. Wegee^enctoet ®i hesehaffien,
anaubßfigea, .zu anterhah-cn yrfd, . gegfifaG ttänfälts ro

entfernen

Anhang

4. 1 Zitierte Abkürzungen
und Regelwerke

4.1.1 Vorschriften

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

BNatschG Bundesnaturschutzgesetz

Straßen- und Wegegesetze der Länder

FlurbG Flurbereinigungsgesetz

LwAnpG Landwirtschaäsanpassungsgesetz

StVO Straßenverkehrs-Ordnung

StVZOStraßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung

UVPG Gesetz über die Prüfung der Umweltverteäg-
lichkelt

PFH-RL Fauna-Flora-Habitat-Richtlmie der EU (Richt-
llnie 92/43/EWG des Bates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wildlebendea Tiere und Pflanzen)

4. 1.2 Normen

Deutsches Institut für Normen e.V. (DIN)

DIN 1D72; Straßen und Wegbrücken; Ustannahmen

DIN 1074' Holzbrucken

18134' Baugrund; Versuche und Vei-suchsgeräw-,
Plattendruckversuch

DIN 18 196. Erd- und Gruudbau; Boden&lassifikanon für
bautechiüsche Zwecke

18 300' VOB Teil C; Erdarbeiten

DIN 18 320; VOB Teil G, Landschaftsbauarbeitep

DIN 18915- Vegetacionstechnik im Landschaftsbau,
Bodenarbeiten

DIN 16916: Vegetationstechiuk im Landschaftsbau;
Pflaazen und Pflanzarbeiten

DIN 18917; Vegetationstechnik im Landschaftsbau,
Rasen und Saatarfaeiten

DIN 18918: VegetaOonstectuiik im Laiidschaftsbau;
Ingenieurbiologische Sicheningsbauweisen; Sicherungen
durch Ansaaten, BepHanzuiigen; Bauweisen mit leben-
den und nichüebenden Stoffen lind Bauteilen, kombi-

nierte Bauweisen

DIN 18 919' Vegetationstechnik im Landschaftsbau;
Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Grünflädien

DIN 18920: Vegetaüonstedmik im Undschaftsbau;
Schutz von Bäumen, Pflanzenbestanden uiid Vegeta-
tionsflächen bei Bamnaßnahmen

DINEN 1610: Veriegun^ und Pmfüilg von Abwasserlei-
tungen und -kanälen

VOB: Vergabe- und Vercragsordnung für Bauleistungen

VOB Teil G: Allgemeine tedmisr-he Vertragsbedingungen
für Bauleistungen (ATV)

4.1.3 Weitere Regelwerke

Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e. V. (DWA)

DWA-M 507-1: Deiche an Fließgewässera
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Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen (FGSV)

BASt

Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen

EAR

Empfehhmgen für Anlagen des ruhenden Verkehrs

RAS

Richtlinien für Anlage von Straßen

RAL

Richtlinien für die Anlage von Landstraßen

RAS-LP

RAS, Tefl: Landschaftspflege

RAS'LG-3

Teil: Landschaftsgestaltung (RAS-LG), Abschnitt 3: le-
bendverbau

HStO

Richtlinien für die Standardisierung' des Oberbaues von
Verkehrsflächen

RStO-E

Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues bei
der Erneuerung von Verkehrsflächen

ZTVLW

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richt-
linien für die Befestigung Ländlicher Wege

ZTVE-StB

Zusätzliche Technische Vertragsbedmgungen und Richt-
linien für Erdarbeiten im Straßenbau

. Merkblatt für einfache landschaftsgerechte Siche-
rungsbauweisen

. Merkblatt für die Erhaltung Ländlichei Wege

. Merkblatt über die Verbreiterung Ländlicher Wege

. Merkblatt für Bodenverfesügungen und Bodenver-
besserungen mit Bindemitteln

ForschungsgesellschaftLandschaftsent-
wicklung Landschaftsbau e.V. (FLL)

Gütebestimraung für Baumschulpflanzen

RSM

Regel-Saatgut-Mischungen Rasen

Entwicklungsgemeinschaft Holzbau (EGH)
in der deutschen Gesellschaft für Holzfor-
schunge. V. (DGfH)

Holzhandbuch, Reihe J, Entwurf und Konstruktion, Teü
9: Brücken, Folge 4: QS-Holzplattenbrücken

Bildautorennachweis

Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayera, München
(1.3, 1.4)

Bereich Zentrale Aufgaben der Bayerischen Verwaltung
für Ländliche Entwicklung, München C1. 5, 1.6, 1. 9, 1. 10,
1.11)

Bemhardt, H. : Schüttguttransporte in landwirtächaft:]i-
chen Betrieben Deutschlands. Göttingen, Cuvillier Ver-
lag, 2002. ) (2. 1. 2. 21

Alfred Biemer, Buchen (3. 4)

Ernst Braun, Tübingen (2, 18)

Dieter Deuschle. Kirdiheim (2. 39)

Jürgen Jauch, Ravensburg C2. 23)

Horst Karmann, München (1. 8)

Heimo Kirchner, Heidelberg (2.41)

Landesamt für Geomforaiation und Landentwicklung
Baden-Württemberg, Stuttgart (Titelbild, 1.2, 1. 7)

LandratsamtAlb-Donau-Kreis, Ehingen (1. 1)

Niedersächsische Landesforsten, Seesen (1. 12)

Karl-Hartwig Piest, Seelzenhurm (2. 17)

Rolf Rabe, Schwäbisch Hau (2. 27)

Heinrich Rödele, Offenburg [3. 7)

Bernhard Schwaninger, Komwestheim (2.40)

DWA-Fachausschuss "Ländliche Wege'l(übrige Bilder)

Gemeinnützige FonbildungsgeseUscIiaft für Wassenvirt-
schaft und Laadschaftsentwicklung (GFG) (.2.24)

Verband für Landentwicklung und Plumeuordnung
Thüringen (2. 10)
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Eine funktionsfähige ländliche Wegeinfrastruktur bildet die Basis für eine ökononiisch zukunftsfählge tand-
bewirtschaftung. Die Land- und Forstwirtschaft und ihre Ansprüche an die Wegeinfrastruktur verändern sich
jedoch ständig. Mit dem Strukturwandel steigen die Betriebsgrößen, Rationalisierungen f&hren zu weiterer
Spezialisierung, und es kommen neue Ewerbszweige, u. a. im Zusammenhang mit nachwachsenden Rohstof-
fen und der Energieerzeugung hinzu.

Seit der Aufstellung der noch gültigen "Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW 1999)" haben sich durch
die Weiterentwicklung der Landtedinik und die damit einhergehende Vergrößerung der Bewirtschaftungsflä-
chen die Rahmenbedingungen für das ländliche Wegenetz erheblich verändert. Dies wirkt sich u. a. in einer
gestiegenen Verkehrsbeanspruchyng aus.

Wie in den vorausgegangenen Ausgaben der RLW werden die Auswirkungen des aktuellen Verkehrsauflcom-
mens auf die Djmensionierungdertändlichen Wege in etnfim Forschungsauftragwissenschaftlich untermauert.
Wann die Ergebnisse und die Folgerungen daraus für die Standardbauweisen vorliegen, ist zum jetzigen Zeit-
punkt nicht absehbar.

Da die Praxis aber dringend eine zeitnahe Anpassung der Richtlinien für angepasste Wegebreiten fordert, hat
sich der DWA-Fachausscbuss "Ländliche Wege" entschlossen, die bereits erarbeiteten Planungsaspekte und
Entwurfsgrundsätze für die Anlage Ländlicher Wege in einer Vorwegausgabe, aber als Gesa natwerk, neu heraus-
zugeben. Die Folgen sind eine straffere Gliederung und die Beibehaltunggroßer Textteite aus den RLW 1999. Es
wird dabei in Kauf genommen, dass einige wenige Textwiederholungen auftreten.

Die Neubearfaeitung erfolgte bis einschließlich Abschnitt 2. 3.2.3 "Unterführungen". Die Abschnitte 2. 3.2.4
"Durchlässe" bis 3.6.4 "Verkehrssicherung" sind inhaltlich unverändert aus den RLW 1999 übernommen und
grau unterlegt. Wir empfehlen, von Stellungnahmen zu diesen Abschnitten abzusehen, da sie lediglich redakti-
onell bearbeitet wurden und nicht Gegenstand des öffentlichen Beteiligungsverfahrens sind.
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